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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

für ein Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) 

A) Problem 

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) vom 
23. Dezember 2016 (BGBl. 2016, Teil I Nr. 66 vom 29. Dezember 
2016) entwickelt – unter Berücksichtigung der Vorgaben der UN-Be-
hindertenrechtskonvention – die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen, eine bundesrechtlich geregelte Sozialhilfeleistung zur 
Deckung behinderungsbedingt bestehender Unterstützungsbedarfe, zu 
einer modernen, personenzentrierten Teilhabeleistung außerhalb des 
Fürsorgesystems fort. Hierzu werden die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) her-
ausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Le-
bensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX (Reha-
bilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) überführt 
(zukünftiger Teil 2 des SGB IX).  

Daneben werden das für alle Rehabilitationsträger geltende Rehabili-
tations- und Teilhaberecht, insbesondere die Regelungen zur Zustän-
digkeitsklärung, zur Bedarfsermittlung und zum Teilhabeplanverfah-
ren, geschärft (bisheriger und zukünftiger Teil 1 des SGB IX) und das 
Schwerbehindertenrecht (bisheriger Teil 2 und zukünftiger Teil 3 des 
SGB IX) u. a. durch Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte Men-
schen, Regelungen zur Benutzung von Behindertenparkplätzen sowie 
die Schaffung eines Merkzeichens für taubblinde Menschen, weiter-
entwickelt. 

Das Bundesteilhabegesetz zieht zwingende Anpassungen landes-
rechtlicher Vorschriften nach sich und eröffnet auf Landesebene ge-
setzgeberische Gestaltungsspielräume.  

Wegen der zum Teil erheblichen Auswirkungen eines gesetzgeberi-
schen Tätigwerdens wurden im Rahmen eines breitangelegten Betei-
ligungsprozesses auf Landesebene die relevanten Regelungsberei-
che mit allen Verbänden der Leistungserbringer, der Kostenträger und 
der Menschen mit Behinderungen erörtert und die verschiedenen 
Handlungsoptionen abgewogen.  

Dabei verständigten sich alle Beteiligten darauf, dass im Rahmen der 
landesrechtlichen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes insbeson-
dere folgende Ziele verwirklicht werden sollen:  

─ Leistungen sollen künftig (wie) aus einer Hand erbracht und zeitin-
tensive Zuständigkeitskonflikte vermieden werden. 

─ Zur sozialraumorientierten Planung sowohl im Bereich der Behin-
dertenhilfe als auch im Bereich der Pflege sowie zur Sicherstel-
lung wohnortnaher Ansprechpartner und Dienste für die Betroffe-
nen soll die Kooperation der überörtlichen und örtlichen Ebene 
landesrechtlich verankert werden. 
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─ Die hohen bayerischen Standards im Bereich der Frühförde-
rung für Kinder mit Behinderungen sollen erhalten bleiben.  

─ Das neu eingeführte Budget für Arbeit soll als echte Alternative 
zu der Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen ausgestaltet werden. 

─ Die Bedarfsermittlung soll an die Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) an-
gepasst und in einem transparenten Verfahren auch für Kinder 
und Jugendliche fortentwickelt werden.  

─ Die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen 
sollen künftig – getreu dem Motto „Nicht ohne uns über uns“ – 
noch enger in die unterschiedlichen Prozesse (u. a. Arbeitsge-
meinschaft zur Fortentwicklung der Eingliederungshilfe, Schieds-
stelle, Verhandlung der Rahmenverträge) eingebunden werden. 
Die Funktionalität der Gremien darf jedoch nicht durch eine zu 
große Zahl an Interessenvertretern gefährdet werden. 

In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und dem damit 
einhergehenden Paradigmenwechsel von der Integration hin zur In-
klusion wurden durch das Bundesteilhabegesetz diverse Instrumente 
zur Integration von Menschen mit Behinderungen ins Arbeitsleben 
umbenannt (zum Beispiel Inklusionsvereinbarung, Inklusionsbeauf-
tragter, Inklusionsprojekt). Für das Integrationsamt als Ansprechpart-
ner für alle Fragen zum Thema Schwerbehinderung und Beruf wurde 
im Bundesrecht allerdings die bisherige Begrifflichkeit beibehalten. 

 

B) Lösung 

Vor dem Hintergrund der bundesrechtlichen Vorgaben und der im 
Rahmen des Beteiligungsprozesses erarbeiteten Ziele einer landes-
rechtlichen Regelung sieht dieses Gesetz insbesondere folgende 
Inhalte vor:  

─ Bündelung der Zuständigkeiten für die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe, der Hilfe zur Pflege (sowohl ambulant als auch (teil-) sta-
tionär) sowie grundsätzlich für ergänzende existenzsichernde 
Leistungen (Ausnahme: in teilstationären Einrichtungen) bei den 
Bezirken,  

─ Verankerung einer Kooperationspflicht der verschiedenen kom-
munalen Gebietskörperschaften in Bezug auf eine sozialraumori-
entierte Wahrnehmung der aus den SGB IX und XII resultierenden 
Aufgaben,  

─ Zulassung eines Einzelleistungsvergütungssystems bei den inter-
disziplinären Frühförderstellen, 

─ Festlegung eines maximalen Zahlbetrags beim Budget für Arbeit 
(48 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV), 

─ Normierung landesrechtlicher Vorgaben zum Verfahren zur Erar-
beitung des Instruments zur Bedarfsermittlung sowie von inhaltli-
chen Kriterien, die dieses Instrument im Rahmen des Gesamt-
planverfahrens erfüllen muss, 

─ Zulassung auch anlassloser Qualitätsprüfungen durch die Träger 
der Eingliederungshilfe bei den Leistungserbringern,  
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─ Benennung der Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von 
Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihrer 
Angehörigen in Bayern e. V. (LAG SELBSTHILFE Bayern e. V.) 
als Dachverband der Interessenvertretungen der Menschen mit 
Behinderungen, der an der Erarbeitung und Beschlussfassung der 
Rahmenverträge zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe 
und den Leistungserbringern sowie den Beratungen der Schieds-
stelle im Bereich des SGB IX mitwirkt,  

─ Überarbeitung der Regelungen zur Schiedsstelle,  

─ Umbenennung des Integrationsamts in Inklusionsamt. 

Erforderlich ist dafür eine Überarbeitung insbesondere des Gesetzes 
zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) und der Verordnung zur 
Ausführung der Sozialgesetze (AVSG). Da das Bundesteilhabegesetz 
für die umzusetzenden Regelungen unterschiedliche Inkrafttretens-
zeitpunkte vorsieht, müssen auch die Regelungen im Landesrecht 
gestaffelt in Kraft treten. Dies hat zur Folge, dass die erforderlichen 
und im Rahmen des Beteiligungsprozesses erarbeiteten landesrecht-
lichen Änderungen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in 
zwei Gesetzesvorhaben unterteilt werden müssen. Neben dem Baye-
rischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wird es zur Umsetzung der zum 
1. Januar 2020 in Kraft tretenden bundesgesetzlichen Regelungen 
daher ein Bayerisches Teilhabegesetz II (BayTHG II) geben. Beide 
Gesetzesvorhaben bauen inhaltlich aufeinander auf. Für die im Rah-
men des Beteiligungsprozesses vereinbarten Regelungsinhalte wird 
jeweils der rechtliche Grundstein im Bayerischen Teilhabegesetz I 
gelegt; die abschließende Umsetzung der Inhalte erfolgt dann im 
Rahmen des Bayerischen Teilhabegesetzes II. Lediglich die gesetzli-
che Institutionalisierung einer zusätzlichen und paritätisch sowie re-
präsentativ für die unterschiedlichen Behinderungsarten besetzten 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Weiterentwicklung der Struk-
turen der Eingliederungshilfe ist nicht bereits im Bayerischen Teilha-
begesetz I verankert, da das Bundesteilhabegesetz diesbezüglich 
eine Errichtung erst ab dem 1. Januar 2020 vorsieht.  

Schließlich wird das vorliegende (durch die Veränderung der bundes-
gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig gewordene) Gesetzes-
vorhaben auch zum Anlass genommen, bestehende landesrechtliche 
Regelungen an anderen Stellen zu vereinfachen und – wo nicht mehr 
erforderlich – zu streichen.  

 

C) Alternativen 

Mögliche Inhalte des Bundesteilhabegesetzes und auch der land-
rechtlichen Umsetzungsvorschriften wurden im Rahmen eines von 
Oktober 2015 bis April 2017 erfolgenden Beteiligungsprozesses erör-
tert. Die Beteiligungsgespräche haben gezeigt, dass es in nahezu 
allen Handlungsfeldern, die mit diesem Gesetz aufgegriffen werden, 
eine Vielzahl von Handlungsalternativen gibt, die je nach Interessen-
lage der vertretenen Verbände und Institutionen unterschiedlich präfe-
riert werden. Mit diesem Gesetz wird unter Würdigung der Ergebnisse 
der Beteiligungsgespräche ein Maßnahmenbündel umgesetzt, das 
insgesamt die Lebens- und Beteiligungssituation von Menschen mit 
Behinderungen verbessert und im Bereich der Eingliederungshilfe für 
Erleichterungen sowohl für Leistungserbringer als auch für Kostenträ-
ger sorgt und ihre Interessen wahrt. 
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D) Kosten 

Die Umsetzung dieses Gesetzes hat insgesamt keine finanziellen 
Mehrbelastungen für die Bürger, die Leistungserbringer sowie die 
Kostenträger und nur eine geringe finanzielle Mehrbelastung des 
Staatshaushalts zur Folge.  

Die Bündelung der Zuständigkeiten für die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und Hilfe zur Pflege sowie grundsätzlich auch für ergän-
zende existenzsichernde Leistungen bei den Bezirken führt zwar zu 
einer Verlagerung von Zuständigkeiten von der örtlichen auf die 
überörtliche kommunale Ebene und damit ggf. auch zu Veränderun-
gen im jeweiligen Personalbedarf sowie in der Höhe der notwendigen 
Refinanzierungsmittel, jedoch handelt es sich – auf die gesamte 
kommunale Familie gesehen – weder um die Übertragung neuer noch 
um die Ausweitung bestehender Aufgaben. Dies gilt insbesondere 
hinsichtlich des Budgets für Arbeit, das bundesgesetzlich als Aliud zu 
der Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen einge-
führt und landesrechtlich nun so ausgestaltet wird, dass der im Rah-
men des Budgets für Arbeit an den Arbeitgeber gezahlte Lohnkosten-
zuschuss die durchschnittlichen Kosten eines Platzes in einer Werk-
statt für behinderte Menschen nicht übersteigt. Etwaig erforderliche 
Kosten für Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz werden künftig 
nicht von den Bezirken, sondern von dem Integrationsamt als Ermes-
sensleistung aus der Ausgleichsabgabe finanziert (§ 185 Abs. 3 Nr. 6 
SGB IX-neu). Als Folge der Bündelung der Zuständigkeiten bei den 
Bezirken kann es sogar zu positiven Synergieeffekten den Verwal-
tungsaufwand betreffend kommen. Durch die mit der Bündelung ver-
bundene Verlagerung der Zuständigkeit insbesondere für die ambu-
lanten Leistungen der Hilfe zur Pflege von den Landkreisen und kreis-
freien Städten auf die Bezirke muss die örtliche Ebene nicht mehr 
länger für eine im jeweiligen Zuständigkeitsgebiet zum Teil nur kleine 
Zahl leistungsberechtigter Personen eigene Ressourcen vorhalten. 

Die Normierung landesrechtlicher Vorgaben zum Verfahren zur Erar-
beitung des Instruments zur Bedarfsermittlung sowie von inhaltlichen 
Kriterien, die dieses Instrument im Rahmen des Gesamtplanverfah-
rens erfüllen muss, hat unmittelbar keinen Verwaltungsmehraufwand 
zur Folge. Die nun gesetzlich institutionalisierte Arbeitsgruppe arbeitet 
bereits aktuell an der Anpassung der bestehenden Bedarfsermitt-
lungsinstrumente in Bayern; die Mitglieder der Arbeitsgruppe erledi-
gen diese Aufgaben im Rahmen ihrer jeweiligen Tätigkeiten.  

Die Errichtung einer zusätzlichen Schiedsstelle für den Bereich des 
SGB IX führt zu keinem nennenswerten Verwaltungsmehraufwand; 
zusätzliches Personal ist insoweit nicht erforderlich. Durch die Errich-
tung einer zusätzlichen Schiedsstelle werden keine zusätzlichen 
Schiedsverfahren generiert; vielmehr werden diejenigen Schiedsver-
fahren, die sich auf Einrichtungen der Behindertenhilfe und Leistun-
gen der Eingliederungshilfe beziehen, künftig von der Schiedsstelle 
für den Bereich des SGB XII auf die neu errichtete Schiedsstelle für 
den Bereich des SGB IX verlagert.  
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Um die gesetzlich neu geregelte Wahrnehmung der Interessen der 
Menschen mit Behinderungen an der Erarbeitung und Beschlussfas-
sung der Rahmenverträge zwischen den Trägern der Eingliederungs-
hilfe und den Leistungserbringern sowie an den Verfahren der 
Schiedsstelle durch die LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. als Dach-
verband der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderun-
gen sicherzustellen, ist eine personelle Verstärkung der LAG 
SELBSTHILFE Bayern e. V. sachgerecht und aus Sicht der Staatsre-
gierung auch dringend angezeigt. Nur bei einer qualifizierten und 
quantitativ ausreichenden Besetzung der Geschäftsstelle der LAG 
SELBSTHILFE Bayern e. V. ist die Umsetzung des Prinzips „Nicht 
ohne uns über uns“ möglich und nur durch eine Stärkung des Dach-
verbands der Selbsthilfevereinigungen kann eine zielgerichtete Bün-
delung der Interessen der Menschen mit Behinderungen erfolgen und 
ein innerverbandlicher Informationsaustausch sichergestellt werden. 
Insofern ergibt sich ein Personalmehraufwand in Höhe von einer Voll-
zeit-Personalstelle für eine Person mit einem juristischen bzw. be-
triebswirtschaftlichen Hintergrund (rd. 70.000 Euro jährlich) sowie 
einer Teilzeit-Personalstelle im Bürobereich (rd. 30.000 Euro jährlich). 
Da eine Finanzierung dieser zusätzlichen Personalausstattung man-
gels finanzieller Leistungsfähigkeit nicht aus Verbandsmitteln sicher-
gestellt werden kann, sind die Kosten aus Landesmitteln zu überneh-
men. Die LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. wird bereits aktuell größ-
tenteils aus Landesmitteln finanziert. Der Mehrbedarf wird für den 
Nachtragshaushalt 2018 nachgemeldet und ist den Verhandlungen für 
den Nachtragshaushalt 2018 vorbehalten. 

Für die Umbenennung des Integrationsamts beim Zentrum Bayern 
Familie und Soziales in Inklusionsamt müssen verschiedene Ände-
rungen/Anpassungen (wie Anpassung von Software, Formularen und 
Briefköpfen, Internetseiten) vorgenommen werden. Diese werden 
schätzungsweise Sach- und Personalkosten in Höhe von einmalig 
etwa 15.000 Euro für den Landeshaushalt 2018 zur Folge haben. 
Diese Kosten können aus dem laufenden Haushalt des Staatsministe-
riums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration sowie mit den 
vorhandenen Ressourcen des Zentrums Bayern Familie und Soziales 
bestritten werden. 
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Gesetzentwurf 

Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) 

 

§ 1 
Änderung des Gesetzes  

zur Ausführung der Sozialgesetze zum Jahr 2018 

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, 
BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch [Drs. 17/15589 
und 17/17532] geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. Teil 7a wird wie folgt gefasst: 

„Teil 7a  
Vorschriften für den Bereich  

des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

– Rehabilitation und Teilhabe  
von Menschen mit Behinderungen – 

 

Art. 66a 
Inklusionsamt 

Die Aufgaben des Integrationsamts nach dem 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) nimmt 
das Inklusionsamt beim Zentrum Bayern Familie 
und Soziales wahr. 

 

Art. 66b 
Abweichendes Landesrecht 

(1) Abweichend von § 46 Abs. 5 Satz 1 
SGB IX können die beteiligten Rehabilitationsträ-
ger und Verbände der Leistungserbringer bei Ent-
gelten für Komplexleistungen in interdisziplinären 
Frühförderstellen Einzelleistungsvergütungen ver-
einbaren. 

(2) Abweichend von § 61 Abs. 2 Satz 2 
SGB IX beträgt der Lohnkostenzuschuss an den 
Arbeitgeber höchstens 48 v. H. der monatlichen 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV. 

(3) Abweichend von § 128 Abs. 1 Satz 1 
SGB IX kann eine Prüfung der Qualität einschließ-
lich der Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen 
auch ohne tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflich-
ten durchgeführt werden. 

 

Art. 66c 
Interessenvertretung  

Rahmenvertragsverhandlungen 

Interessenvertretung nach § 131 SGB IX ist 
die Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von 
Menschen mit Behinderung und chronischer Er-
krankung und ihrer Angehörigen in Bayern e. V. 
(LAGH).“ 

3. Die Art. 80 und 81 werden wie folgt gefasst: 

„Art. 80 
Träger der Sozialhilfe 

(1) 
1
Überörtliche Träger der Sozialhilfe sind 

die Bezirke. 
2
Die Rechtsaufsicht obliegt den Re-

gierungen, obere Rechtsaufsichtsbehörde ist das 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Ver-
kehr. 

(2) Die Aufgaben des SGB XII werden im ei-
genen Wirkungskreis ausgeführt. 

(3) Über Widersprüche nach § 83 des Sozial-
gerichtsgesetzes entscheiden die Regierungen. 

 

Art. 81 
Vollzug des Vierten Kapitels SGB XII  
und Erstattungsverfahren Barbetrag 

(1) 
1
Für die Leistungen nach dem Vierten Ka-

pitel SGB XII ist vorbehaltlich des Art. 82 der örtli-
che Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig. 
2
Örtlich zuständig ist der Träger der Sozialhilfe, in 

dessen Bereich der gewöhnliche Aufenthaltsort 
des Leistungsberechtigten liegt. 

3
Diese Zustän-

digkeit bleibt bis zur Beendigung der Leistung 
auch dann bestehen, wenn die Leistung außer-
halb seines Bereichs erbracht wird. 

4
Im Übrigen 

gilt das Zwölfte Kapitel SGB XII entsprechend, 
soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes ge-
regelt ist.  

(2) 
1
Abweichend von Art. 80 Abs. 2 werden 

Aufgaben nach dem Vierten Kapitel SGB XII, so-
weit es sich um die Erbringung von Geldleistun-
gen handelt, als Bundesauftragsverwaltung ausge-
führt. 

2
Obere Fachaufsichtsbehörde ist das Staats-

ministerium. 
3
§ 6 SGB XII gilt entsprechend. 

(3) Die zuständigen Träger der Sozialhilfe 

1. prüfen, dass die vom Bund zu erstattenden 
Ausgaben nach dem Vierten Kapitel SGB XII 
begründet und belegt sind und den Grundsät-
zen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
entsprechen, 



Seite 8 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/18388 

2. belegen dies rechtzeitig für das jeweilige 
Quartal dem Zentrum Bayern Familie und So-
ziales durch Nachweis der Bruttoausgaben, 
insbesondere der in § 46a Abs. 4 SGB XII ge-
nannten Ausgaben und Einnahmen, und be-
stätigen, dass die Geldleistungen rechtmäßig 
erbracht und vollständig erfasst wurden, 

3. erbringen gegenüber dem Zentrum Bayern 
Familie und Soziales im Folgejahr einen Jah-
resnachweis gemäß § 46a Abs. 5 SGB XII. 

(4) 
1
Die zuständigen Träger der Sozialhilfe 

weisen dem Zentrum Bayern Familie und Soziales 
rechtzeitig für den jeweiligen Meldezeitraum nach 
§ 136 Abs. 2 SGB XII die Zahl der gemäß § 136 
SGB XII meldefähigen Personen nach. 

2
Dabei be-

stätigen sie, dass die Angaben richtig und voll-
ständig sind.“ 

4. Art. 81a wird aufgehoben. 

5. Art. 82 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 82 
Sachliche Zuständigkeit  

der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe sind 
sachlich zuständig für  

1. die Leistungen des Sechsten Kapitels SGB XII, 

2. die Leistungen des Siebten Kapitels SGB XII, 

3. die Leistungen nach § 72 SGB XII,  

4. die übrigen Leistungen des Fünften, Achten 
und Neunten Kapitels SGB XII, sofern sie  

a) in stationären oder teilstationären Einrich-
tungen oder  

b) zugleich mit laufenden Leistungen des 
Sechsten oder des Siebten Kapitels SGB XII 

bezogen werden, und 

5. die Leistungen des Dritten und Vierten Kapi-
tels SGB XII, sofern  

a) sie zugleich mit laufenden oder stationä-
ren Leistungen nach den Nrn. 1 bis 4 und 

b) die laufenden Leistungen nach den Nrn. 1 
bis 4 nicht ausschließlich in teilstationären 
Einrichtungen  

bezogen werden.“ 

6. Art. 83 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „und örtli-
cher Träger, Verordnungsermächtigung“ ange-
fügt. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Der Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Satz 1 gilt für die örtlichen Träger der 

Sozialhilfe im Verhältnis zu den überörtli-
chen Trägern der Sozialhilfe entspre-
chend.“ 

c) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„
2
Die Heranziehung einer kreisangehörigen 

Gemeinde nach Satz 1 ist auf deren Antrag 
aufzuheben.“ 

d) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) 
1
Die überörtlichen Träger der Sozial-

hilfe können durch Rechtsverordnung die örtli-
chen Träger der Sozialhilfe bei folgenden Auf-
gaben zur Durchführung und Entscheidung 
heranziehen: 

1. Leistungen des Siebten Kapitels SGB XII, 

2. Leistungen in Altenheimen und Alten-
wohnheimen einschließlich der Leistungen 
in Pflegeabteilungen von Altenheimen,  

3. Leistungen in Einrichtungen zur teilstatio-
nären Betreuung mit Ausnahme der Leis-
tungen der Eingliederungshilfe und der 
Leistungen in Tag- und Nachtkliniken, 

4. Leistungen des Fünften Kapitels SGB XII; 
ausgenommen sind Leistungen in psychi-
atrischen Fachkrankenhäusern, Fachab-
teilungen und Spezialeinrichtungen, 

5. Leistungen des Sechsten Kapitels SGB XII 
zur medizinischen Rehabilitation; ausge-
nommen sind Leistungen in Fachkranken-
häusern für Behinderte sowie der Hilfe in 
psychiatrischen Fachkrankenhäusern, 
Fachabteilungen und Spezialeinrichtun-
gen, 

6. Leistungen nach § 71 SGB XII, 

7. Leistungen, die nach Art. 82 zugleich mit 
den vorstehend genannten Leistungen be-
zogen werden; ausgenommen sind Leis-
tungen des Sechsten Kapitels SGB XII. 

2
§ 97 Abs. 4 SGB XII gilt entsprechend. 

3
Der 

herangezogene örtliche Träger der Sozialhilfe 
hat auch den Kostenbeitrag, den Aufwen-
dungsersatz, den Kostenersatz und den Kos-
tenerstattungsanspruch geltend zu machen, 
den Übergang von Ansprüchen gegen Dritte 
zu bewirken und die Beiträge einzuziehen so-
wie gegen den Träger der Sozialhilfe gerichte-
te Kostenerstattungsansprüche Dritter zu be-
friedigen. 

4
Er verfährt dabei nach den Grunds-

ätzen, die für ihn selbst gelten.“ 

e) Es wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Für die Durchführung der Aufgaben 
nach den Abs. 2 und 3 können die heranzie-
henden Träger der Sozialhilfe Richtlinien er-
lassen und, wenn das Wohl der Allgemeinheit 
oder berechtigte Ansprüche Einzelner das 
zwingend erfordern, Einzelweisungen ertei-
len.“ 
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7. Die Art. 84 und 85 werden wie folgt gefasst: 

„Art. 84 
Kooperation 

(1) Die kreisangehörigen Gemeinden, die örtli-
chen und die überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
arbeiten eng und vertrauensvoll zur Erfüllung der 
Aufgaben nach dem SGB XII zusammen und un-
terstützen sich gegenseitig. 

(2) 
1
Wird bei einer kreisangehörigen Gemein-

de, in der ein Hilfesuchender sich tatsächlich auf-
hält, die Notwendigkeit der Gewährung von Sozi-
alhilfe bekannt oder ein Antrag auf Sozialhilfe ge-
stellt, so ist die Gemeinde, soweit sie nicht selbst 
nach Art. 83 Abs. 2 die Aufgaben durchführt, ver-
pflichtet, die genannten Voraussetzungen dem 
örtlichen Träger unverzüglich mitzuteilen oder ihm 
den Antrag unverzüglich zuzuleiten. 

2
Satz 1 gilt 

entsprechend zwischen dem örtlichen Träger und 
einer kreisangehörigen Gemeinde, die Aufgaben 
nach Art. 83 Abs. 2 durchführt, sowie für die Trä-
ger der Sozialhilfe untereinander. 

(3) Über ihre Zusammenarbeit schließen die 
überörtlichen Träger mit den jeweiligen örtlichen 
Trägern der Sozialhilfe Kooperationsvereinbarun-
gen ab.  

(4) Zur Zusammenarbeit der Träger der Sozi-
alhilfe mit den Kirchen, den als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts anerkannten Religions-
gemeinschaften und den Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege können Arbeitsgemeinschaften 
errichtet werden. 

 

Art. 85 
Einrichtungen und Dienste 

(1) 
1
Die Verpflichtungen nach § 17 Abs. 1 

Nr. 2 SGB I, § 124 Abs. 1 SGB IX und § 75 Abs. 2 
SGB XII obliegen  

1. für Einrichtungen der Altenhilfe den örtlichen 
Trägern der Sozialhilfe, 

2. im Übrigen dem Träger der Sozialhilfe, der für 
die Hilfe sachlich zuständig ist.  

2
Art. 48 Abs. 3 der Bezirksordnung gilt ergänzend. 

(2) Bevor Einrichtungen geschaffen werden, 
die Rahmenverträgen im Sinn von § 79 SGB XII 
unterliegen und in denen Leistungen nach dem 
SGB XII erbracht werden sollen, ist dem jeweili-
gen Bezirk rechtzeitig Gelegenheit zur gutachterli-
chen Äußerung zu geben.“  

8. Art. 86 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 
1
In den Fällen des Art. 83 Abs. 2 und 3 

hat der heranziehende Träger der Sozialhilfe 
die aufgewendeten Kosten zu ersetzen und 
auf Antrag angemessene Vorschüsse zu leis-
ten. 

2
Persönliche und sächliche Verwaltungs-

kosten werden nicht ersetzt.“ 

b) Abs. 3 wird aufgehoben. 

9. Art. 87 wird aufgehoben. 

10. Der bisherige Art. 88 wird Art. 87 und wird wie 
folgt geändert: 

a) In Abs. 3 werden nach den Wörtern „in Bay-
ern“ die Wörter „und die LAGH“ eingefügt. 

b) In Abs. 4 Satz 3 werden die Wörter „Staatsmi-
nisterium oder der von ihm durch Rechtsver-
ordnung bestimmten Stelle“ durch die Wörter 
„Zentrum Bayern Familie und Soziales“ er-
setzt. 

11. Der bisherige Art. 89 wird aufgehoben. 

12. Die bisherigen Art. 90 und 91 werden die Art. 88 
und 89. 

13. Der bisherige Art. 92 wird aufgehoben. 

14. Die bisherigen Art. 93 und 94 werden die Art. 90 
und 91. 

 

§ 2 
Änderung des Gesetzes  

zur Ausführung der Sozialgesetze zum Jahr 2019 

Art. 83 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze (AGSG), das zuletzt durch § 1 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Nrn. 1 bis 3 werden aufgehoben. 

2. Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 1. 

3. Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 2 und das Komma 
wird durch einen Schlusspunkt ersetzt. 

4. Die bisherigen Nrn. 6 und 7 werden aufgehoben. 

 

§ 3 
Änderung der Verordnung  

zur Ausführung der Sozialgesetze 

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, Bay-
RS 86-8-A/G), die zuletzt durch [Drs. 17/17532] geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In § 9 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 148 Abs. 1 
Satz 1, § 158 Abs. 1 Satz 1 SGB V“ durch die 
Wörter „§ 148 Abs. 1 Satz 1, § 158 Abs. 1 Satz 1 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – SGB V“ 
ersetzt und werden vor der Angabe „SGB XI“ die 
Wörter „des Elften Buches Sozialgesetzbuch –“ 
eingefügt. 

3. Die §§ 35 bis 40f werden durch die folgenden 
§§ 35 bis 40a ersetzt: 

„§ 35 
Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII 

(1) 
1
Bei der Regierung von Niederbayern be-

steht eine Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII. 
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2
Dort wird eine Geschäftsstelle für die Schieds-

stelle eingerichtet.  

(2) 
1
Die Rechtsaufsicht über die Schiedsstelle 

führt die Regierung von Niederbayern. 
2
Das 

Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration ist obere Rechtsaufsichtsbehörde. 

(3) 
1
Die Schiedsstelle gibt sich eine Ge-

schäftsordnung, die der Zustimmung der beteilig-
ten Organisationen bedarf. 

2
Beteiligt sind die Mit-

gliedsverbände der Gruppen nach § 36 Abs. 1. 

 

§ 36 
Bestellung der Mitglieder 

(1) Es werden bestellt: 

1. ein vorsitzendes Mitglied und 

2. weitere Mitglieder, von denen vorgeschlagen 
werden 

a) je zwei vom Bayerischen Landkreistag und 
Bayerischen Städtetag – Gruppe der örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe –, 

b) drei von der Gruppe der freigemeinnützi-
gen Einrichtungsträger; hierzu gehören die 
Mitgliedsverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege Bayern und 

c) je eines 

aa) von der Gruppe der kommunalen Ein-
richtungsträger; hierzu gehören der 
Bayerische Landkreistag und der 
Bayerische Städtetag und 

bb) vom Verband privater Kinderheime 
(VPK), Landesverband Bayern des 
VPK-Bundesverbands privater Träger 
der freien Kinder-, Jugend- und Sozi-
alhilfe e. V., als Vertreter der Gruppe 
der privat-gewerblichen Einrichtungs-
träger. 

(2) 
1
Die Geschäftsstelle bestellt 

1. das vorsitzende Mitglied und dessen Stellver-
treter auf gemeinsamen Vorschlag aller betei-
ligter Organisationen; die vorgeschlagenen 
Personen dürfen keiner beteiligten Organisati-
on angehören, 

2. die weiteren Mitglieder sowie mindestens ei-
nen Stellvertreter und bis zu zwei weitere 
Stellvertreter je Mitglied auf jeweiligen Vor-
schlag der in Abs. 1 genannten Gruppen; im 
Rahmen des Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b erfolgen 
Vorschlag und Bestellung als erstes, zweites 
und drittes Mitglied. 

2
Zu jedem Vorschlag muss der Geschäftsstelle ei-

ne schriftliche Einverständniserklärung der vorge-
schlagenen Person vorgelegt werden.

 

(3) 
1
Wenn zwei Monate vor Beginn einer 

Amtsperiode kein gemeinsamer Vorschlag nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 vorliegt, bestimmt 
die Regierung von Niederbayern das vorsitzende 

Mitglied und dessen Stellvertreter aus dem Kreis 
der vorgeschlagenen Personen durch Losent-
scheid. 

2
Wenn zum selben Zeitpunkt für ein weite-

res Mitglied oder dessen Stellvertreter kein Vor-
schlag nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 vor-
liegt, keine Personen für das Losverfahren nach 
Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 benannt 
wurden oder die Reihenfolge nach Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 Halbsatz 2 nicht bestimmt wurde, entschei-
det insoweit auf Antrag einer beteiligen Organisa-
tion die Regierung von Niederbayern.  

(4) Die Geschäftsstelle unterrichtet die betei-
ligten Organisationen über die erfolgten Bestel-
lungen und jede Änderung der Besetzung.  

 

§ 37 
Amtsperiode 

(1) Die Amtsperiode der Schiedsstelle beträgt 
vier Jahre.  

(2) 
1
Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertre-

ter vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist ein Nach-
folger für den Zeitraum bis zum Ablauf der Amts-
periode zu bestellen. 

2
§ 36 Abs. 2 bis 4 gilt ent-

sprechend. 

(3) § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 und 2 
des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) gilt für die Mit-
glieder der Schiedsstelle und deren Stellvertreter 
entsprechend. 

 

§ 38 
Abberufung und Amtsniederlegung 

(1) 
1
Auf gemeinsamen Antrag der beteiligten 

Organisationen hat die Regierung von Niederbay-
ern das vorsitzende Mitglied oder dessen Stellver-
treter abzuberufen. 

2
Beantragt nur eine der betei-

ligten Organisationen die Abberufung und kommt 
eine Einigung nicht zustande, kann die Regierung 
von Niederbayern die Abberufung aus wichtigem 
Grund vornehmen.  

(2) Die in § 36 Abs. 1 genannten Gruppen 
können die jeweils von ihnen bestellten weiteren 
Mitglieder und deren Stellvertreter jederzeit durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäfts-
stelle abberufen. 

(3) Die Mitglieder und Stellvertreter können ihr 
Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Geschäftsstelle niederlegen.  

(4) Die Abberufung nach Abs. 2 und die Amts-
niederlegung nach Abs. 3 haben keine Auswir-
kung auf laufende Verfahren. 

 

§ 39 
Amtsführung 

(1) 
1
Die Mitglieder und deren Stellvertreter 

führen ihr Amt als Ehrenamt. 
2
Sie sind an Wei-

sungen nicht gebunden.   
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(2) Sie sind verpflichtet, an den Sitzungen teil-
zunehmen oder bei Verhinderung ihre Stellvertre-
ter und die Geschäftsstelle zu benachrichtigen.  

(3) Die Mitglieder und deren Stellvertreter ha-
ben während und nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
über die ihnen bekannt gewordenen Angelegen-
heiten Verschwiegenheit zu bewahren. 

(4) 
1
Für den Ausschluss und die Ablehnung 

von Mitgliedern der Schiedsstelle gelten die §§ 41 
bis 45 Abs. 1 der Zivilprozessordnung mit Aus-
nahme des § 41 Nr. 7 und 8 der Zivilprozessord-
nung entsprechend. 

2
Die Eigenschaft als gesetzli-

cher Vertreter oder als Beistand einer Vertrags-
partei berechtigen bei den weiteren Mitgliedern 
und deren Stellvertretern nicht zum Ausschluss 
oder zur Ablehnung. 

 

§ 40 
Besetzung 

(1) Die Schiedsstelle ist besetzt mit den Mit-
gliedern nach § 36 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchst. a und b 
sowie dem Mitglied 

1. nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c Doppel-
buchst. aa in Angelegenheiten eines kommu-
nalen Einrichtungsträgers, 

2. nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c Doppel-
buchst. bb im Übrigen. 

(2) 
1
In Angelegenheiten eines Einrichtungsträ-

gers aus der Gruppe der freigemeinnützigen Ein-
richtungsträger ist nach Möglichkeit sicherzustel-
len, dass jedenfalls ein Sitz nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. b mit einer Person besetzt ist, die dem 
Verband entstammt, dem der Einrichtungsträger 
angehört. 

2
Hierzu werden zunächst die Stellvertre-

ter des ersten Mitglieds nach ihrer Reihenfolge, 
dann diejenigen der weiteren Mitglieder herange-
zogen. 

3
Ersetzt wird das Mitglied, dessen Stellver-

treter herangezogen wird. 

 

§ 40a 
Antrag 

1
In dem Antrag zur Einleitung des Schiedsver-

fahrens sind die Ergebnisse der vorausgegange-
nen Verhandlungen, die Gegenstände, über die 
keine Einigung erzielt werden konnte, sowie die 
Mitgliedschaft in einer beteiligten Organisation an-
zugeben. 

2
Der Antrag ist schriftlich bei der Ge-

schäftsstelle einzureichen und soll ein bestimmtes 
Begehren enthalten.“ 

4. Der bisherige § 40g wird § 40b. 

5. Der bisherige § 40h wird § 40c und wird wie folgt 
geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Schiedsstelle ist beschlussfähig, 
wenn die Mitglieder ordnungsgemäß geladen 

und von der Seite der Kostenträger (§ 36 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. a) sowie von der Seite der Ein-
richtungsträger (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b 
und c) je mindestens zwei Mitglieder oder 
Stellvertreter und das vorsitzende Mitglied o-
der dessen Stellvertreter anwesend sind.“ 

b) In Abs. 5 Satz 3 wird die Angabe „(§ 40l)“ ge-
strichen. 

6. Der bisherige § 40i wird § 40d und wird wie folgt 
geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestri-
chen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

7. Die bisherigen §§ 40k bis 40m werden durch die 
folgenden §§ 40e und 40f ersetzt: 

 

„§ 40e 
Entschädigung 

(1) 
1
Nur das vorsitzende Mitglied und dessen 

Stellvertreter erhalten eine Reisekostenvergütung 
nach den Vorschriften des Bayerischen Reisekos-
tengesetzes wie ein Ehrenbeamter. 

2
Als Entschä-

digung für den sonstigen Zeit- und Arbeitsaufwand 
wird eine Fallpauschale von 200 € gewährt. 

3
Die 

Fallpauschale ermäßigt sich bei Antragsrücknah-
me oder Erledigung auf sonstige Weise auf 50 €. 

(2) Zeugen sowie Sachverständige, die von 
der Schiedsstelle hinzugezogen worden sind, er-
halten eine Entschädigung nach dem Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetz. 

(3) Ansprüche nach den Abs. 1 und 2 sind bei 
der Geschäftsstelle geltend zu machen. 

 

§ 40f 
Kosten 

(1) 
1
Für jedes Schiedsverfahren wird zur De-

ckung der Kosten, bestehend aus anteiligen Per-
sonal- und Sachkosten der Geschäftsstelle ein-
schließlich der Entschädigung nach § 40e sowie 
der Auslagen, eine Gebühr erhoben. 

2
Die Gebühr 

wird vom vorsitzenden Mitglied nach der Bedeu-
tung der Angelegenheit und des Zeit- und Verwal-
tungsaufwands festgesetzt; sie beträgt zwischen 
400 € und 7 700 €. 

3
Daneben werden Auslagen im 

Sinn von Art. 10 des Kostengesetzes (KG) festge-
setzt. 

4
Die Art. 11 bis 15 und 19 KG sind anzu-

wenden. 

(2) 
1
Die Gebühren und Auslagen werden dem 

unterliegenden Teil auferlegt, bei teilweisem Ob-
siegen und Unterliegen sind sie verhältnismäßig 
zu teilen. 

2
Im Fall des Vergleichs, der Antrags-

rücknahme oder der Erledigung des Antrags in 
sonstiger Weise, ist über die Kosten nach billigem 
Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen 
Sach- und Streitstands zu entscheiden.“ 
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8. Teil 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „behin-
derter Menschen“ durch die Wörter „Men-
schen mit Behinderungen“ ersetzt. 

b) Dem § 41 wird folgende Überschrift vorange-
stellt: 

„Abschnitt 1 
Erstattung der Fahrgeldausfälle“. 

c) § 41 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 150 Abs. 3 
und 4 SGB IX“ durch die Angabe „§ 233 
Abs. 4 und 5 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB IX)“ und die Angabe 
„§ 148 Abs. 4 SGB IX“ durch die Angabe 
„§ 231 Abs. 4 SGB IX“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 148 Abs. 4 
SGB IX“ durch die Angabe „§ 231 Abs. 4 
SGB IX“ ersetzt. 

d) Es wird folgender Abschnitt 2 angefügt: 

„Abschnitt 2  
Schiedsstelle in der Eingliederungshilfe 

 

§ 41a 
Schiedsstelle nach § 133 SGB IX 

1
Bei der Regierung von Niederbayern be-

steht eine Schiedsstelle nach § 133 SGB IX. 
2
Für sie gelten die §§ 35 bis 40f entsprechend, 

soweit nicht in diesem Abschnitt Abweichen-
des geregelt ist. 

 

§ 41b 
Bestellung der Mitglieder 

(1) Es werden bestellt: 

1. ein vorsitzendes Mitglied und 

2. weitere Mitglieder, von denen vorgeschla-
gen werden 

a) vier von dem Bayerischen Bezirketag 
– Gruppe der Träger der Eingliede-
rungshilfe –, 

b) sieben von der Gruppe der freige-
meinnützigen Leistungserbringer; hier-
zu gehören die Mitgliedsverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege Bayern und 
der Lebenshilfe Landesverband Bay-
ern, 

c) eines von der Gruppe der kommuna-
len Leistungserbringer; hierzu gehören 
die kommunalen Spitzenverbände in 
Bayern und 

d) zwei von der Gruppe der privat-
gewerblichen Leistungserbringer; hier-
zu gehören der Bundesverband priva-
ter Anbieter sozialer Dienste e. V., 
Landesgruppe Bayern, und der Ver-

band Deutscher Alten- und Behinder-
tenhilfe e. V., Landesgruppe Bayern. 

(2) § 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 
und Abs. 3 Satz 2 Alternative 3 findet keine 
Anwendung. 

  

§ 41c 
Besetzung 

(1) 
1
Die Schiedsstelle ist besetzt mit  

1. den Mitgliedern nach § 41b Abs. 1 Nr. 1 
und 2 Buchst. a, 

2. einem Mitglied nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. d, 

3. zwei Mitgliedern nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. b und 

4. einem weiteren Mitglied 

a) nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c in 
Angelegenheiten eines kommunalen 
Leistungserbringers, 

b) nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b oder 
Buchst. d im Übrigen. 

2
Der Sitz nach Satz 1 Nr. 4 Buchst. b ist be-

setzt mit einem Mitglied, das 

1. dem Mitgliedsverband entstammt, dem der 
vom Schiedsverfahren betroffene Leis-
tungserbringer angehört, sofern der Ver-
band noch nicht in der Schiedsstelle ver-
treten ist, 

2. im Übrigen einem Mitgliedsverband der 
Gruppe der freigemeinnützigen Leistungs-
erbringer entstammt, der noch nicht in der 
Schiedsstelle vertreten ist. 

(2) 
1
Die Gruppe der freigemeinnützigen 

Leistungserbringer ordnet die von ihr vorge-
schlagenen Mitglieder den Sitzen nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Nr. 2 zu und unterrich-
tet darüber die Geschäftsstelle. 

2
Wenn zwei 

Monate vor Beginn einer Amtsperiode keine 
Zuordnung erfolgt ist, entscheidet auf Antrag 
einer beteiligten Organisation die Regierung 
von Niederbayern auf Grundlage der Zahl der 
betreuten Personen der Mitgliedsverbände, 
denen die Mitglieder entstammen. 

3
Eine Ände-

rung der Zuordnung während der Amtsperiode 
ist nur aus wichtigem Grund zulässig. 

4
Über 

das Vorliegen eines wichtigen Grundes ent-
scheidet die Regierung von Niederbayern. 
5
Für die Gruppe der privat-gewerblichen Leis-

tungserbringer gelten für den Sitz nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 die Sätze 1 bis 4 entsprechend. 

 

§ 41d 
Abweichende Bestimmungen 

(1) Abweichend von § 35 Abs. 3 Satz 2 
sind die beteiligten Organisationen die Mit-
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gliedsverbände der in § 41b Abs. 1 genannten 
Gruppen und die LAGH. 

(2) Abweichend von § 37 beträgt die 
Amtsperiode drei Jahre. 

(3) 
1
Es wird abweichend von § 40e Abs. 1 

eine Fallpauschale von 300 € gewährt, die 
sich auf 100 € bei Antragsrücknahme oder Er-
ledigung auf sonstige Weise ermäßigt. 

2
Wird 

die Schiedsstelle an einem gerichtlichen Ver-
fahren beteiligt, wird eine zusätzliche Fallpau-
schale von 100 € gewährt.  

(4) 
1
Die Mindestgebühr nach § 40f Abs. 1 

Satz 2 ermäßigt sich auf 200 €, wenn im Zeit-
punkt der Antragsrücknahme das Ruhen des 
Verfahrens angeordnet war. 

2
Abweichend von 

§ 40f Abs. 2 Satz 1 wird die Entschädigung 
nach § 40e Abs. 2 von der Partei getragen, die 
die Hinzuziehung beantragt hat.  

 

§ 41e 
Beteiligung der Menschen mit Behinderungen 

(1) Die LAGH vertritt die Interessen der 
Menschen mit Behinderungen bei den 
Schiedsverfahren. 

(2) 
1
Sie benennt dafür einen Hauptvertre-

ter und bis zu drei weitere Vertreter (Interes-
senvertreter). 

2
§ 36 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-

chend. 
3
Sie werden auf unbestimmte Zeit be-

stellt. 
4
Für die Abberufung und Amtsniederle-

gung gilt § 38 Abs. 2 bis 4 entsprechend.  

(3) 
1
Der Hauptvertreter ist entsprechend 

§ 40b Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 zu laden. 
2
Die Schiedsstelle ist nur beschlussfähig, 

wenn auch die Ladung nach Satz 1 ordnungs-
gemäß erfolgt ist. 

3
Die weiteren Interessenver-

treter haben im Einzelfall ebenfalls das Recht 
zur Teilnahme an Verhandlung, Beratung und 
Beschlussfassung. 

4
Sie teilen ihre Teilnahme 

unverzüglich nach Bekanntgabe des Sitzungs-
termins der Geschäftsstelle mit, die die betei-
ligten Organisationen unterrichtet. 

5
Alle Inte-

ressenvertreter dürfen sich bei Bedarf von As-
sistenzkräften begleiten lassen. 

6
§ 40b Abs. 2 

Satz 3 gilt für die Interessenvertreter entspre-
chend. 

(4) 
1
Den Interessenvertretern kommt im 

Schiedsverfahren eine beratende Funktion zu. 
2
Die Namen der am Schiedsverfahren teil-

nehmenden Interessenvertreter sowie der we-
sentliche Inhalt ihrer Aussagen sind in die 
Niederschrift aufzunehmen. 

(5) 
1
Sie haben während und nach Beendi-

gung ihrer Tätigkeit über die ihnen bekannt 
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegen-
heit zu bewahren. 

2
Dies gilt nicht gegenüber 

den der Geschäftsstelle benannten und den 

anderen beteiligten Organisationen mitgeteil-
ten Vertretern der Mitgliedsverbände der 
LAGH, sofern sie sich ebenfalls zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet haben. 

3
Das Nähe-

re regelt die Geschäftsordnung der Schieds-
stelle. 

4
Auf einen angemessenen Ausgleich 

zwischen dem Informationsinteresse der Mit-
gliedsverbände sowie dem Geheimhaltungsin-
teresse der Parteien und den an dem 
Schiedsverfahren beteiligten anderen Organi-
sationen ist zu achten.“ 

9. In § 63 Abs. 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter 
„des Kostengesetzes“ durch die Angabe „KG“ er-
setzt. 

10. In § 98 Abs. 1 wird die Angabe „§ 28 SGB XII“ 
durch die Wörter „§ 28 des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB XII)“ ersetzt. 

11. Teil 9 Abschnitt 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 2 
Instrument zur Bedarfsermittlung 

 

§ 99 
Arbeitsgruppe 

(1) 
1
Für die Bestimmung und stetige Weiter-

entwicklung des Instruments zur Bedarfsermitt-
lung nach § 142 SGB XII wird eine Arbeitsgruppe 
gebildet. 

2
In diese Arbeitsgruppe werden folgende 

Mitglieder entsandt 

1. das vorsitzende Mitglied vom Bayerischen Be-
zirketag, 

2. je eines von den für die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe zuständigen Trägern, 

3. acht von den Leistungserbringern; hierzu zäh-
len die freigemeinnützigen, die privat-gewerb-
lichen und kommunalen Leistungserbringer, 

4. zwei von den Regierungen, 

5. eines von der Geschäftsstelle der Behinder-
tenbeauftragten in Bayern, 

6. fünf von den Betroffenen- und Angehörigen-
verbänden der Menschen mit Behinderungen 
in Bayern.  

3
Es wird entsprechend Satz 2 jeweils mindestens 

ein Stellvertreter bestimmt. 
4
Scheidet ein Mitglied 

oder Stellvertreter aus, ist unverzüglich ein Nach-
folger zu entsenden. 

5
Die Mitglieder und Stellver-

treter sind ehrenamtlich tätig. 

(2) 
1
Die Arbeitsgruppe kann Unterarbeitsgrup-

pen bilden und in diese Vertreter weiterer Organi-
sationen als Mitglieder berufen. 

2
Weitere Organi-

sationen sollen beteiligt werden, wenn ihr Mitwir-
ken auf Grund ihrer besonderen Sachkunde erfor-
derlich ist. 

(3) Die Arbeitsgruppe gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
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§ 99a 
Aufgaben 

(1) 
1
Die Arbeitsgruppe hat neben der Bestim-

mung und Weiterentwicklung des Instruments zur 
Bedarfsermittlung auch dessen Anwendung zu 
begleiten. 

2
Für einen einheitlichen Vollzug des In-

struments zur Bedarfsermittlung hat die Arbeits-
gruppe Orientierungshilfen zu erstellen. 

3
Dabei hat 

die Arbeitsgruppe sich im Entwicklungsprozess an 
folgenden Kriterien zu orientieren: 

1. Möglichkeit der Ermittlung der Bedarfe und 
Ressourcen von Erwachsenen und von Kin-
dern und Jugendlichen, 

2. Orientierung an den individuellen Ressourcen 
und am individuellen Bedarf des Menschen 
mit Behinderungen und nicht an Leistungser-
bringern oder Leistungsorten, 

3. Orientierung an der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit, 

4. Abbildung, inwiefern durch Selbsthilfe oder 
das soziale Umfeld des Menschen mit Behin-
derungen bei der jeweiligen Beeinträchtigung 
Unterstützung und Abhilfe geschaffen werden 
kann oder welche Art der Leistung notwendig 
ist, um die Beeinträchtigung zu beseitigen  
oder abzumildern, 

5. Vornahme einer Gewichtung der Beeinträchti-
gung der Aktivität und Teilhabe, 

6. Einschätzung des Umfangs des Bedarfs zur 
Beseitigung oder Abmilderung der Beeinträch-
tigung, 

7. Orientierung an den Instrumenten zur Ermitt-
lung des Rehabilitationsbedarfs nach § 13 
SGB IX und den bezüglich dieser Instrumente 
vereinbarten gemeinsamen Empfehlungen 
nach § 26 SGB IX. 

(2) 
1
Die Arbeitsgruppe hat die Bestimmung 

und Weiterentwicklung des Instruments zur Be-
darfsermittlung in einem transparenten Verfahren 
vorzunehmen. 

2
Dies umfasst: 

1. Die Arbeitsgruppe berichtet dem Staatsminis-
terium für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration und dem Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege sowie dem Landesbehin-
dertenrat jährlich über ihre Arbeit.  

2. Der Öffentlichkeit ist das durch die Arbeits-
gruppe erarbeitete Instrument zur Bedarfser-
mittlung sowie eine nähere Erläuterung dazu 
in verständlicher Form zugänglich zu machen. 
Entsprechendes gilt für die wesentlichen In-
formationen, die die Entwicklung des Instru-
ments zur Bedarfsermittlung betreffen. 

 

Abschnitt 3 
Schiedsstelle in der Sozialhilfe 

 

§ 100 
Schiedsstelle nach § 80 SGB XII 

1
Bei der Regierung von Niederbayern besteht 

eine Schiedsstelle nach § 80 SGB XII. 
2
Für sie 

gelten die §§ 35 bis 40f, 41b bis 41d mit folgenden 
Maßgaben entsprechend.  

1. Die LAGH ist abweichend von § 41d Abs. 1 
keine beteiligte Organisation.  

2. Es treten an die Stelle 

a) der Träger der Eingliederungshilfe die 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, 

b) der Leistungserbringer die Träger der Ein-
richtungen. 

 

§ 101 
Übergangsregelung 

Verfahren, die am [Tag des Inkrafttretens des 
Änderungsgesetzes] anhängig sind, werden nach 
den bis zum [Tag vor dem Inkrafttreten] geltenden 
Vorschriften in der jeweiligen Besetzung fortge-
führt.“ 

12. In § 112 Satz 1 Halbsatz 1 und 2 werden jeweils 
die Wörter „des Kostengesetzes“ durch die Anga-
be „KG“ ersetzt. 

§ 4 
Änderung des Gesetzes über die Organisation der 

Gerichte für Arbeitssachen im Freistaat Bayern 

Das Gesetz über die Organisation der Gerichte für 
Arbeitssachen im Freistaat Bayern (ArbGOrgG) in der 
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 32-1-A) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Art. 53a Abs. 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 
(GVBl. S. 222) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In der Überschrift werden vor der Angabe „ArbG-
OrgG“ die Wörter „Bayerisches Arbeitsgerichte-
Organisationsgesetz –“ eingefügt. 

2. Die Art. 1 bis 3 werden durch folgenden Art. 1 er-
setzt: 

„Art. 1 
Organisation der Gerichte 

Die Namen und Sitze der Gerichte für Arbeits-
sachen sowie ihre Gerichtsbezirke sind in Bayern 
nach der Anlage bestimmt.“ 

3. Der bisherige Art. 4 wird Art. 2 und es wird folgen-
de Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

4. Es wird die Anlage in der aus dem Anhang zu 
diesem Gesetz ersichtlichen Fassung angefügt. 
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§ 5 
Änderung des Bayerischen  

Sozial- und Kindheitspädagogengesetzes 

Die Überschrift des Bayerischen Sozial- und Kind-
heitspädagogengesetzes (BaySozKiPädG) vom 24. Juli 
2013 (GVBl. S. 439, 446, BayRS 800-21-3-A), das 
zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 497) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 

„Bayerisches Sozial- und Kindheitspädagogengesetz 
(BaySozKiPädG)“. 

 

§ 6 
Änderung des  

Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes 

Das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz 
(BayBGG) vom 9. Juli 2003 (GVBl. S. 419, BayRS 
805-9-A), das zuletzt durch § 1 Nr. 421 der Verord-
nung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 6 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „Hörbe-
hinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und 
Schwerhörige) und sprachbehinderte Menschen“ 
durch die Wörter „Menschen mit Hörbehinderung 
– gehörlose, ertaubte und schwerhörige Men-
schen – und Menschen mit Sprachbehinderung“ 
ersetzt. 

3. In Art. 15 Satz 1 werden die Wörter „§ 13 Abs. 3 
des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-
schen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG) 
vom 27. April 2002 (BGBl I S. 1468)“ durch die 
Wörter „§ 15 Abs. 3 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (BGG)“ ersetzt. 

4. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird nach dem Wort 
„Verwaltungsgerichtsordnung“ die Angabe 
„(VwGO)“ eingefügt. 

bb) In Nr. 2 werden die Wörter „– BayStrWG – 
(BayRS 91-1-I), Art. 4 Abs. 3 Sätze 3 und 4 
des Gesetzes über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Bayern (BayÖP-NVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 1996 (GVBl S. 336, BayRS 922-1-
W)“ durch die Wörter „(BayStrWG), Art. 4 
Abs. 3 Satz 3 und 4 des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr in 
Bayern“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 5 werden die Wörter „der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl I S. 686)“ durch die Angabe 
„VwGO“ ersetzt. 

5. In Art. 17 Abs. 2 Satz 2 werden die Spiegelstri-
che 1 bis 3 die Nrn. 1 bis 3. 

6. Art. 20 wird aufgehoben. 

 

§ 7 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung  

des Sozialgerichtsgesetzes in Bayern 

Das Gesetz zur Ausführung des Sozialgerichtsge-
setzes in Bayern (AGSGG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 33-1-A) veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Art. 53a Abs. 1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 222) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden vor der Angabe 
„AGSGG“ die Wörter „Bayerisches Sozialgerichts-
Ausführungsgesetz –“ eingefügt. 

2. Die Überschrift des Ersten Abschnitts wird gestri-
chen. 

3. In Art. 1 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Sozialgerichte“. 

4. Art. 3 wird aufgehoben. 

5. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts wird ge-
strichen. 

6. Der bisherige Art. 4 wird Art. 2 und es wird folgen-
de Überschrift eingefügt: 

„Landessozialgericht“. 

7. Der bisherige Art. 5 wird aufgehoben. 

8. Die Überschrift des Dritten Abschnitts wird gestri-
chen. 

9. Der bisherige Art. 6 wird aufgehoben. 

10. Die Überschrift des Vierten Abschnitts wird gestri-
chen. 

11. Der bisherige Art. 7 wird aufgehoben. 

12. Der bisherige Art. 8 wird Art. 3 und wird wie folgt 
geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Verordnungsermächtigung“. 

b) Im Wortlaut werden nach dem Wort „ermäch-
tigt,“ die Wörter „durch Rechtsverordnung“ 
eingefügt. 

13. Der bisherige Art. 9 wird Art. 4 und wird wie folgt 
geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ 
gestrichen und die bisherige Fußnote 2 wird 
Fußnote 1. 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 
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§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 
1
Dieses Gesetz tritt am ……………….. in Kraft. 

2
Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 5 am 1. März 

2018 und § 2 am 1. Januar 2019 in Kraft.  

(2) Art. 32 des Zweiten Gesetzes zur Modernisie-
rung der Verwaltung – 2. Verwaltungsmodernisie-
rungsgesetz – (2. VerwModG) vom 26. Juli 2005 
(GVBl. S. 287) tritt mit Ablauf des [Tag vor dem In-
krafttreten nach Abs. 1 Satz 1] außer Kraft. 

 

Anhang zu § 4 Nr. 4: Anlage 
 (zu Art. 1) 

Organisation der Gerichte für Arbeitssachen sowie ihre Gerichtsbezirke 

 

 

 

Landesarbeits-
gericht 

 

Arbeitsgericht  Kammern des in der zwei-
ten Spalte genannten Ar-
beitsgerichts bestehen in 

Zuständig für die Amtsgerichtsbezirke 

München Augsburg Augsburg Aichach, Augsburg, Dillingen a. d. Donau, 
Nördlingen 

 Neu-Ulm Günzburg, Neu-Ulm 

  Kempten  
(Allgäu) 

Kempten (Allgäu) Kaufbeuren, Kempten (Allgäu), Lindau 
(Bodensee), Memmingen, Sonthofen 

  München München Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, 
Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, 
Miesbach, München, Starnberg,  
Wolfratshausen 

  Ingolstadt Ingolstadt, Neuburg a. d. Donau,  
Pfaffenhofen a. d. Ilm 

  Weilheim i. OB Garmisch-Partenkirchen, Weilheim i. OB 

  Passau Passau Eggenfelden, Freyung, Passau  

  Deggendorf Deggendorf, Viechtach  

  Regensburg Regensburg Kelheim, Neumarkt i. d. OPf.,  
Regensburg, Straubing 

  Landshut Landau a. d. Isar, Landshut 

  Rosenheim Rosenheim Altötting, Mühldorf a. Inn, Rosenheim  

  Traunstein Laufen, Traunstein 

Nürnberg Bamberg Bamberg Bamberg, Forchheim  

  Coburg Coburg, Kronach, Lichtenfels 

  Bayreuth Bayreuth Bayreuth, Kulmbach  

  Hof Hof, Wunsiedel 

  Nürnberg Nürnberg Ansbach, Erlangen, Fürth, Hersbruck, 
Neustadt a. d. Aisch, Nürnberg,  
Schwabach, Weißenburg i. Bay. 

  Weiden 
i. d. OPf. 

Weiden i. d. OPf. Tirschenreuth, Weiden i. d. OPf. 

Schwandorf Amberg, Cham, Schwandorf 

  Würzburg Würzburg Gemünden a. Main, Kitzingen, Würzburg 

  Aschaffenburg Aschaffenburg, Obernburg a. Main 

  Schweinfurt Bad Kissingen, Bad Neustadt a. d. Saale, 
Haßfurt, Schweinfurt 
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A. Allgemeines 

Das im Dezember 2016 in Bundestag und Bundesrat 
verabschiedete Bundesteilhabegesetz zielt darauf ab, 
die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskon-
vention und entsprechend der Vereinbarung im Koali-
tionsvertrag vom 27.11.2013 weiterzuentwickeln. Der 
Wandel in der Teilhabe der Menschen mit Behinde-
rungen soll gesetzlich nachvollzogen und weiter vo-
rangetrieben sowie der demografisch bedingte Aus-
gabenanstieg in der Eingliederungshilfe gebremst wer-
den.  

Das Bundesteilhabegesetz sieht dementsprechend 
folgende zentrale Inhalte vor: 

─ Behinderungsbegriff: Der Behinderungsbegriff soll 
im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskon-
vention künftig die Teilhabemöglichkeiten des Ein-
zelnen im örtlichen und gesellschaftlichen Umfeld 
als Ausgangspunkt haben.  

─ Personenzentrierung: Die Leistungen zur Teilhabe 
(sog. Fachleistungen) sollen künftig den individu-
ellen Hilfebedarf des Menschen mit Behinderun-
gen in den Mittelpunkt stellen und von den Wohn-
formkategorien ambulant und stationär losgelöst 
sein, um die Selbstbestimmung und Gestaltungs-
freiheit in der Lebensführung zu stärken. 

─ Trennung der Fachleistungen von den Leistungen 
zur Lebensunterhaltssicherung: Bedarfe zum Le-
bensunterhalt werden der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung (Kostentragung: 
Bund) zugeordnet, die Kommunen finanzieren 
künftig nur noch die behinderungsspezifischen 
Fachleistungen. 

─ Einführung eines verbindlichen, partizipativen Teil-
habeplanverfahrens/Gesamtplanverfahrens sowie 
einer ergänzenden unabhängigen Teilhabebera-
tung. 

─ Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsleben für 
Menschen mit Behinderungen, insbesondere 
durch  

─ erleichterten Zugang zum allgemeinen Ar-
beitsmarkt für Beschäftigte, die in einer Werk-
statt für behinderte Menschen arbeiten: Ein-
führung eines sog. Budgets für Arbeit (d. h. 
Lohnkostenzuschüsse an den Arbeitgeber 
zum Ausgleich der Leistungsminderung und 
Aufwendungen für die Anleitung und Beglei-
tung am Arbeitsplatz), 

─ Öffnung des Marktes durch Zulassung anderer 
Leistungsanbieter neben den Werkstätten für 
behinderte Menschen. 

─ Stärkung von Bildungs- und Ausbildungschancen 
von Menschen mit Behinderungen (z. B. künftig 
Eingliederungshilfeleistungen für Weiterbildungen 
und Aufbaustudien). 

─ Verbesserungen bei der Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen bei den Leistungen der 
Eingliederungshilfe (künftig SGB IX) und im Sozi-
alhilferecht (SGB XII). 

─ Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für 
die Träger der Eingliederungshilfe (z. B. Modell-
vorhaben zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit, 
gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen – 
sog. Poolen). 

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zieht 
zum einen zwingende Anpassungen landesrechtlicher 
Vorschriften nach sich, zum anderen eröffnet es auf 
Landesebene gesetzgeberische Gestaltungsspiel-
räume.  

Da das Bundesteilhabegesetz für die umzusetzenden 
Regelungen unterschiedliche Inkrafttretenszeitpunkte 
vorsieht, müssen auch die Regelungen im Landes-
recht gestaffelt in Kraft treten. Dies hat zur Folge, 
dass die erforderlichen und im Rahmen des Beteili-
gungsprozesses erarbeiteten landesrechtlichen Ände-
rungen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
in zwei Gesetzesvorhaben unterteilt werden müssen. 
Neben dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) 
wird es zur Umsetzung der zum 01.01.2020 in Kraft 
tretenden bundesgesetzlichen Regelungen daher ein 
Bayerisches Teilhabegesetz II (BayTHG II) geben. 
Beide Gesetzesvorhaben bauen inhaltlich aufeinander 
auf. Für die im Rahmen des Beteiligungsprozesses 
vereinbarten Regelungsinhalte wird jeweils der recht-
liche Grundstein im Bayerischen Teilhabegesetz I ge-
legt; die abschließende Umsetzung der Inhalte erfolgt 
dann im Rahmen des Bayerischen Teilhabegeset-
zes II. Lediglich die gesetzliche Institutionalisierung 
einer zusätzlichen und paritätisch sowie repräsentativ 
für die unterschiedlichen Behinderungsarten besetz-
ten Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Weiter-
entwicklung der Strukturen der Eingliederungshilfe ist 
nicht bereits im Bayerischen Teilhabegesetz I veran-
kert, da das Bundesteilhabegesetz diesbezüglich eine 
Einrichtung erst ab dem 01.01.2020 vorsieht.  

Vor dem Hintergrund der bundesrechtlichen Vorga-
ben, der im Rahmen des Beteiligungsprozesses erar-
beiteten Ziele sowie der durch das Bundesteilhabege-
setz vorgesehenen gestaffelten Inkrafttretenszeitpunk-
te sieht dieses Gesetz insbesondere folgende Inhalte 
vor: 

─ Festlegung der Zuständigkeiten: 

Ab dem Jahr 2020 wird die Eingliederungshilfe aus 
dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts des 
SGB XII herausgelöst und als neuer Teil 2 („Besonde-
re Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung 
für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshil-
ferecht)“) im SGB IX verortet. Das Bundesteilhabege-
setz sieht vor, dass die Länder die für die Durchfüh-
rung dieses neuen Teils 2 im SGB IX zuständigen 
Träger der Eingliederungshilfe bestimmen müssen. 
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Von der bisherigen landesrechtlichen Bestimmung der 
Träger der Sozialhilfe wird die Eingliederungshilfe zu-
künftig nicht mehr erfasst sein.  

Das Bayerische Teilhabegesetz I sieht für die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe keine Änderungen an 
der bisherigen interkommunalen Aufgabenverteilung 
vor: Auch künftig sind die Bezirke für Leistungen der 
Eingliederungshilfe zuständig. 

Infolge der Einführung des neuen (nun auch teilhabe-
orientierten) Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des da-
mit verbundenen neuen Begutachtungsinstruments 
durch das Zweite Gesetz zur Stärkung der pflegeri-
schen Versorgung und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz – PSG II), 
der Übertragung dieser Regelungen auch auf den 
Bereich der Hilfe zur Pflege durch das Dritte Gesetz 
zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (Drittes Pflegestär-
kungsgesetz – PSG III) sowie der durch das Bundes-
teilhabegesetz ab dem Jahr 2020 bevorstehenden 
Auflösung der wohnformbezogenen Leistungserbrin-
gung werden sowohl die Abgrenzung von Leistungen 
der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe als 
auch die Abgrenzung von stationären und ambulanten 
Leistungen aufwändiger bzw. unmöglich. Zur Vermei-
dung von Abgrenzungsschwierigkeiten und der Aus-
weitung von Zuständigkeitsstreitigkeiten wird die bis-
herige differenzierte Zuordnung der Zuständigkeit für 
Leistungen der Hilfe zur Pflege ((teil-)stationäre Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege: überörtliche Träger der 
Sozialhilfe (Bezirke); ambulante Leistungen der Hilfe 
zur Pflege: örtliche Träger der Sozialhilfe (Landkrei-
se/kreisfreie Städte)) aufgegeben. Zukünftig wird die 
Zuständigkeit für die Hilfe zur Pflege mit dem Bayeri-
schen Teilhabegesetz I komplett auf die Bezirke als 
überörtliche Träger der Sozialhilfe übertragen.  

Um weitere Schnittstellen zu vermeiden, folgt die Zu-
ständigkeit für existenzsichernde Leistungen (Drittes 
und Viertes Kapitel SGB XII), die bei gleichzeitigem 
Bezug von Leistungen der Eingliederungshilfe oder 
der Hilfe zur Pflege gewährt werden, grundsätzlich der 
Zuständigkeit für diese speziellen Leistungsarten. 
Eine Ausnahme von dieser Regel gilt jedoch vor allem 
für die Fälle, in denen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe oder der Hilfe zur Pflege in teilstationären Ein-
richtungen (z. B. in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen, Förderstätte oder in einer Tagesstätte) 
erbracht werden: Hier bleibt die Zuständigkeit für die 
existenzsichernden Leistungen wie bisher bei den 
Landkreisen/kreisfreien Städten als örtlichen Sozialhil-
feträgern, da es hier keine problematischen leistungs-
rechtlichen Schnittstellen gibt. 

Diese weitgehende Alleinzuständigkeit der Bezirke 
greift die Forderung der Menschen mit Behinderungen 
nach Leistungen aus einer Hand und einem behördli-
chen Ansprechpartner auf und löst unter anderem die 
heute bestehenden erheblichen Zuständigkeitsprob-
leme für Leistungen in ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften.  

Das Bundesteilhabegesetz schreibt zudem vor, dass 
die Leistungsangebote im Bereich der Eingliederungs-
hilfe sozialraumorientiert ausgestaltet werden müs-
sen. Bei einer alleinigen Zuständigkeit der Bezirke für 
die Leistungen der Eingliederungshilfe würde es der 
örtlichen Ebene an einem rechtlichen Anknüpfungs-
punkt für ein eigenes Tätigwerden für Menschen mit 
Behinderungen fehlen. Gleiches gilt angesichts der 
Alleinzuständigkeit der Bezirke für die Leistungen der 
Hilfe zur Pflege für den Pflegebereich. Um klarzustel-
len, dass auch die örtliche Ebene bei der sozialraum-
orientierten Planung in den Bereichen der Behinder-
tenhilfe und Pflege in der Pflicht ist bzw. auch weiter-
hin ein Recht zum Tätigwerden hat, wird diesbezüg-
lich eine gegenseitige Kooperationspflicht zwischen 
überörtlicher und örtlicher Ebene im Bayerischen Teil-
habegesetz I normiert. Die Träger der Sozialhilfe ha-
ben für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich unterei-
nander Kooperationsvereinbarungen über ihre Zu-
sammenarbeit abzuschließen. 

─ Vergütung bei den interdisziplinären Frühför-
derstellen: 

Die Vergütung von Leistungen der interdisziplinären 
Frühförderstellen erfolgt auf der Grundlage von Ver-
einbarungen der Rehabilitationsträger mit den Leis-
tungserbringern. Die Entgelte für diese sog. Komplex-
leistungen, die sowohl heilpädagogische als auch me-
dizinisch-therapeutische Leistungen umfassen, wer-
den dabei auf der Grundlage der Leistungszuständig-
keit nach Spezialisierung und Leistungsprofil der Ein-
richtung, insbesondere den vertretenen Fachdiszipli-
nen und dem Diagnosespektrum der leistungsberech-
tigten Kinder, aufgeteilt. Die Pauschalierung der Ent-
gelte ist bisher optional zulässig.  

Nunmehr gibt das Bundesteilhabegesetz eine pau-
schalierte Aufteilung der Entgelte für die Komplexleis-
tungen verbindlich vor. Es ist allerdings erlaubt, per 
landesrechtlicher Regelung auch Einzelleistungsver-
gütungen vorzusehen.  

Auf Wunsch aller im Bereich der Frühförderung rele-
vanten Akteure wird die Fortführung des aktuellen Ab-
rechnungssystems („Einzelleistungsvergütungssystem“ 
bei den interdisziplinären Frühförderstellen, „pauschale 
Abrechnung“ bei den Sozialpädiatrischen Zentren) 
landesrechtlich ermöglicht.  

─ Maximaler Zahlbetrag beim Budget für Arbeit:  

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde zur Verbesse-
rung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
am Arbeitsleben das sog. Budget für Arbeit eingeführt. 
Dieses Instrument richtet sich an Personen, die An-
spruch auf eine Beschäftigung in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen haben und von einem Arbeitge-
ber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhält-
nis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Ent-
lohnung angeboten bekommen. Das Budget für Arbeit 
umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitge-
ber zum Ausgleich der Leistungsminderung des Be-
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schäftigten und die Aufwendungen für die ggf. ergän-
zend erforderliche Anleitung und Begleitung am Ar-
beitsplatz. Der Lohnkostenzuschuss beträgt bis zu 
75 Prozent des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahl-
ten Arbeitsentgelts, jedoch höchstens 40 Prozent der 
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV. 
Dauer und Umfang der Leistungen bestimmen sich 
nach den Umständen des Einzelfalls. Durch Landes-
recht kann von dem im Bundesteilhabegesetz vorge-
gebenen Prozentsatz der Bezugsgröße (d. h. den 
40 Prozent) nach oben abgewichen werden. 

Um das Budget für Arbeit als echte Alternative zu der 
Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen zu implementieren, wird es landesrechtlich so 
ausgestaltet, dass die den Trägern der Eingliede-
rungshilfe für den Lohnkostenzuschuss entstehenden 
Kosten den durchschnittlichen Kosten eines Platzes in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen entspre-
chen. Da die durchschnittlichen Kosten eines Werk-
stattplatzes rund 48 Prozent der monatlichen Bezugs-
größe nach § 18 Abs. 1 SGB IV betragen, wird mit 
dem Bayerischen Teilhabegesetz I auch der Prozent-
satz der Bezugsgröße auf 48 Prozent festgelegt. 

─ Erarbeitung des Instruments zur Bedarfser-
mittlung:  

Bisher existierten sowohl auf Bundes- als auch auf 
Landesebene keine gesetzlichen Vorgaben zur Ermitt-
lung der Bedarfe für Menschen mit Behinderungen. 
Normiert war lediglich, dass bei der Erstellung des 
Gesamtplans, der die Grundlage der Leistungsgewäh-
rung bildet, die Träger der Sozialhilfe mit dem Men-
schen mit Behinderungen und u. a. dem Arzt oder Ju-
gendamt zusammenarbeiten.  

Durch das Bundesteilhabegesetz wird das Gesamt-
planverfahren neu und insbesondere wesentlich de-
taillierter normiert. Zukünftig wird abstrakt festgelegt, 
wie der individuelle Bedarf des Leistungsberechtigten 
für Leistungen der Eingliederungshilfe zu ermitteln ist: 
Demnach muss die Ermittlung des individuellen Be-
darfs des Einzelnen durch ein Instrument erfolgen, 
das sich an der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF) orientiert. Das Instrument muss daher so konzi-
piert sein, dass es die nicht nur vorübergehende Be-
einträchtigung der Aktivität und Teilhabe in den fol-
genden Lebensbereichen erfasst: 

─ Lernen und Wissensanwendung, 

─ allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 

─ Kommunikation, 

─ Mobilität, 

─ Selbstversorgung, 

─ häusliches Leben, 

─ interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 

─ bedeutende Lebensbereiche und 

─ gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 
Leben. 

Durch Rechtsverordnung haben die Länder die Mög-
lichkeit, Konkretes bezüglich des Instruments zur Be-
darfsermittlung zu bestimmen.  

Das Bayerische Teilhabegesetz I normiert Vorgaben 
zum Verfahren, mit welchem das zukünftige Bedarfs-
ermittlungsinstrument erarbeitet werden soll; festge-
legt werden insbesondere die Errichtung und die Be-
setzung einer Arbeitsgruppe, die die Entwicklung des 
Instruments zur Aufgabe hat. Zusätzlich werden abs-
trakte Kriterien (z. B. Anwendbarkeit des Bedarfser-
mittlungsinstruments auch auf Kinder und Jugendli-
che) aufgestellt, an denen sich das künftige Instru-
ment zur Bedarfsermittlung zu orientieren hat. Mit 
diesen Vorgaben soll zukünftig ein transparentes und 
einheitliches Verfahren zur Bedarfsermittlung sicher-
gestellt werden. 

─ Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen: 

Im Vertragsrecht der Eingliederungshilfe ist infolge 
des Bundesteilhabegesetzes zukünftig ein ausdrückli-
ches Prüfrecht auf Seiten der Kostenträger vorgese-
hen: Geprüft werden darf die Wirtschaftlichkeit und 
Qualität der erbrachten Leistung, soweit „tatsächliche 
Anhaltspunkte“ für eine Verletzung vertraglicher oder 
gesetzlicher Pflichten durch den Leistungserbringer 
bestehen. Durch Landesrecht darf von der Einschrän-
kung, dass „tatsächliche Anhaltspunkte“ für eine Prü-
fung vorliegen müssen, abgewichen werden.  

Zum Wohle der Menschen mit Behinderungen wird im 
Bayerischen Teilhabegesetz I normiert, dass Quali-
tätsprüfungen, durch die eventuelle vertragliche oder 
gesetzliche Verstöße zulasten der Menschen mit Be-
hinderungen aufgedeckt werden können, auch anlass-
los möglich sein müssen. Bei den Wirtschaftlichkeits-
prüfungen, die primär das Verhältnis Leistungserbrin-
ger und Kostenträger betreffen, bleibt es hingegen bei 
den im Bundesteilhabegesetz vorgegebenen anlass-
bezogenen Prüfungen.  

─ Besetzung der Schiedsstelle/Interessenvertre-
tung der Menschen mit Behinderungen: 

Mit der Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem 
Sozialhilferecht entsteht für den Bereich der Einglie-
derungshilfe ein neues Vertragsrecht für die zwischen 
Leistungserbringern und Kostenträgern getroffenen 
Vereinbarungen. Zur Konfliktlösung ist auch für diesen 
Rechtsbereich eine Schiedsstelle einzurichten und 
Näheres durch landesrechtliche Rechtsverordnung 
festzulegen. Neu geregelt durch das Bundesteilhabe-
gesetz wird zudem, dass im Bereich der Eingliede-
rungshilfe zukünftig auch die Beteiligung der Interes-
senvertretungen der Menschen mit Behinderungen an 
den Schiedsverfahren bestimmt werden kann.  

Die örtlichen Träger der Sozialhilfe sind infolge der mit 
dem Bayerischen Teilhabegesetz I erfolgenden Bün-
delung der Zuständigkeiten für die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und grundsätzlich 
der diese ergänzenden existenzsichernden sowie an-
deren Leistungen nach dem SGB XII bei den Bezirken 
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nur noch marginal vom Vertragsrecht des Sozialhilfe-
rechts betroffen. Sie werden daher auf eigenen 
Wunsch künftig nicht mehr in das Schiedsverfahren 
nach dem SGB XII einbezogen.  

Vergleichbar zu den bisherigen Bestimmungen zur 
Schiedsstelle für den Bereich des Sozialhilferechts 
werden durch das Bayerische Teilhabegesetz I – ver-
bunden mit einer Bündelung und Straffung der Rege-
lungen zur Schiedsstelle in der Jugendhilfe und Sozi-
alhilfe in der AVSG – nun auch die Besetzung und 
das Verfahren der Schiedsstelle für das SGB IX nor-
miert. Bei der Besetzung der Schiedsstellen in der 
Eingliederungshilfe/Sozialhilfe wird künftig – ohne die 
Zahl der Sitze der Schiedsstelle auszuweiten – die 
Trägervielfalt und auch die verbandliche Bedeutung 
im Hinblick auf die Zahl der betreuten Personen bes-
ser wiedergegeben. Als Dachverband der Interessen-
vertretungen der Menschen mit Behinderungen in 
Bayern wird die LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. die 
Interessen der Menschen mit Behinderungen in den 
Schiedsverfahren im Bereich der Eingliederungshilfe 
vertreten. 

In engem Zusammenhang damit steht, dass die Inte-
ressenvertretungen der Menschen mit Behinderungen 
künftig auch an der Erarbeitung und Beschlussfas-
sung der Rahmenverträge mitwirken dürfen. Die 
Wahrnehmung dieser Aufgabe wird durch die Bayeri-
schen Teilhabegesetze ebenfalls der LAG SELBST-
HILFE Bayern e. V. übertragen.  

─ Umbenennung Integrationsamt in Inklusionsamt: 

In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
und dem damit einhergehenden Paradigmenwechsel 
von der Integration hin zur Inklusion wurden durch das 
Bundesteilhabegesetz diverse Instrumente zur In-
tegration von Menschen mit Behinderungen ins Ar-
beitsleben umbenannt (zum Beispiel Inklusionsver-
einbarung, Inklusionsbeauftragter, Inklusionsprojekt). 
Für das Integrationsamt als Ansprechpartner für alle 
Fragen zum Thema Schwerbehinderung und Beruf 
wurde im Bundesrecht allerdings die bisherige Begriff-
lichkeit beibehalten.  

Um das Bekenntnis zur UN-Behindertenrechtskon-
vention und der aus ihr resultierenden Verpflichtung, 
an der selbstverständlichen und gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderungen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen beständig zu 
arbeiten, weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, wird 
das Zentrum Bayern Familie und Soziales die Aufga-
ben des Integrationsamts zukünftig als Inklusionsamt 
wahrnehmen. 

─ Rechtsvereinfachung und Rechtsbereinigung: 

Das vorliegende (durch die Veränderung der bundes-
gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig gewor-
dene) Gesetzesvorhaben wird ferner zum Anlass ge-
nommen, bestehende landesrechtliche Regelungen 
an anderen Stellen zu vereinfachen und – wo nicht 
mehr erforderlich – zu streichen (vgl. §§ 4 bis 7).  

B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen 
Regelung 

Die erforderlichen Anpassungen beziehen sich auf 
gesetzliche Regelungen, die allein durch ein Gesetz 
geändert werden können.  

 

C. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 (Änderung AGSG zum Jahr 2018) 

Zu Nr. 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Änderung dient der Vereinfachung künftiger Ge-
setzesänderungen sowie der Verschlankung des Ge-
setzes. Eine amtliche Inhaltsübersicht ist nicht zwin-
gend erforderlich. 

Zu Nr. 2 (Teil 7a) 

Zum neuen Art. 66a 

In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
und dem damit einhergehenden Paradigmenwechsel 
von der Integration hin zur Inklusion wurden durch das 
Bundesteilhabegesetz diverse Instrumente zur Inte-
gration von Menschen mit Behinderungen ins Arbeits-
leben umbenannt (zum Beispiel Inklusionsvereinba-
rung (§ 166 SGB IX-neu), Inklusionsbeauftragter 
(§ 181 SGB IX-neu), Integrationsprojekte in Inklusi-
onsbetrieben (§§ 215 ff. SGB IX-neu)). Für das Integ-
rationsamt als Ansprechpartner für alle Fragen zum 
Thema Schwerbehinderung und Beruf wurde im Bun-
desrecht allerdings die bisherige Begrifflichkeit beibe-
halten.  

Um das Bekenntnis zur UN-Behindertenrechtskon-
vention und der aus ihr resultierenden Verpflichtung, 
an der selbstverständlichen und gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderungen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen beständig weiter 
zu arbeiten, weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, wird 
in Bayern der vom Bund eingeschlagene Weg der 
Anpassung von Begrifflichkeiten konsequent fortge-
führt: Das Zentrum Bayern Familie und Soziales wird 
die Aufgaben des Integrationsamts zukünftig als In-
klusionsamt wahrnehmen. Da der Begriff Integrati-
onsamt im Gesetz erhalten bleibt und lediglich die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben dem Inklusionsamt 
übertragen wird, ist darin keine (nach Art. 84 Abs. 1 
Satz 2 Grundgesetz bei Regelungen der Behörden-
einrichtung grundsätzlich mögliche) Abweichung vom 
Bundesrecht zu sehen. 

Der bisherige Inhalt des Art. 66a AGSG kann aus 
Gründen der Rechtsbereinigung entfallen. Art. 66a 
AGSG hatte in den letzten Jahren in Bayern keinen 
praktischen Anwendungsbereich mehr. 

Zum neuen Art. 66b 

Zu Abs. 1 

§ 46 Abs. 5 Satz 1 SGB IX-neu, der zum 01.01.2018 
in Kraft tritt, sieht vor, dass die Rehabilitationsträger 
Vereinbarungen schließen über die pauschalierte Auf-
teilung der Entgelte für die Komplexleistungen der in-
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terdisziplinären Frühförderstellen auf der Grundlage 
der Leistungszuständigkeit nach Spezialisierung und 
Leistungsprofil des Dienstes oder der Einrichtung, 
insbesondere den vertretenen Fachdisziplinen und 
dem Diagnosespektrum der leistungsberechtigten 
Kinder. Regionale Gegebenheiten sind dabei zu be-
rücksichtigen. 

Das Bundesteilhabegesetz gibt künftig eine pauscha-
lierte Aufteilung der Entgelte für die Komplexleistun-
gen vor; § 46 Abs. 5 Satz 4 SGB IX-neu erlaubt aber 
per landesrechtlicher Regelung andere als pauschale 
Abrechnungen. Im bisherigen Bundesrecht war die 
pauschalierte Aufteilung der Entgelte lediglich optional 
vorgesehen (vgl. § 9 Abs. 3 Satz 1 der Frühförde-
rungsverordnung). 

Näheres zu Leistungen, Entgelten und Qualität in 
interdisziplinären Frühförderstellen ist in Bayern in 
einem zwischen den überörtlichen Trägern der Sozi-
alhilfe, der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen-
verbände in Bayern, den Trägerverbänden der inter-
disziplinären Frühförderung sowie der Kassenärztli-
chen Vereinigung Bayerns ausgehandelten Rahmen-
vertrag (RV IFS) geregelt. Die konkreten Entgeltsätze 
für die einzelnen Leistungen sind dort für bestimmte 
Behandlungseinheiten vereinbart. Die sich auf Grund-
lage dieser Entgeltsätze ergebenden Beträge werden 
von den interdisziplinären Frühförderstellen gegen-
über den Sozialhilfeträgern sowie gegenüber den 
Krankenkassen für die erbrachten Einzelleistungen 
monats- oder quartalsweise abgerechnet. Das bishe-
rige bayerische System stellt demzufolge ein „Einzel-
leistungsvergütungssystem“ dar; die bisher bundes-
rechtlich möglichen pauschalierten Abrechnungen 
wurden nicht aufgegriffen.  

Mit der Vorschrift des Art. 66b Abs. 1 AGSG-neu wird 
nun der in § 46 Abs. 5 Satz 4 SGB IX-neu normierte 
landesrechtliche Gestaltungspielraum genutzt. Die 
landesrechtliche Gestattung von Einzelleistungsvergü-
tungsvereinbarungen greift die bisherige bayerische 
Verwaltungspraxis auf und ermöglicht den Vertrags-
parteien, auch für die Zukunft an den Einzelleistungs-
vergütungsvereinbarungen festzuhalten.  

Zu Abs. 2 

Ab dem 01.01.2018 gibt es zur Förderung der berufli-
chen Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein 
sog. Budget für Arbeit, das einen Lohnkostenzu-
schuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leis-
tungsminderung des Beschäftigten und die Aufwen-
dungen für die wegen der Behinderung erforderliche 
Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz umfasst 
(§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB IX-neu). Der Lohnkostenzu-
schuss beträgt bis zu 75 Prozent des vom Arbeitgeber 
regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts, jedoch höchs-
tens 40 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 Abs. 1 SGB IV (§ 61 Abs. 2 Satz 2 SGB IX-neu). 
Dauer und Umfang der Leistungen bestimmen sich 
nach den Umständen des Einzelfalls.  

Durch Landesrecht kann von dem Prozentsatz der 
monatlichen Bezugsgröße (40 Prozent) nach oben 
abgewichen werden, nicht jedoch vom maximalen 
Prozentsatz des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahl-
ten Arbeitsentgelts (75 Prozent).  

Von dieser Möglichkeit macht der Landesgesetzgeber 
vorliegend Gebrauch. Der Prozentsatz wird von 
40 Prozent auf 48 Prozent angehoben, was zu einer 
Erhöhung des maximalen Zahlbetrags des Lohnkos-
tenzuschusses führt. Bei der landesrechtlichen Ent-
scheidung, den Prozentsatz nach oben anzuheben, 
wurde zum einen berücksichtigt, dass das Budget für 
Arbeit als Alternative zu einer Beschäftigung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen gedacht ist. Das 
Budget für Arbeit muss so attraktiv ausgestaltet sein, 
dass es sich auch in der Praxis um eine echte Alter-
native handelt. Zum anderen wurde aber auch be-
rücksichtigt, dass es bislang keine Erfahrungswerte 
darüber gibt, ab welcher Höhe des maximalen Zahlbe-
trags das Budget für Arbeit am wirkungsvollsten ist. 
Infolge dessen bieten aktuell lediglich die Kosten ei-
nes Werkstattplatzes in Bayern einen Anhaltspunkt 
dafür, wie hoch der maximale Zahlbetrag des Lohn-
kostenzuschusses beim Budget für Arbeit ungefähr 
sein sollte.  

Die durchschnittlichen monatlichen Kosten eines 
Werkstattplatzes in Bayern (einschließlich Tagessatz 
mit Grundpauschale, Maßnahmenpauschale und In-
vestitionsbetrag, Fahrtkosten, Beitrag zur Sozialversi-
cherung, Arbeitsförderungsgeld) betragen im Jahr 
2017 voraussichtlich rund 1.443 Euro, was rund 
48 Prozent der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV 
(2.975 Euro) des Jahres 2017 entspricht. Gesetzlich 
wird daher auch der Prozentsatz der Bezugsgröße auf 
48 Prozent festgelegt. 

Indem nun beim Budget für Arbeit durch das Abstellen 
auf die 48 Prozent im Landesrecht die Kosten eines 
Werkstattplatzes als Maximalkosten für den Lohnkos-
tenzuschuss festgelegt werden, hat dies den positiven 
Nebeneffekt, dass die Träger des Budgets für Arbeit 
nicht mit Mehrkosten belastet werden. Aufwendungen 
für einen individuell erforderlichen Assistenz- und 
Begleitungsbedarf werden als Ermessensleistung vom 
Integrationsamt aus der Ausgleichsabgabe erbracht 
(§ 185 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX-neu). Durch die Inan-
spruchnahme des Budgets für Arbeit als Alternative 
zu einem Platz in der Werkstatt sind von den Trägern 
so maximal die Kosten zu tragen, die sie auch tragen 
müssten, wenn der Betroffene (weiter) in der Werk-
statt beschäftigt würde.  

Zu Abs. 3 

Wird die Leistung der Eingliederungshilfe von einem 
Leistungserbringer erbracht, ist der Träger der Ein-
gliederungshilfe zur Übernahme der Vergütung für die 
Leistung nur verpflichtet, wenn mit dem Leistungser-
bringer oder seinem Verband eine Vereinbarung über 
Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen (Leis-
tungsvereinbarung) und die Vergütung (Vergütungs-
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vereinbarung) besteht (§ 125 SGB IX-neu). In § 128 
Abs. 1 SGB IX-neu werden die Voraussetzungen für 
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen im Rah-
men dieses Vertragsverhältnisses normiert.  

§ 128 Abs. 1 Satz 1 SGB IX-neu sieht vor, dass zu-
künftig, soweit „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür 
bestehen, dass ein Leistungserbringer seine vertragli-
chen oder gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt, der Trä-
ger der Eingliederungshilfe (Bezirke) oder ein von 
diesem beauftragter Dritter die Wirtschaftlichkeit und 
Qualität der vereinbarten Leistung des Leistungser-
bringers prüft. Durch Landesrecht kann dabei von der 
Einschränkung der nur anlassbezogenen Prüfung 
abgewichen werden.  

Von dieser bundesrechtlichen Öffnungsklausel wird in 
Art. 66b Abs. 3 Gebrauch gemacht: Den Trägern der 
Eingliederungshilfe (Bezirke) wird durch Landesrecht 
gestattet, auch ohne Vorliegen tatsächlicher Anhalts-
punkte für eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht-
verletzung durch den Leistungserbringer die Qualität 
und die Wirksamkeit der jeweils vereinbarten Leistung 
zu prüfen und die dazu notwendigen und geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen. Diese Erweiterung der 
Prüfmöglichkeiten der Träger der Eingliederungshilfe 
umfasst jedoch nicht die anlasslose Prüfung der Wirt-
schaftlichkeit. Für Wirtschaftlichkeitsprüfungen bleibt 
es bei der Einschränkung des § 128 Abs. 1 Satz 1 
Halbsatz 1 SGB IX-neu. 

Die landesrechtlich ermöglichten anlasslosen Quali-
täts- und Wirksamkeitsprüfungen stellen einen ver-
hältnismäßigen Eingriff in die verfassungsrechtlich 
garantierte Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Grundge-
setz) dar. Vernünftige Erwägungen des Allgemein-
wohls lassen anlasslose Qualitäts- und Wirksamkeits-
prüfungen zweckmäßig erscheinen:  

Im Gegensatz zu den Wirtschaftlichkeitsprüfungen, 
die primär das Verhältnis Leistungserbringer und Kos-
tenträger betreffen, stehen bei den Qualitäts- und 
Wirksamkeitsprüfungen die Menschen mit Behinde-
rungen stärker im Fokus: Die Ermöglichung der an-
lasslosen Qualitäts- und Wirksamkeitsprüfungen dient 
dem Schutz der Menschen mit Behinderungen. Ver-
stöße gegen vertragliche oder gesetzliche Pflichten 
durch die Leistungserbringer sollen präventiv verhin-
dert werden; eine Prüfung mit etwaiger Sanktionie-
rung soll nicht erst dann möglich sein, wenn ein Ver-
stoß und damit ggf. eine Beeinträchtigung von Men-
schen mit Behinderungen offenkundig wird. Im Ver-
gleich zum „status quo“ werden die Leistungserbringer 
durch die in Art. 66b Abs. 3 AGSG-neu ermöglichten 
anlasslosen Qualitäts- und Wirksamkeitsprüfungen 
zudem nicht stärker belastet: Bereits aktuell sind an-
lasslose Prüfungen von Seiten der Kostenträger mög-
lich. Im Übrigen werden auch anlasslose Qualitäts- 
und Wirksamkeitsprüfungen nicht schrankenlos 
durchgeführt: Die Träger der Eingliederungshilfe müs-
sen diese im Einzelfall verhältnismäßig und entspre-
chend der mit den Vereinigungen der Leistungser-

bringer vereinbarten Regelungen in den Rahmenver-
trägen durchführen. 

Ausweislich § 131 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX-neu obliegt es 
den Rahmenvertragsparteien, den Inhalt sowie das 
Verfahren zur Durchführung der Wirtschaftlichkeits- 
und Qualitätsprüfungen zu bestimmen. Regelungsge-
genstand kann dabei beispielsweise sein, dass die 
Prüfungen durch unparteiische Dritte durchgeführt 
werden. Die Tatsache, dass die Träger der Eingliede-
rungshilfe zugleich Leistungserbringer und damit „Mit-
bewerber“ sein können, sollte in den Verhandlungen 
jedenfalls angemessen berücksichtigt werden.  

Zum neuen Art. 66c 

Zur Verwirklichung einer besseren Partizipation der 
Leistungsberechtigten bestimmt § 131 Abs. 2 SGB IX-
neu, dass die auf Landesebene maßgeblichen Inte-
ressenvertretungen von Menschen mit Behinderungen 
beratend in das Verfahren und die Beschlussfassung 
über die Rahmenverträge einzubeziehen sind. Per 
Landesrecht sind die an der Erarbeitung und Be-
schlussfassung der Rahmenverträge mitwirkenden 
Interessenvertretungen zu bestimmen.  

Die Interessen der Menschen mit Behinderungen im 
Rahmen der Rahmenvertragsverhandlungen sollen, 
wie auch die Teilnahme an den Verhandlungen der 
Schiedsstelle, durch die LAG SELBSTHILFE Bayern 
e. V. vertreten werden. 

Um den Erfolg der Rahmenvertragsverhandlungen 
nicht zu gefährden, ist eine personenmäßige Begren-
zung der Teilnehmerzahl an den Verhandlungen er-
forderlich. Diese Vorgabe erfasst auch die Interessen-
vertretungen der Menschen mit Behinderungen, deren 
Interessen daher durch einen Verband vertreten wer-
den. Damit ist aber umso mehr erforderlich, dass die 
die Menschen mit Behinderungen vertretende Verei-
nigung über fundierte Fachkenntnisse und eine gute 
Vernetzung innerhalb der Betroffenenszene verfügt 
und ein hohes zeitliches Engagement mitbringt. Diese 
Anforderungen kann die LAG SELBSTHILFE Bayern 
e. V. als Dachorganisation von derzeit knapp 110 
Selbsthilfeverbänden behinderter und chronisch kran-
ker Menschen und ihren Angehörigen in Bayern erfül-
len.  

Die LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. wird daher lan-
desgesetzlich bestimmt, die Interessen aller Betroffe-
nengruppen im Rahmen der Rahmenvertragsverhand-
lungen wahrzunehmen und im Nachgang hierzu die 
diversen Betroffenenorganisationen zu unterrichten. 
Sie hat die Beteiligung der Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderungen sicherzustellen.  

Zu Nr. 3 (Art. 80 und Art. 81) 

Zum neuen Art. 80 

Die bisherigen Art. 80 AGSG (Örtliche Träger der 
Sozialhilfe) und Art. 81 AGSG (Überörtliche Träger 
der Sozialhilfe) werden in Art. 80 AGSG-neu zusam-
mengeführt. Dadurch werden unnötige Doppelungen 
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(beispielsweise die Feststellung, dass die Sozialhilfe 
Aufgabe des eigenen Wirkungskreises ist) beseitigt.  

Zu Abs. 1 

Bereits § 3 Abs. 2 SGB XII bestimmt, dass die örtli-
chen Träger der Sozialhilfe die kreisfreien Gemeinden 
und die Landkreise sind. Eine landesrechtliche Dop-
pelung dieser Vorschrift ist entbehrlich. Der bisherige 
Art. 80 Abs. 1 Satz 1 AGSG wird daher aus Gründen 
der Rechtsbereinigung gestrichen.  

Abs. 1 Satz 1 entspricht künftig dem bisherigen Art. 81 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 AGSG.  

Abs. 1 Satz 2 übernimmt im Wesentlichen Art. 81 Abs. 2 
AGSG. Der bisherige Art. 81 Abs. 3 AGSG, der bei 
den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe auf die Vor-
schriften der Bezirksordnung verweist, soweit im 
AGSG nichts anderes bestimmt ist, wird zur Rechts-
bereinigung gestrichen. Die Vorschriften der Bezirks-
ordnung finden ergänzend auch ohne Regelung im 
AGSG Anwendung. Anstelle des allgemeinen Verwei-
ses auf die Bezirksordnung wird vielmehr zukünftig 
zielgerichtet bei bestimmten Normen das Verhältnis 
zur Bezirksordnung normiert. Aus diesem Grund stellt 
Art. 80 Abs. 1 Satz 2 AGSG-neu klar, dass – abwei-
chend von Art. 92 Bezirksordnung – die Regierungen 
die Rechtsaufsicht im Bereich der Sozialhilfe über die 
Bezirke haben und das Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr lediglich obere Rechtsaufsichts-
behörde ist. Art. 92 Bezirksordnung sieht – anders als 
die Landkreisordnung – als Rechtsaufsichtsbehörde 
nicht die Regierungen, sondern alleine das Staatsmi-
nisterium des Innern, für Bau und Verkehr vor.  

Zu Abs. 2 

Abs. 2 übernimmt die bisherigen Art. 80 Abs. 1 Satz 2 
und Art. 81 Abs. 1 Halbsatz 2 AGSG. 

Zu Abs. 3 

Abs. 3 übernimmt die bisherigen Art. 80 Abs. 2 sowie 
Art. 80 Abs. 2 Satz 2 AGSG. 

Zum neuen Art. 81 

Der bisherige Inhalt des Art. 81 AGSG zu den 
„überörtlichen Trägern der Sozialhilfe“ wird in Art. 80 
AGSG-neu überführt. Zukünftig beinhaltet Art. 81 
AGSG-neu die Regelungen zum Vollzug des Vierten 
Kapitels SGB XII und dem Erstattungsverfahren über 
den Barbetrag, die aktuell noch in Art. 81a AGSG 
verortet sind. 

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) werden 
im Gegensatz zu den anderen Leistungen des SGB 
XII nicht im eigenen Wirkungskreis, sondern als Bun-
desauftragsverwaltung von den zuständigen Trägern 
der Sozialhilfe ausgeführt. Dadurch ergeben sich für 
die Leistungen des Vierten Kapitels SGB XII Beson-
derheiten, die einer gesonderten Regelung im Lan-
desrecht bedürfen. An der bisherigen Sonderregelung 
des Art. 81a AGSG wird damit zukünftig durch Art. 81 
AGSG-neu festgehalten. Im Einzelnen: 

Zu Abs. 1 

In Abs. 1 werden die sachliche und örtliche Zustän-
digkeit für die Leistungen des Vierten Kapitels SGB 
XII geregelt.  

Abs. 1 Satz 1 enthält zukünftig die neue Regelung, 
dass für Leistungen des Vierten Kapitels SGB XII in 
der Regel die örtlichen Träger der Sozialhilfe sachlich 
zuständig sind. Dies dient der Klarstellung des Regel-
falls im Kontext mit der in Art. 82 Nr. 5 AGSG-neu 
(bisher Art. 82 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 AGSG) vor-
gesehenen sachlichen Ausnahmezuständigkeit der 
Bezirke als überörtliche Träger der Sozialhilfe. 

Die Vorschriften zur örtlichen Zuständigkeit im bishe-
rigen Art. 81a Abs. 3 Satz 1 bis 3 werden – abgese-
hen von redaktionellen Änderungen – inhaltlich un-
verändert in den neuen Art. 81 Abs. 1 Satz 2 bis 4 
AGSG-neu übernommen. Angesichts der in § 46b 
SGB XII speziellen Zuständigkeitsregelung für Leis-
tungen des Vierten Kapitels SGB XII gilt das Zwölfte 
Kapitel SGB XII, das unter anderem die örtliche Zu-
ständigkeit für die anderen Leistungen der Sozialhilfe 
regelt, grundsätzlich nicht. Aus diesem Grund gewinnt 
der Verweis auf das Zwölfte Kapitel SGB XII in Abs. 1 
Satz 4 insbesondere ab dem 01.01.2020 an Bedeu-
tung. Über den Verweis wird auf § 98 Abs. 6 SGB XII-
neu und dort wiederum auf § 98 SGB IX-neu verwie-
sen und dadurch sichergestellt, dass die einheitliche 
örtliche Zuständigkeit für Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und gleichzeitig zu erbringende Leistungen 
nach dem SGB XII auch die Leistungen des Vierten 
Kapitels SGB XII mitumfasst. Der Grundsatz „Leistun-
gen wie aus einer Hand“ für Menschen mit Behinde-
rungen wird damit auch bei der örtlichen Zuständigkeit 
konsequent umgesetzt.  

Zu Abs. 2 

Abs. 2 gibt im Wesentlichen – abgesehen von redak-
tionellen Änderungen – den Inhalt des bisherigen 
Art. 81a Abs. 1 und 2 AGSG wieder. 

Zu Abs. 3 und 4 

Abs. 3 übernimmt bis auf die redaktionelle Klarstel-
lung, dass es sich bei der für die Durchführung des 
Erstattungsverfahrens des Bundes für Leistungen 
nach dem Vierten Kapitel SGB XII (§ 46a SGB XII) 
zuständigen Stelle um das Zentrum Bayern Familie 
und Soziales handelt, unverändert Art. 81a Abs. 4 
AGSG.  

Auch in Abs. 4 wird lediglich klargestellt, dass die 
zuständige Stelle für die Durchführung des Erstat-
tungsverfahrens des Bundes über den Barbetrag 
(§ 136 SGB XII) das Zentrum Bayern Familie und 
Soziales ist.  

Durch die Klarstellungen in Abs. 3 und 4 kann die 
bisherige Konkretisierung der „zuständigen Stelle“ in 
§ 99 AVSG entfallen. 
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Zu Nr. 4 (Art. 81a) 

Auf Grund dessen, dass der Vollzug des Vierten Kapi-
tels SGB XII und das Erstattungsverfahren über den 
Barbetrag vom bisherigen Art. 81a AGSG in Art. 81 
AGSG-neu transferiert werden (vgl. Nr. 3), kann 
Art. 81a AGSG aufgehoben werden. 

Zu Nr. 5 (Art. 82) 

Art. 82 AGSG-neu regelt wie bisher die sachliche 
Zuständigkeit der Bezirke als überörtliche Träger der 
Sozialhilfe. Die örtliche Zuständigkeit für die Leistun-
gen der Sozialhilfe ist – mit Ausnahme der Leistungen 
des Vierten Kapitels SGB XII, für die sich die örtliche 
Zuständigkeit aus § 46b SGB XII i.V.m. Art. 81 Abs. 1 
Satz 2 bis 4 AGSG-neu ergibt, – in § 98 SGB XII bun-
desrechtlich geregelt.  

Art. 82 AGSG-neu greift künftig im Bereich der Behin-
dertenhilfe die Forderung der Menschen mit Behinde-
rungen nach nur einem behördlichen Ansprechpartner 
auf. Durch den neuen Art. 82 AGSG-neu zieht sich 
aus diesem Grund wie ein roter Faden der Grundsatz, 
dass Leistungen wie aus einer Hand zu gewähren 
sind. 

Zu Nr. 1 

Wie bisher werden die Bezirke als überörtliche Träger 
der Sozialhilfe auch künftig nach Nr. 1 für die Gewäh-
rung der Leistungen der Eingliederungshilfe in Bayern 
zuständig sein (bisher Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
AGSG). Die Änderungen im Wortlaut sind rein redak-
tioneller Natur. Die Bezirke sind damit auch die Träger 
der Eingliederungshilfe als Rehabilitationsträger im 
SGB IX (vgl. § 241 Abs. 8 SGB IX-neu). 

Zu Nr. 2 

Bisher sind die Bezirke nach Art. 82 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 AGSG für die Leistungen der Hilfe zur Pflege in 
stationären und teilstationären Einrichtungen zustän-
dig. Für den ambulanten Bereich hingegen sind die 
Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger 
der Sozialhilfe zuständig, sofern nicht neben den Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege zugleich Leistungen der 
Eingliederungshilfe in ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften oder in betreutem Einzelwohnen bezo-
gen werden (vgl. Art. 82 Abs. 2 AGSG). In diesen 
Fällen sind ausnahmsweise die Bezirke auch im am-
bulanten Bereich für die Leistungen der Hilfe zur Pfle-
ge zuständig. 

Infolge der Einführung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs und des damit verbundenen neuen Be-
gutachtungsinstruments durch das Zweite Gesetz zur 
Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungs-
gesetz – PSG II), der Übertragung dieser Regelungen 
auch auf den Bereich der Hilfe zur Pflege durch das 
Dritte Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versor-
gung und zur Änderung weiterer Vorschriften (Drittes 
Pflegestärkungsgesetz – PSG III) sowie der durch das 
Bundesteilhabegesetz ab dem Jahr 2020 bevorste-
henden Auflösung der wohnformbezogenen Leis-

tungserbringung sind sowohl die Abgrenzung von 
Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliede-
rungshilfe als auch die Abgrenzung von stationären 
und ambulanten Leistungen aufwändiger bzw. unmög-
lich geworden.  

Hinzu kommt, dass ab dem 01.01.2020 durch die Ein-
führung des § 103 Abs. 2 SGB IX-neu durch das Bun-
desteilhabegesetz – vereinfacht dargestellt – eine 
automatische Zuständigkeit der Träger der Eingliede-
rungshilfe für Leistungen der Hilfe zur Pflege im „am-
bulanten“ Bereich bundesrechtlich festgelegt wird, 
wenn der Betroffene bereits vor Erreichen der Regel-
altersgrenze Leistungen der Eingliederungshilfe be-
zogen hat. Ein landesrechtlicher Gestaltungsspiel-
raum für die Bestimmung der sachlichen Zuständig-
keit für Leistungen der Hilfe zur Pflege im „ambulan-
ten Bereich“ verbleibt dadurch – zumindest in denje-
nigen Fällen, in denen neben den Leistungen der Hilfe 
zur Pflege Leistungen der Eingliederungshilfe bezo-
gen werden – nur mehr für den Personenkreis, der 
erstmals nach Erreichen der Regelaltersgrenze Leis-
tungen der Eingliederungshilfe bezieht.  

Auf Grund dieser Änderungen und insbesondere um 
Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den Leistun-
gen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe 
zu vermeiden und damit Zuständigkeitskonflikten vor-
zubeugen, ist eine landesrechtlich einheitliche Zu-
ständigkeit für Leistungen der Hilfe zur Pflege und der 
Eingliederungshilfe dringend erforderlich. Den Bezir-
ken wird daher mit Nr. 2 zukünftig die vollumfängliche 
Zuständigkeit – unabhängig von der Wohnform und 
dem Alter der Betroffenen – für alle Leistungen der 
Hilfe zur Pflege übertragen. Durch diese neue Zu-
ständigkeitsverteilung werden ungefähr 8.500 Emp-
fänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege (Stichtag 
31.12.2016, Quelle: Sozialhilfe in Bayern 2016 Teil 2 
Empfängerinnen und Empfänger, Bayerisches Lan-
desamt für Statistik, herausgegeben im August 2017) 
von den Landkreisen und kreisfreien Städten zu den 
Bezirken wechseln.  

Zu Nr. 3 

Nr. 3 sieht wie der bisherige Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 AGSG die Zuständigkeit der Bezirke für Leistungen 
der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII vor. 

Zu Nr. 4 

Bisher sind die Bezirke nach Art. 82 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 AGSG für „alle übrigen Leistungen (Anmerkung: 
neben den Leistungen der Eingliederungshilfe nach 
Nr. 1) der Sozialhilfe, die in stationären oder teilstatio-
nären Einrichtungen gewährt werden“ zuständig.  

An dieser Vorschrift kann angesichts der Regelungs-
inhalte des Bundesteilhabegesetzes und dem zukünf-
tig dem Art. 82 AGSG-neu zugrundeliegenden Grund-
satz der Leistungsgewährung wie aus einer Hand in 
dieser Gestalt nicht mehr festgehalten werden. Im 
Einzelnen: 
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Änderungen bei den Leistungsarten 

Die bisherige Regelung erfasst die Leistungen des 
Dritten, Vierten (beschränkt wegen Art. 82 Abs. 1 
Satz 2 AGSG), Fünften, Siebten, Achten und Neunten 
Kapitels SGB XII. Zukünftig bedarf es für die Leistun-
gen der Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) 
sowie die existenzsichernden Leistungen (Drittes und 
Viertes Kapitel SGB XII) Sonderregelungen in den 
Nrn. 2 und 5 AGSG-neu. Aus diesem Grund verblei-
ben für Nr. 4 als Anwendungsbereich nur noch „die 
übrigen Leistungen des Fünften, Achten und Neunten 
Kapitels SGB XII“.  

„Stationäre und teilstationäre Einrichtungen“ au-
ßerhalb der Behindertenhilfe (Nr. 4 Buchst. a) 

Vor dem Hintergrund der personenzentrierten Aus-
richtung der Leistungserbringung durch das Bundes-
teilhabegesetz kann an der Begrifflichkeit „stationäre 
oder teilstationäre Einrichtungen“ im Bereich der Be-
hindertenhilfe nicht mehr festgehalten werden. Außer-
halb der Behindertenhilfe kann und sollte die Begriff-
lichkeit aber weiterhin verwendet werden, um den 
dortigen „status quo“ die Zuständigkeiten betreffend 
aufrechtzuerhalten.  

Beispiel: Werden ausschließlich Leistungen des Fünf-
ten Kapitels SGB XII im ambulanten Bereich (Behand-
lung in Arztpraxis) in Anspruch genommen, sind wei-
terhin die Landkreise bzw. kreisfreien Städte als örtli-
che Träger der Sozialhilfe zuständig. Werden hinge-
gen ausschließlich Leistungen des Fünften Kapitels 
SGB XII in einer stationären Einrichtung (Kranken-
haus) gewährt, sind weiterhin die Bezirke als überört-
liche Träger der Sozialhilfe zuständig.  

Einheitliche Zuständigkeit bei gleichzeitigem Be-
zug von laufenden Leistungen der Eingliede-
rungshilfe oder der Hilfe zur Pflege (Nr. 4 Buchst. b) 

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass insbe-
sondere Menschen mit Behinderungen für alle Leis-
tungen der Sozialhilfe/Eingliederungshilfe lediglich 
einen behördlichen Ansprechpartner haben und von 
diesem alle Leistungen wie aus einer Hand erhalten 
sollen, sind die Bezirke zukünftig auch für die Leistun-
gen nach dem Fünften, Achten und Neunten Kapitel 
SGB XII zuständig, sofern der Betroffene laufende 
Leistungen der Eingliederungshilfe bezieht. Dies ent-
spricht bereits dem „Status quo“ im stationären und 
teilstationären Bereich sowie in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften und dem betreuten Einzelwoh-
nen (vgl. bisheriger Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 AGSG). Für den übrigen „ambulanten“ Bereich 
wechselt dadurch für eine nicht bezifferbare – aller-
dings aller Voraussicht nach geringfügige Anzahl an 
Empfängern – die Zuständigkeit von den Landkreisen 
bzw. kreisfreien Städten auf die Bezirke.  

Darüber hinaus sind die Bezirke zukünftig auch für 
Leistungen des Fünften, Achten und Neunten Kapitels 
SGB XII im „ambulanten“ Bereich zuständig, wenn der 
Betroffene neben den Leistungen nach dem Fünften, 
Achten oder Neunten Kapitel SGB XII laufende Leis-

tungen der Hilfe zur Pflege bezieht. Damit soll vor 
allem ein Ineinandergreifen der Leistungen der Hilfe 
zur Pflege mit den Leistungen des Neunten Kapitels 
SGB XII (Hilfe in anderen Lebenslagen) sichergestellt 
werden. Personen mit Pflegegrad 1 haben durch die 
Änderungen durch die Pflegestärkungsgesetze keinen 
Anspruch mehr auf Leistungen der häuslichen Pflege-
hilfe und somit beispielsweise auf hauswirtschaftliche 
Hilfen. Um die diesbezüglich bestehenden Bedarfe 
weiterhin zu decken, werden im Einzelfall Hilfen nach 
dem Neunten Kapitel SGB XII (z. B. Hilfen zur Weiter-
führung des Haushalts nach § 70 SGB XII) gewährt. 
Bei pflegeversicherten Personen im „ambulanten“ Be-
reich mit Pflegegrad 1, die keinen Anspruch auf auf-
stockende Leistungen der Hilfe zur Pflege (Pflege-
hilfsmittel oder wohnumfeldverbessernde Maßnah-
men) haben und auch keine laufenden Leistungen der 
Eingliederungshilfe beziehen, sind für diese „ergän-
zenden“ Hilfen nach dem Neunten Kapitel SGB XII 
(ggf. auch für zugleich gewährte existenzsichernde 
Leistungen bzw. Leistungen des Fünften oder Achten 
Kapitels SGB XII) die örtlichen Träger (Landkrei-
se/kreisfreie Städte) weiterhin zuständig. Hingegen 
werden künftig insbesondere bei nicht pflegeversi-
cherten Personen im „ambulanten“ Bereich mit Pfle-
gegrad 1, die mangels Ansprüchen nach dem SGB XI 
einen laufenden Anspruch auf Leistungen der Hilfe 
zur Pflege (z. B. monatliche Gewährung des Entlas-
tungsbetrags nach § 66 SGB XII) haben, durch die 
Neuregelung in Nr. 4 Buchst. b die Bezirke für diese 
„ergänzenden“ Leistungen nach dem Neunten Kapitel 
SGB XII zuständig.  

Mit der Voraussetzung eines „laufenden“ Bezugs von 
Leistungen der Eingliederungshilfe und/oder Leistun-
gen der Hilfe zur Pflege soll in den Fällen eines ein-
maligen oder unregelmäßigen Bezugs dieser Leis-
tungsarten ein (wiederholtes) Wechseln der Zustän-
digkeit zwischen den örtlichen und den überörtlichen 
Trägern der Sozialhilfe für die Leistungen nach dem 
Fünften, Achten und Neunten Kapitel SGB XII ver-
mieden werden. Leistungsverzögerungen auf Grund 
der Zuständigkeitswechsel zulasten der Betroffenen 
sowie etwaigen Kostenerstattungsverfahren zwischen 
den örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe 
wird so vorgebeugt.  

Mit der Neuregelung in Nr. 4 wird der Grundsatz „Leis-
tungen wie aus einer Hand“ konsequent umgesetzt. 
Daneben zielt Nr. 4 darauf ab, Schnittstellen zu besei-
tigen bzw. diese vorbeugend zu bereinigen und damit 
potenzielle Zuständigkeitskonflikte zu vermeiden. 
Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur 
Pflege sind bei bestehender Leistungsidentität vor-
rangig gegenüber den Hilfen zur Weiterführung des 
Haushalts und der Altenhilfe (Leistungen des Neunten 
Kapitels SGB XII). Würden die Landkreise bzw. kreis-
freien Städte als örtliche Träger der Sozialhilfe im 
„ambulanten“ Bereich für die Leistungen des Neunten 
Kapitels SGB XII in der bisherigen Form zuständig 
bleiben, bestünde die Gefahr von Zuständigkeitskon-
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flikten zwischen den Bezirken (Kostenträger der Leis-
tungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pfle-
ge) und den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten. 
Um dieses potenzielle Risiko zu beseitigen, wechselt 
die Zuständigkeit für Leistungen nach dem Neunten 
Kapitel SGB XII daher bei einem gleichzeitigen lau-
fenden Bezug von Leistungen der Eingliederungshilfe 
oder der Hilfe zur Pflege im „ambulanten“ Bereich auf 
die Bezirke.  

Zu Nr. 5 (Art. 82)  

Auch Nr. 5 dient dem Ziel, weitere Schnittstellen zu 
vermeiden und Betroffenen Leistungen wie aus einer 
Hand zu gewähren. Dort ist zukünftig geregelt, dass 
die Zuständigkeit für existenzsichernde Leistungen 
(Drittes und Viertes Kapitel SGB XII), die bei gleich-
zeitigem laufenden oder stationären Bezug von Leis-
tungen nach Art. 82 Nr. 1 bis 4 AGSG-neu gewährt 
werden, der Zuständigkeit für diese speziellen Leis-
tungsarten folgt. Abweichend von Art. 81 Abs. 1 
Satz 1 AGSG-neu sind daher in diesen Fällen nicht 
die Landkreise bzw. kreisfreien Städte als örtliche 
Träger der Sozialhilfe, sondern die Bezirke als über-
örtliche Träger der Sozialhilfe für die Gewährung der 
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) zuständig.  

Um insbesondere bei einem einmaligen Bezug von 
Leistungen der Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur 
Pflege (z. B. Bewilligung eines Hilfsmittels) einen 
kurzzeitigen Wechsel der Zuständigkeit von dem örtli-
chen auf den überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu 
vermeiden, ist es auch bei den existenzsichernden 
Leistungen – ebenso wie bei Nr. 4 – erforderlich, dass 
die Zuständigkeit der Bezirke an den „laufenden“ Be-
zug anderer Leistungen der Sozialhilfe/Eingliede-
rungshilfe, für die die Bezirke zuständig sind (Leistun-
gen nach Art. 82 Nr. 1 bis 4 AGSG-neu), geknüpft 
wird. Lediglich bei einem „stationären“ Bezug der an-
deren Leistungen der Sozialhilfe sind auf Grund des 
bundesrechtlich in § 97 Abs. 4 SGB XII niedergeleg-
ten „Gesamtfallgrundsatzes“ (sachliche Zuständigkeit 
für eine stationäre Leistung muss auch die sachliche 
Zuständigkeit für gleichzeitig zu erbringende andere 
Sozialhilfeleistungen umfassen) die überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe auch dann für die existenzsichern-
den Leistungen zuständig, wenn die zugleich bezoge-
nen anderen Leistungen der Sozialhilfe nicht laufend 
bezogen werden. Zumindest für die Leistungen der 
Hilfe zum Lebensunterhalt scheidet eine Abweichung 
von § 97 Abs. 4 SGB XII landesrechtlich aus.  

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe bei einem gleichzeiti-
gen Bezug von laufenden Leistungen nach Art. 82 Nr. 1 
bis 4 AGSG-neu auch für die existenzsichernden Leis-
tungen zuständig sind, gilt lediglich für die Fälle, in 
denen die existenzsichernden Leistungen ausschließ-
lich in einer teilstationären Einrichtung (z. B. in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen, Förderstätte, 
Heilpädagogischen Tagesstätte, Kindertagesstätte etc.) 
erbracht werden. Beim Bezug von laufenden Leistun-

gen in teilstationären Einrichtungen lassen sich insbe-
sondere die Leistungen der Eingliederungshilfe und 
der Hilfe zur Pflege unproblematisch von den exis-
tenzsichernden Leistungen trennen. Schnittstellenpro-
bleme treten nicht auf. Eine Zuständigkeitsverlage-
rung auch in diesen Fällen ist damit entbehrlich. Die 
Landkreise bzw. kreisfreien Städte können als örtliche 
Träger der Sozialhilfe weiterhin für die in diesem Kon-
text zu gewährenden existenzsichernden Leistungen 
zuständig bleiben. 

Infolge der Neuregelung in Art. 82 Nr. 5 AGSG-neu 
kommt es zu folgenden Zuständigkeitsänderungen: 

─ Bisher sind die Bezirke nach Art. 82 Abs. 1 Satz 2 
AGSG für Leistungen des Vierten Kapitels 
SGB XII nur zuständig, wenn zugleich andere 
Leistungen nach dem SGB XII in einer stationären 
Einrichtung bezogen werden. Zudem sind die Be-
zirke in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
oder betreutem Einzelwohnen für die Leistungen 
des Vierten Kapitels SGB XII bei einem gleichzei-
tigen Bezug von Leistungen der Eingliederungshil-
fe zuständig (vgl. Art. 82 Abs. 2 AGSG). Zukünftig 
werden die Bezirke anstelle der Landkreise bzw. 
kreisfreien Städte auch für Leistungen des Vierten 
Kapitels SGB XII im „ambulanten“ Bereich zustän-
dig, wenn zugleich laufende Leistungen der Ein-
gliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder der Blin-
denhilfe bezogen werden. Dieser Zuständigkeit-
wechsel steht im engen Zusammenhang mit der 
zukünftigen Verlagerung der Zuständigkeit der 
Leistungen der Hilfe zur Pflege auf die Bezirke 
sowie der beabsichtigten Systemvereinfachung für 
die Betroffenen durch den Grundsatz „Leistungen 
wie aus einer Hand“.  

─ Bisher unterfallen die Leistungen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) Art. 82 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AGSG, so dass die Bezirke als 
überörtliche Träger der Sozialhilfe für sie im stati-
onären und teilstationären Bereich zuständig sind. 
Zukünftig werden die Leistungen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt im „teilstationären“ und „stationä-
ren“ Bereich immer in die Zuständigkeit der Land-
kreise bzw. kreisfreien Städte fallen, sofern nicht 
zugleich andere laufende oder stationäre Leistun-
gen des SGB XII gemäß Art. 82 Nr. 1 bis 4 
AGSG-neu bezogen werden. Bei den Leistungen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt im „ambulanten“ 
Bereich kommt es zudem zu einem Wechsel der 
Zuständigkeit vom örtlichen Träger auf den über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe, wenn mit den 
Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt zu-
gleich laufende Leistungen der Blindenhilfe oder 
laufende Leistungen nach dem Sechsten oder 
Siebten Kapitel SGB XII bezogen werden. Dort 
sind die Bezirke bisher nur in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften oder betreutem Einzelwoh-
nen für die Leistungen der Hilfe zum Lebensun-
terhalt bei einem gleichzeitigen Bezug von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe zuständig (vgl. 
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Art. 82 Abs. 2 AGSG). Die Zahl der Fälle, die vom 
überörtlichen zum örtlichen Träger der Sozialhilfe 
und umgekehrt wechseln, dürfte durch die vorge-
nannten Änderungen allerdings gering sein. Die 
Zuständigkeitswechsel sind unumgänglich, um 
künftig einen Gleichlauf zwischen den existenzsi-
chernden Leistungen des Dritten und Vierten Ka-
pitels SGB XII herzustellen und damit das System 
zu vereinfachen. 

Da die Zuständigkeiten im Bereich der Behindertenhil-
fe ab dem Jahr 2020 nicht mehr an einer bestimmten 
Wohnform festgemacht werden und sich der Grund-
satz „Leistungen wie aus einer Hand“ durch den ge-
samten Art. 82 AGSG-neu zieht, wird die bisherige 
Sonderregelung zu den ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften und dem betreuten Einzelwohnen 
(bisher Art. 82 Abs. 2 AGSG) hinfällig. Die mit der For-
mulierung des bisherigen Art. 82 Abs. 2 AGSG zu-
sammenhängenden Zuständigkeitskonflikte zwischen 
den örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe 
werden damit für die Zukunft im Interesse aller Betei-
ligten beseitigt.  

Zu Nr. 6 (Art. 83) 

Die bisherigen Art. 83 AGSG (Heranziehung kreisan-
gehöriger Gemeinden) und Art. 84 AGSG (Heranzie-
hung örtlicher Träger) werden im neuen Art. 83 
AGSG-neu zusammengefasst. Dadurch werden Dop-
pelungen (beispielsweise in den bisherigen Art. 83 
Abs. 1 AGSG und Art. 84 Abs. 1 AGSG bezüglich der 
Mitwirkungspflicht) beseitigt.  

Zu Buchst. a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die 
Zusammenführung von Art. 83 und 84 AGSG macht 
eine Ergänzung der Überschrift notwendig. 

Zu Buchst. b 

Mit dem neuen Abs. 1 Satz 2, der auf die Mitwir-
kungspflicht der kreisangehörigen Gemeinden in 
Art. 83 Abs. 1 Satz 1 AGSG Bezug nimmt, wird die 
Mitwirkungspflicht der von den überörtlichen Trägern 
herangezogenen örtlichen Trägern bei der Feststel-
lung und Prüfung der für die Gewährung von Sozialhil-
fe erforderlichen Voraussetzungen und bei der Aus-
zahlung der Sozialhilfe geregelt. Inhaltlich ändert sich 
dadurch an der bisher in Art. 84 Abs. 1 AGSG nor-
mierten Mitwirkungspflicht der örtlichen Träger nichts. 

Zu Buchst. c 

Der bisherige Art. 83 Abs. 3 AGSG, der die Aufhe-
bung des Antrags zur Heranziehung der kreisangehö-
rigen Gemeinde ermöglicht, wird auf Grund des engen 
Zusammenhangs zu Abs. 2, der die Antragstellung 
regelt, zum neuen Abs. 2 Satz 2. Der bisherige Abs. 2 
Satz 2 wird im Gegenzug zu Abs. 4 (vgl. Buchst. e). 

Zu Buchst. d 

In Abs. 3 wird größtenteils der Inhalt des bisherigen 
Art. 84 Abs. 2 AGSG übernommen, der detaillierte 

Regelungen zur Heranziehung der örtlichen Träger 
durch die überörtlichen Träger beinhaltet.  

Das vom Bundesteilhabegesetz vorgegebene und 
durch den bayerischen Beteiligungsprozess im Vor-
feld der landesrechtlichen Umsetzung bestätigte Ziel 
einer künftigen Leistungsgewährung wie aus einer 
Hand steht der bislang landesrechtlich gestatten Her-
anziehungsmöglichkeit entgegen. Hinzu kommt, dass 
zukünftig bundesrechtlich eine Heranziehungsmög-
lichkeit für Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX-
neu) unterbleibt. An der Heranziehungsregelung in 
der aktuellen Form kann daher nicht auf Dauer fest-
gehalten werden. Vor dem Hintergrund jedoch, dass 
in Bayern alle überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
teilweise sogar in größerem Umfang Gebrauch von 
der Heranziehungsmöglichkeit gemacht haben, wird 
diese im bisherigen Umfang überwiegend unverändert 
übergangsweise bis zum 31.12.2018 aufrechterhalten. 
Damit soll den überörtlichen Trägern Zeit gegeben 
werden, sich darauf einzustellen, dass die Heranzie-
hungsmöglichkeiten größtenteils entfallen werden und 
sie eigene Ressourcen aufbauen können.  

Bis zum 31.12.2018 wird es den überörtlichen Trägern 
zudem durch den neu eingefügten Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
ermöglicht, an die örtlichen Träger der Sozialhilfe 
ganz oder teilweise die Durchführung der Leistungen 
der Hilfe zur Pflege zu „delegieren“. Dadurch soll den 
überörtlichen Trägern der Sozialhilfe ausreichend Zeit 
verbleiben, um die entsprechenden Vorkehrungen für 
einen – insbesondere im Interesse der Betroffenen – 
problemlosen Wechsel der Zuständigkeit für die „am-
bulanten“ Leistungen der Hilfe zur Pflege von der ört-
lichen auf die überörtliche Ebene zu treffen.  

Infolge dessen werden die bisherigen Nrn. 1 bis 4 so-
wie 6 in Art. 84 Abs. 2 Satz 1 AGSG-neu mit redaktio-
nellen Änderungen als Nrn. 2 bis 6-neu übernommen.  

Um darüber hinaus auch den Spagat zwischen dem 
der neuen Zuständigkeitsverteilung in Art. 82 AGSG-
neu zugrundeliegendem Grundsatz „Leistungen wie 
aus einer Hand“ und der übergangsweisen unverän-
derten Aufrechterhaltung der Heranziehung der örtli-
chen Träger zu Aufgaben der Sozialhilfe nach den 
Nrn. 2 bis 6-neu sowie der neuen Möglichkeit zur 
Heranziehung zu (ambulanten) Leistungen der Hilfe 
zur Pflege (Nr. 1-neu) zu schaffen, haben sich die 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe bei der Heranzie-
hung der örtlichen Träger an dem in Art. 82 AGSG-
neu zum Ausdruck kommenden Grundsatz der ein-
heitlichen Durchführung und Entscheidung für be-
stimmte Leistungsarten zu orientieren. Dies kommt 
durch die Nr. 7-neu zum Ausdruck, die vorsieht, dass 
die örtlichen Träger der Sozialhilfe neben den in den 
Nrn. 1 bis 6-neu genannten Leistungen auch zu soge-
nannten Annexleistungen (z. B. zugleich bezogene 
existenzsichernde Leistungen) herangezogen werden 
können, für die die überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
zuständig sind. Der Gedanke der Leistungsgewäh-
rung wie aus einer Hand spielte bereits bei der bishe-
rigen Heranziehung eine Rolle (vgl. Art. 84 Abs. 1 
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Satz 1 Nr. 7 und Satz 2 AGSG) und gewinnt ange-
sichts der Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes 
weiter an Bedeutung. Dies führt jedoch nicht dazu, 
dass die überörtlichen Träger die örtlichen Träger der 
Sozialhilfe eins zu eins im Sinn der für sie für be-
stimmte Leistungsarten geltenden einheitlichen Auf-
gabenwahrnehmung (vgl. Art. 82 AGSG-neu) heran-
ziehen müssen. Wünschenswert wäre es allerdings, 
wenn zumindest bei ergänzend gewährten existenzsi-
chernden Leistungen der Grundsatz „Leistungen wie 
aus einer Hand“ (vgl. Art. 82 Nr. 5 AGSG-neu) im 
Rahmen der Heranziehung Berücksichtigung finden 
könnte. Auf Grund der fehlenden Ressourcen auf 
örtlicher Ebene muss eine Heranziehung zur Durch-
führung der Leistungen der Eingliederungshilfe (mit 
Ausnahme von Nr. 5 neu) aber ausscheiden.  

Der bisherige Art. 84 Abs. 2 Satz 2 AGSG findet sich 
zukünftig in gekürzter Form, ohne dass damit inhaltli-
che Änderungen verbunden sind, in Satz 2 wieder. 
Die Sätze 3 und 4 entsprechen dem bisherigen Art. 84 
Abs. 3 Satz 1 und 2 AGSG, der auf Grund der Zu-
sammenführung der bisherigen Art. 83 und 84 AGSG 
mit den anderen Regelungen zur Heranziehung der 
örtlichen Träger zukünftig im neuen Abs. 3 verortet 
wird. Die Verschiebung der Regelungen macht eine 
redaktionelle Änderung der Sätze erforderlich. 

Zu Buchst. e 

Zur Beseitigung der Doppelung der bisherigen Vor-
schriften zum Erlass von Richtlinien und zur Wei-
sungsbefugnis der heranziehenden Träger (Art. 83 
Abs. 2 Satz 2 und Art. 84 Abs. 4 AGSG) werden diese 
sowohl für die Heranziehung der kreisangehörigen 
Gemeinden als auch der örtlichen Träger der Sozial-
hilfe einheitlich im neuen Abs. 4 verortet. Die bisheri-
gen Regelungen werden dafür redaktionell angepasst.  

Zu Nr. 7 (Art. 84 und 85) 

Zum neuen Art. 84 

Angelehnt an die im aktuellen Art. 85 AGSG statuierte 
Mitteilungspflicht der kreisangehörigen Gemeinden 
gegenüber den Trägern der Sozialhilfe und den Trä-
gern der Sozialhilfe untereinander wird mit Art. 84 
AGSG-neu zukünftig insbesondere die Kooperations-
pflicht zwischen den Trägern der Sozialhilfe unterei-
nander und den kreisangehörigen Gemeinden umfas-
sender gesetzlich verankert.  

Die Zusammenarbeit der örtlichen und überörtlichen 
Ebene wird angesichts der neuen Aufgaben und Zu-
ständigkeiten immer wichtiger. Eine enge, vertrauens-
volle Zusammenarbeit der örtlichen und überörtlichen 
Ebene ist insbesondere aus den nachfolgenden Grün-
den erforderlich: 

─ In Bayern trifft die Bezirke als für die Leistungen 
der Eingliederungshilfe zuständige Träger die 
Pflicht, darauf hinzuwirken, dass die erforderlichen 
sozialen Dienste und Einrichtungen im Bereich 
der Behindertenhilfe zur Verfügung stehen (vgl. 
§ 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB I i. V. m. Art. 85 Abs. 1 

AGSG-neu). Infolge dieser Zuständigkeitsrege-
lung fehlt – ohne die landesrechtliche Regelung 
einer Kooperation – jeglicher Anknüpfungspunkt 
für die örtliche Ebene im Bereich der Behinder-
tenhilfe tätig werden zu müssen oder zu können. 

─ Darüber hinaus wurde im Rahmen des Pflege-
stärkungsgesetzes III eine verstärkte Verantwor-
tung der Kommunen bei der Pflegeberatung statu-
iert. So sieht zum Beispiel § 123 SGB XI vor, dass 
die für die Hilfe zur Pflege zuständigen Träger der 
Sozialhilfe Modellvorhaben zur Beratung von 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen für ih-
ren Zuständigkeitsbereich beantragen können. In 
den Modellvorhaben ist eine Zusammenarbeit bei 
der Beratung insbesondere mit der Beratung zu 
Leistungen der Altenhilfe, der Hilfe zur Pflege und 
der Eingliederungshilfe sowie mit der Beratung zu 
behindertengerechten Wohnangeboten sicherzu-
stellen. Infolge der zukünftigen Alleinzuständigkeit 
der Bezirke für die Leistungen der Hilfe zur Pflege 
und der Eingliederungshilfe sowie der geteilten 
Zuständigkeit für Leistungen der Altenhilfe zwi-
schen den Bezirken und den Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten erfordert dies enge Abspra-
chen und eine Kooperation zwischen der überört-
lichen und örtlichen Ebene, um auch hier eine 
wohnortnahe Beratung der Betroffenen und ein ef-
fektives Ineinandergreifen der Angebote sicherzu-
stellen. Auch hier ist eine Kooperation der örtli-
chen und überörtlichen Ebene unerlässlich. 

─ Nach § 71 Abs. 5 SGB XII sind die Leistungen der 
Altenhilfe mit den übrigen Leistungen des SGB 
XII, den Leistungen der örtlichen Altenhilfe und 
der kommunalen Infrastruktur zur Vermeidung 
sowie Verringerung der Pflegebedürftigkeit und 
zur Inanspruchnahme der Leistungen der Einglie-
derungshilfe zu verzahnen. Auch die landesrecht-
lich in Art. 69 AGSG statuierte und § 71 Abs. 5 
SGB XII ergänzende Pflicht der Kommunen ein in-
tegratives, regionales seniorenpolitisches Ge-
samtkonzept zu entwickeln, erfordert eine enge 
Zusammenarbeit der örtlichen und überörtlichen 
Ebenen. 

Da die kreisangehörigen Gemeinden keine Träger der 
Sozialhilfe sind, sondern allenfalls zur Durchführung 
der Aufgaben nach dem SGB XII von den örtlichen 
Trägern der Sozialhilfe im Einzelfall herangezogen 
werden (vgl. Art. 83 Abs. 2 AGSG-neu), trifft sie die 
Pflicht zur Kooperation nicht in gleicher Intensität wie 
die Träger der Sozialhilfe. Dies wird mit Abs. 2 ver-
deutlicht. 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 normiert eine allgemeine Kooperationspflicht 
der örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
sowie der kreisangehörigen Gemeinden.  

Die allgemeine Kooperationspflicht umfasst einen ge-
genseitigen regelmäßigen Informations- und Daten-
austausch der örtlichen und überörtlichen Ebene, da-
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mit die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe ihre 
Aufgaben erfüllen können. Beispielsweise bei Mehr-
personenhaushalten (z. B. Ehepaaren) ist eine enge 
Abstimmung erforderlich, wenn eine unterschiedliche 
Zuständigkeit für die im Haushalt lebenden Personen 
besteht (z. B. örtlicher Träger der Sozialhilfe ist zu-
ständig für den Ehemann und überörtlicher Träger der 
Sozialhilfe ist zuständig für die Ehefrau). 

Wesentlicher Bestandteil: Gestaltung inklusiver 
Sozialräume  

Daneben umfasst die Kooperationspflicht aber auch 
eine Pflicht zur Zusammenarbeit in Bezug auf eine 
inklusive Sozialraumplanung: 

Menschenrechtliche Grundlage für die Gestaltung 
eines inklusiven Sozialraums ist die UN-Behinderten-
rechtskonvention. Einschlägig sind hier verschiedene 
Artikel des Übereinkommens, so insbesondere Art. 9, 
19, 20, 25 und 28 der UN-Behindertenrechtskonven-
tion. Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden in den letzten Jahren nicht nur von 
Seiten des Staates, sondern auch auf kommunaler 
Ebene zahlreiche Maßnahmen ergriffen und Projekte 
initiiert, um dem Ziel, der Schaffung inklusiver sozial-
raumorientierter Lebens- und Wohnformen, näher zu 
kommen.  

In Kapitel 4.2.2 des Nationalen Aktionsplans 2.0 der 
Bundesregierung wird deutlich, dass den Beiträgen 
der kommunalen Ebene eine bedeutende Rolle bei 
der Gestaltung inklusiver Sozialräume zukommt. Es 
ist wichtig, dass inklusive Verwaltungsstrukturen und 
inklusive Sozial- und Stadtentwicklungsplanungen für 
den öffentlich zugänglichen Raum geschaffen werden. 
Neben der barrierefreien Gestaltung öffentlich zu-
gänglicher Gebäude ist dafür vor allem auch der Um-
bau und die Umgestaltung von Wohnquartieren der-
gestalt, dass eine möglichst selbstständige Lebens-
führung in der Wohnung und Wohnumgebung möglich 
ist, essenziell. Auch örtliche Inklusions- oder Teilha-
bepläne sowie eine integrierte wohnortnahe Sozialbe-
ratung stellen einen wichtigen Baustein für die Gestal-
tung inklusiver Sozialräume dar. 

Um die Angebote der örtlichen bzw. überörtlichen 
Ebene besser miteinander zu vernetzen, Doppelstruk-
turen zu vermeiden und finanzielle Mittel möglichst 
effizient einzusetzen, ist es unerlässlich, dass die 
kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien Städte und 
Landkreise (örtliche Träger der Sozialhilfe) sowie die 
Bezirke (überörtliche Träger der Sozialhilfe) zusam-
menwirken. Im Lichte des Bundesteilhabegesetzes er-
fasst die interkommunale Zusammenarbeit daher ins-
besondere die Erhaltung und Weiterentwicklung sozi-
alraumorientierter und inklusiv ausgerichteter Dienste 
und Einrichtungen.  

Um inklusiven Sozialräumen im Bereich der Eingliede-
rungshilfe eine größere Bedeutung beizumessen, 
sieht das Bundesteilhabegesetz vor, dass das Ge-
samtplanverfahren sozialraumorientiert durchzuführen 
ist (§ 141 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. g SGB XII-neu). Dies 

setzt unter anderem voraus, dass auf entsprechende 
sozialraumorientierte und inklusive Angebote zurück-
gegriffen werden kann. § 94 Abs. 3 SGB IX-neu 
schreibt ergänzend dazu ab dem Jahr 2020 daher vor, 
dass auf flächendeckende, bedarfsdeckende, am So-
zialraum orientierte und inklusiv ausgerichtete Ange-
bote von Leistungsanbietern hinzuwirken ist.  

Dieses Hinwirken auf sozialraumorientierte und inklu-
siv ausgerichtete Dienste und Einrichtungen muss 
sich letztlich im Interesse der Betroffenen und vor 
dem Hintergrund der Schnittstelle des Bereichs der 
Pflege mit dem der Behindertenhilfe auch auf den 
Pflegebereich erstrecken. 

Durch die landesrechtlich bestimmte Allzuständigkeit 
der Bezirke als für die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe und Hilfe zur Pflege zuständige Träger trifft zwar 
sie die Pflicht, für die erforderlichen Dienste und Ein-
richtungen insbesondere im Bereich der Behinderten-
hilfe Sorge zu tragen (vgl. § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB I 
i. V. m. Art. 85 Abs. 1 AGSG-neu). Die Allzuständig-
keit der Bezirke führt aber nicht dazu, dass die örtliche 
Ebene bezüglich der Erhaltung und Weiterentwicklung 
sozialraumorientierter Einrichtungen und Dienste nicht 
mitzuwirken hat. Dies wird durch Abs. 1 deutlich be-
tont. Gerade die regionalen Kenntnisse der örtlichen 
Ebene müssen bei der Sozialplanung Berücksichti-
gung finden. Ihre örtliche Sozial- und Stadtentwick-
lungsplanung muss die Erhaltung und Weiterentwick-
lung sozialraumorientierter und inklusiv ausgerichteter 
Einrichtungen und Dienste ermöglichen und unterstüt-
zen. Von der örtlichen Ebene initiierte sozialraumori-
entierte Angebote (z. B. Wohnen im Quartier) sollen 
erhalten bleiben und weiterverfolgt werden. Um best-
mögliche Ergebnisse zu erzielen und den Auftrag des 
Bundesteilhabegesetzes – eine sozialraumorientierte 
und inklusive Ausrichtung der Einrichtungen und 
Dienste – effektiv umsetzen zu können, müssen folg-
lich die kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien 
Städte und Landkreise (örtliche Träger der Sozialhilfe) 
sowie die Bezirke (überörtliche Träger der Sozialhilfe) 
eng und vertrauensvoll zusammenwirken. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 regelt die bisher in Art. 85 AGSG normierte 
Mitteilungspflicht der kreisangehörigen Gemeinden 
und der Träger der Sozialhilfe untereinander: Wird 
einer Kommune, in der sich ein Hilfesuchender tat-
sächlich aufhält, die Notwendigkeit der Gewährung 
von Sozialhilfe bekannt oder ein Antrag auf Sozialhilfe 
gestellt, so ist die Kommune verpflichtet, sofern sie 
nicht selbst die Aufgabe durchführt, die genannten 
Voraussetzungen der zuständigen Stelle unverzüglich 
mitzuteilen oder ihr den Antrag unverzüglich zuzulei-
ten.  

Zu Abs. 3 

Abs. 3 sieht vor, dass die überörtlichen (Bezirke) mit 
den örtlichen Trägern (Landkreise und kreisfreie Städ-
te) zur Erfüllung ihrer Kooperationspflicht Kooperati-
onsvereinbarungen abzuschließen haben. Die Koope-
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rationsvereinbarungen sollten zeitnah nach Inkrafttre-
ten des Art. 84 AGSG-neu – in jedem Fall im Laufe 
des Jahres 2018 – abgeschlossen werden.  

Durch sich teilweise stark unterscheidende Strukturen 
auf örtlicher Ebene ist es zielführend, dass die 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe mit jedem einzel-
nen örtlichen Träger der Sozialhilfe für den jeweiligen 
örtlichen Zuständigkeitsbereich Einvernehmen über 
die gemeinsame Zusammenarbeit herstellen. Die Par-
teien jeder einzelnen Kooperationsvereinbarung ha-
ben so die Möglichkeit, sowohl die Regelungsgegen-
stände als auch die Regelungstiefe der Zusammenar-
beit individuell festzulegen.  

Vor dem Hintergrund, dass die neue Zuständigkeits-
verteilung u. a. das Ziel verfolgt, Zuständigkeitskonflik-
te zu vermeiden, wäre es wünschenswert, wenn die 
neuen Kooperationsvereinbarungen auch Regelungen 
zur vorläufigen Leistungserbringung beinhalten wür-
den. 

Zu Abs. 4 

Der Inhalt des bisherigen Art. 89 AGSG (Zusammen-
arbeit der Träger der Sozialhilfe mit der freien Wohl-
fahrtspflege) wird in Abs. 4 übernommen, da Art. 84 
AGSG-neu künftig die Kooperation im Bereich der 
Sozialhilfe thematisch abschließend regelt. 

Zum neuen Art. 85 

Der bisherige Art. 85 AGSG, der die Mitteilungspflicht 
der Kommunen geregelt hat, befindet sich künftig in 
Art. 84 Abs. 2 AGSG-neu. In Art. 85 AGSG-neu wer-
den daher zukünftig die Regelungen des bisherigen 
Art. 87 AGSG zu „Einrichtungen und Dienste“ verortet.  

Durch das Bundesteilhabegesetz wird im SGB IX in 
den §§ 123 ff. SGB IX-neu für den zukünftigen Teil 2 
des SGB IX (Eingliederungshilferecht) ein neues Ver-
tragsrecht statuiert, das zum 01.01.2018 in Kraft tritt. 
Dieses sieht in § 124 Abs. 1 SGB IX-neu eine dem 
§ 75 Abs. 2 SGB XII entsprechende Regelung vor. 
Ausweislich des § 241 Abs. 8 SGB IX-neu (nachträg-
lich eingefügt durch das Gesetz zur Änderung des 
Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschrif-
ten, BGBl 2017, Teil I Nr. 49 vom 24.07.2017) treten 
bis zum 31.12.2019 die für die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe zuständigen Träger der Sozialhilfe an 
die Stelle der Träger der Eingliederungshilfe, was eine 
landesrechtliche Bestimmung der Träger der Ein-
gliederungshilfe bis zum 31.12.2019 entbehrlich 
macht. Zur Klarstellung jedoch, dass die Verpflichtung 
aus § 124 Abs. 1 SGB IX-neu daher die Bezirke als 
für die Leistungen der Eingliederungshilfe zuständige 
Träger der Sozialhilfe und damit auch Träger der Ein-
gliederungshilfe (vgl. § 241 Abs. 8 SGB IX-neu) trifft, 
wird der Verweis in Abs. 1 Satz 1 auf den § 124 Abs. 1 
SGB IX-neu aufgenommen. 

Der bisher in Art. 81 Abs. 3 AGSG enthaltene Verweis 
auf die Vorschriften der Bezirksordnung wird mit die-
sem Gesetz gestrichen. Anstelle des allgemeinen Ver-
weises auf die Bezirksordnung wird bei bestimmten 

Normen das Verhältnis zur Bezirksordnung zielgerich-
tet normiert. Auf Grund der zum Teil inhaltlichen 
Übereinstimmungen mit § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB I und 
§ 75 Abs. 2 SGB XII stellt Abs. 1 Satz 2 daher zukünf-
tig fest, dass Art. 48 Abs. 3 der Bezirksordnung er-
gänzend zu den bundesrechtlichen Verpflichtungen 
nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB I und § 75 Abs. 2 SGB XII 
Anwendung findet. § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB I i. V. m. 
Art. 85 Abs. 1 AGSG-neu regelt bereits, dass die für 
die Leistungen der Eingliederungshilfe zuständigen 
Bezirke darauf hinzuwirken haben, dass die zur Aus-
führung erforderlichen sozialen Dienste und Einrich-
tungen im Bereich der Eingliederungshilfe rechtzeitig 
und ausreichend zur Verfügung stehen. Darüber hin-
aus stellt § 75 Abs. 2 SGB XII i. V. m. Art. 85 und 
Art. 82 Abs. 1 Nr. 1 AGSG-neu – ähnlich wie Art. 48 
Abs. 3 Nr. 2 Bezirksordnung – fest, dass die Bezirke 
eigene Einrichtungen oder Dienste nicht neu schaffen 
sollen, soweit geeignete Angebote anderer Träger 
(z. B. freier Träger) vorhanden sind, ausgebaut oder 
geschaffen werden können. 

Anknüpfend an Art. 84 AGSG-neu bleibt es den 
Kommunen, auch wenn sie für eine bestimmte Leis-
tungsart sachlich nicht zuständig sind, unbenommen, 
freiwillige Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsor-
ge zu erbringen, solange sie diese mit dem für den 
Bereich sachlich zuständigen Träger der Sozialhilfe 
abgestimmt haben. 

Zu Nr. 8 (Art. 86) 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen auf 
Grund der neuen Verortung der Heranziehung der 
örtlichen Träger in Art. 83 AGSG-neu. 

Zu Nr. 9 (Art. 87) 

Der bisherige Art. 87 AGSG kann entfallen, da die 
Vorschriften zu „Einrichtungen und Diensten“ mit die-
sem Gesetz in den Art. 85 AGSG-neu transferiert wer-
den (vgl. Nr. 7). 

Zu Nr. 10 (Art. 87) 

Der Inhalt des bisherigen Art. 88 AGSG findet sich 
künftig im Wesentlichen unverändert in Art. 87 AGSG-
neu. 

Zu Buchst. a 

Mit der Änderung des Abs. 3 wird für die finanzielle 
Unterstützung der LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. 
durch den Freistaat Bayern eine landesrechtliche 
Grundlage geschaffen. Die LAG SELBSTHILFE Bay-
ern e. V. wird aktuell bereits über den Bayerischen 
Landesbehindertenplan (BLB) finanziert. Um die ge-
setzlich neu geregelte Wahrnehmung der Interessen 
der Menschen mit Behinderungen an der Erarbeitung 
und Beschlussfassung der Rahmenverträge zwischen 
den Trägern der Sozialhilfe/Eingliederungshilfe und 
den Leistungserbringern sowie an den Verfahren der 
Schiedsstelle im Bereich der Eingliederungshilfe 
durch die LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. als Dach-
verband der Interessenvertretungen der Menschen 
mit Behinderungen sicherzustellen, bedarf es zukünf-
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tig einer verbindlichen landesrechtlichen Grundlage 
für deren Finanzierung. 

Zu Buchst. b 

Mit der Änderung wird lediglich redaktionell klarge-
stellt, dass es sich bei der für die Durchführung des 
Erstattungsverfahrens zuständigen Stelle um das 
Zentrum Bayern Familie und Soziales handelt. Da-
durch kann die bisherige Konkretisierung in § 99 
AVSG entfallen. 

Zu Nr. 11 (Art. 89) 

Art. 89 AGSG kann aufgehoben werden. Sein Inhalt 
findet sich künftig in Art. 84 Abs. 4 AGSG-neu. 

Zu Nr. 12 (Art. 88 und 89) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Nrn. 9 
bis 11.  

Zu Nr. 13 (Art. 92) 

Art. 92 AGSG kann aufgehoben werden. Er bildet 
nicht die Rechtsgrundlage für aktuelle Bestimmungen 
in der AVSG. Sollte für bestimmte Arten der Hilfen 
nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII der 
Einkommensgrenze ein höherer Grundbetrag zu 
Grunde zu legen sein, um eine gleichmäßige und aus-
reichende Hilfe zu gewährleisten, ist dies nach § 86 
SGB XII für die Länder und Träger der Sozialhilfe 
auch ohne landesrechtliche Regelung möglich. 

Zu Nr. 14 (Art. 90 und 91) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nr. 12.  

 

Zu § 2 (Änderung AGSG zum Jahr 2019) 

Um die neue Zuständigkeitsverteilung zwischen den 
überörtlichen und örtlichen Trägern der Sozialhilfe, die 
zukünftig bundesgesetzlich nicht vorgesehene Heran-
ziehungsmöglichkeit für Leistungen der Eingliede-
rungshilfe (SGB IX-neu) sowie die mit diesem Gesetz 
bezweckte Vereinfachung der Zuständigkeiten im 
Sinne der Betroffenen effektiv umzusetzen, bedarf es 
der Streichung der überwiegenden Regelungen zur 
Heranziehung der örtlichen Träger. Art. 83 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 AGSG-neu werden daher 
mit Wirkung zum 01.01.2019 gestrichen. Art. 83 Abs. 3 
AGSG-neu wird überwiegend lediglich als Übergangs-
regelung für die Heranziehung der örtlichen Träger 
durch die überörtlichen Träger der Sozialhilfe auf-
rechterhalten (vgl. § 1 Nr. 6 Buchst. d). Den überörtli-
chen Trägern wird damit Zeit gegeben, sich auf den 
zukünftigen Wegfall der bisherigen umfangreichen 
landesrechtlichen Heranziehungsmöglichkeit der örtli-
chen Träger der Sozialhilfe zu Aufgaben sowie die 
Verlagerung der Zuständigkeit der ambulanten Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege auf die überörtliche Ebene 
einzustellen. Nach der einjährigen Übergangsphase 
ist davon auszugehen, dass die Bezirke die erforderli-
chen personellen und sächlichen Ressourcen für die 
Bewältigung dieser Aufgaben aufgebaut haben.  

Lediglich die Regelungen zur Heranziehung zu den 
Leistungen des Fünften Kapitels SGB XII sowie zu 
den Leistungen des Sechsten Kapitels SGB XII zur 
medizinischen Rehabilitation (bis Ende 2018: Nrn. 4 
und 5-neu, ab 2019: Nrn. 1 und 2-neu) bleiben vorerst 
erhalten. Diese Nummern werden im Gegensatz zu 
den anderen Nummern nicht zum 31.12.2018 aufge-
hoben, da mit ihrer Aufhebung gravierende Schwie-
rigkeiten im Verwaltungsvollzug verbunden wären:  

Personen im „ambulanten Bereich“, die ausschließlich 
existenzsichernde Leistungen beziehen und nicht 
krankenversichert sind, werden von den für sie zu-
ständigen örtlichen Trägern der Sozialhilfe im Rah-
men des § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Kran-
kenkasse angemeldet. Die örtlichen Träger der Sozi-
alhilfe erstatten in der Folgezeit der Krankenkasse alle 
auf die ausgegebene Gesundheitskarte „gebuchten“ 
Krankenbehandlungen. Dadurch werden auch statio-
näre Krankenbehandlungen und Leistungen der Ein-
gliederungshilfe zur medizinischen Rehabilitation (Zu-
ständigkeit bei beiden: überörtliche Träger der Sozial-
hilfe) von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe gegen-
über den Krankenkassen erstattet. Gäbe es keine 
„Delegationsmöglichkeit“ dieser Leistungen, würden 
die örtlichen Träger der Sozialhilfe diese Leistungen 
„unzuständig“ erbringen müssen, um sie dann im 
Rahmen der Kostenerstattung beim überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe geltend zu machen. Dies hätte 
einen hohen bürokratischen Aufwand durch die Kos-
tenerstattungsverfahren zur Folge, den es zu vermei-
den gilt. 

Im Jahr 2020 wird es jedoch keine bundesgesetzlich 
vorgesehene Heranziehungsmöglichkeit der örtlichen 
Ebene mehr für Leistungen der Eingliederungshilfe 
(SGB IX-neu) geben. Den Trägern der Sozialhil-
fe/Eingliederungshilfe obliegt es somit bis dahin, zu-
mindest eine Lösung für die künftig fehlende „Delega-
tionsmöglichkeit“ der Leistungen der Eingliederungs-
hilfe zur medizinischen Rehabilitation zu finden. 

 

Zu § 3 (Änderung AVSG zum Jahr 2018) 

Zu Nr. 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Änderung dient der Vereinfachung künftiger Ver-
ordnungsänderungen sowie der Verschlankung der 
Verordnung. Eine amtliche Inhaltsübersicht ist nicht 
zwingend erforderlich. 

Zu Nr. 2 (§ 9) 

Die Abkürzungen „SGB V“ für das Fünfte Buch Sozi-
algesetzbuch und „SGB XI“ für das Elfte Buch Sozial-
gesetzbuch werden in die AVSG eingeführt. 

Zu Nr. 3 (Teil 6 Abschnitt 4 (§§ 35 bis 40a)) 

Aufgrund der durch das Bundesteilhabegesetz veran-
lassten Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der 
Sozialhilfe wird es neben dem Vertragsrecht für den 
Bereich des SGB XII (Sozialhilferecht) ab dem Jahr 
2018 auch ein Vertragsrecht für die Leistungen der 
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Eingliederungshilfe im SGB IX (Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) geben. In 
beiden Bereichen ist die Konfliktlösung durch eine 
Schiedsstelle gesetzlich vorgesehen. Unter Beibehal-
tung der bisherigen Regelungssystematik würde es 
daher zukünftig im Landesrecht für die Schiedsstellen 
in der Jugendhilfe (Teil 6 Abschnitt 4), in der Einglie-
derungshilfe (Teil 7 Abschnitt 2 neu), bezüglich der 
Umsetzung der Regelungen zur Sozialen Pflegeversi-
cherung (Teil 8 Abschnitt 2) sowie der Sozialhilfe 
(Teil 9 Abschnitt 3) jeweils vier sehr ähnliche Rege-
lungen – beispielsweise zur Bestellung der Mitglieder 
oder der Amtsführung – geben. Um zu vermeiden, 
dass sich ähnliche Regelungen mehrfach in der 
AVSG wiederholen, werden mit dem Bayerischen 
Teilhabegesetz I bereits die Vorschriften zu den 
Schiedsstellen in der Jugendhilfe, Eingliederungshilfe 
und Sozialhilfe regelungstechnisch vereinheitlicht und 
zusammengeführt. Die Regelungen zur Schiedsstelle 
bezüglich der Umsetzung des Rechts der Sozialen 
Pflegeversicherung (Teil 8 Abschnitt 2) bleiben durch 
das Bayerische Teilhabegesetz I jedoch unverändert.  

Ab dem Jahr 2018 wird in den Folgeregelungen für 
die Schiedsstellen in der Eingliederungshilfe und in 
der Sozialhilfe auf detaillierte Regelungen verzichtet 
und stattdessen grundsätzlich auf das „Musterverfah-
ren“ im Bereich der Jugendhilfe (§§ 35 ff. AVSG-neu) 
verwiesen. In den Bereichen der Eingliederungshilfe 
und der Sozialhilfe werden in der AVSG nur noch die 
Besonderheiten des jeweiligen Rechtsbereichs (z. B. 
Besetzung der Schiedsstelle) explizit geregelt.  

Darüber hinaus werden Inhalte, die bereits im Bun-
desrecht geregelt sind (z. B. Aufgaben der Schieds-
stellen), im Landesrecht zur Vermeidung von Wieder-
holungen nicht mehr wiedergegeben. Diesbezüglich 
besteht ohnehin kein landesrechtlicher Gestaltungs-
spielraum.  

Es ist geplant, die Regelungen zur Schiedsstelle be-
züglich der Umsetzung des Rechts der Sozialen Pfle-
geversicherung (Teil 8 Abschnitt 2) im kommenden 
Jahr in diese Systematik einzupassen. Dies wird ei-
nem gesonderten Normgebungsverfahren zur Ände-
rung der AVSG vorbehalten sein.  

Zum neuen § 35 

In § 35 AVSG-neu werden die Regelungsinhalte der 
bisherigen §§ 35, 40 Abs. 1 Satz 2, 40d und 40m 
AVSG (Schiedsstelle in der Sozialhilfe: §§ 100 Abs. 1, 
106, 113 AVSG) zusammengeführt. Auf die Wieder-
holung der im Bundesrecht geregelten Aufgaben der 
Schiedsstelle wird verzichtet. 

Zum neuen § 36 

§ 36 AVSG-neu führt die im bisherigen § 38 AVSG 
enthaltenen Regelungen zur Bestellung der weiteren 
Mitglieder der Schiedsstelle und deren Stellvertreter 
mit den im bisherigen § 37 AVSG enthaltenen Rege-
lungen zur Bestellung des vorsitzenden Mitglieds und 
dessen Stellvertreter zusammen.  

Zu Abs.1 

In Abs. 1 wird im Wesentlichen die im bisherigen § 38 
Abs. 1 AVSG enthaltene Regelung zur Bestellung der 
weiteren Mitglieder der Schiedsstelle in redaktionell 
geänderter Form übernommen.  

Auf die bisher normierte Aufzählung der beteiligten 
Organisationen in einer gesonderten Norm (vgl. § 36 
AVSG) wird künftig verzichtet. Die beteiligten Organi-
sationen werden künftig vielmehr durch § 35 Abs. 3 
Satz 2 AVSG-neu im Zusammenspiel mit der Neure-
gelung in § 36 Abs. 1 AVSG-neu konkretisiert. Abs. 1 
nimmt daher nicht mehr wie die Vorgängernorm (§ 38 
Abs. 1 AVSG) Bezug auf die in § 36 AVSG konkreti-
sierten beteiligten Organisationen, sondern regelt viel-
mehr selbst, welche Mitgliedsverbände der jeweiligen 
Gruppen Mitglieder der Schiedsstelle bestellen dürfen.  

Eine Änderung der an der Schiedsstelle beteiligten 
Organisationen im Vergleich zu § 36 AVSG ist mit die-
sen Änderungen nicht verbunden. 

Zu Abs. 2 

In Abs. 2 Satz 1 wird in Abweichung zu § 38 Abs. 1 
AVSG künftig explizit geregelt, dass der Akt der Be-
stellung vom Akt des Vorschlags (durch die Gruppen) 
zu trennen ist. Es ist transparenter und vollzugstaugli-
cher, wenn der förmliche Bestellungsakt des vorsit-
zenden Mitglieds und auch der weiteren Mitglieder 
sowie deren Stellvertreter durch die Geschäftsstelle 
bei der Regierung von Niederbayern erfolgt. Dies 
steht im engen Zusammenhang mit der der Ge-
schäftsstelle ohnehin bereits obliegenden Aufgabe, 
die beteiligten Organisationen über die Bestellung der 
Mitglieder zu unterrichten.  

Zu den Sätzen im Einzelnen: 

─ In Satz 1 Nr. 1 wird die bisher in § 37 Abs. 1 
Satz 1 AVSG geregelte gemeinsame Bestellung 
des vorsitzenden Mitglieds und seines Stellvertre-
ters durch die beteiligten Organisationen geregelt. 
Ebenfalls in Satz 1 Nr. 1 wird die bisher in § 37 
Abs. 2 AVSG normierte „Unparteilichkeit“ des vor-
sitzenden Mitglieds und seines Stellvertreters 
normiert. 

─ Satz 1 Nr. 2 gibt im Wesentlichen unverändert den 
Inhalt der bisherigen § 38 Abs. 1 und 2 AVSG 
wieder, die die Bestellung der weiteren Mitglieder 
sowie deren Stellvertreter regeln. Die Höchstzahl 
der Stellvertreter der weiteren Mitglieder wird dort 
zur Angleichung an die Regelungen der Schieds-
stelle in der Sozialhilfe (vgl. § 101 Abs. 2 Satz 2 
AVSG) auf drei Stellvertreter begrenzt. Bisher 
konnten in der Jugendhilfe bis zu vier Stellvertre-
ter bestellt werden. 

─ Auch Satz 2 dient der Angleichung an die Rege-
lungen der anderen Schiedsstellen. Er übernimmt 
redaktionell geändert § 102 Abs. 5 AVSG. 
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Zu Abs. 3 

In Abs. 3 werden §§ 37 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und 38 
Abs. 3 AVSG in komprimierter und leicht geänderter 
Form in Angleichung an die ähnlichen Regelungen in 
§ 102 Abs. 1 Satz 2 bis 3 und Abs. 4 AVSG (Schieds-
stelle in der Sozialhilfe) zusammengeführt.  

Der Wortlaut des Abs. 3 beschränkt sich künftig auf 
die Fälle, in denen „vor Beginn einer Amtsperiode“ 
keine Einigung bezüglich des Mitglieds oder des Stell-
vertreters erzielt werden kann. Die Fälle, in denen 
„nach dem vorzeitigen Ausscheiden“ eines Mitglieds 
oder Stellvertreters keine Einigung erzielt werden 
kann, werden künftig durch den Verweis in § 37 
Abs. 2 Satz 2 AVSG-neu auf § 36 Abs. 3 AVSG-neu 
geregelt. 

Zu Abs. 4 

Es wird der Inhalt des § 37 Abs. 3 Halbsatz 2 i. V. m. 
§ 38 Abs. 4 AVSG redaktionell geändert übernommen 
(vgl. Schiedsstelle in der Sozialhilfe: § 102 Abs. 6 
Satz 2 AVSG). 

Zum neuen § 37 

Zu Abs. 1 

Der § 40 Abs. 1 Satz 1 AVSG wird inhaltlich unverän-
dert übernommen. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 gibt den Inhalt des bisherigen § 40 Abs. 3 
AVSG wieder.  

Zu Abs. 3 

Die Inhalte der Regelungen in § 40 Abs. 2 bis 4 AVSG 
(vgl. auch § 103 Abs. 2 und 3 AVSG) werden durch 
den Verweis auf § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 
und 2 des Sozialgerichtsgesetzes ohne inhaltliche 
Änderung ersetzt. Das Amt der Mitglieder (vorsitzen-
des Mitglied und weitere Mitglieder) und deren Stell-
vertreter endet mit Ablauf der Amtsperiode. Endet das 
Amt der Mitglieder und Stellvertreter oder scheidet ein 
Mitglied oder ein Stellvertreter vor Ablauf der Amtspe-
riode aus, führen sie bis zur Bestellung eines neuen 
Mitglieds oder Stellvertreters die Geschäfte weiter. 
Eine erneute Bestellung ist zulässig. 

Zum neuen § 38 

Die bisherigen Regelungen in den §§ 40a, 104 AVSG 
werden in § 38 AVSG-neu zusammengeführt.  

Zum neuen § 39 

Zu Abs. 1 

Der § 40b Abs. 1 AVSG wird ohne Änderung über-
nommen (vgl. auch § 105 Abs. 1 AVSG). 

Zu Abs. 2 und 3 

Der § 40b Abs. 2 und 3 AVSG (vgl. auch § 105 Abs. 2 
und 3 AVSG) wird mit redaktionellen Änderungen im 
Wesentlichen unverändert übernommen. 

Zu Abs. 4 

Anstelle des bisherigen Verweises in § 40c AVSG 
(vgl. auch § 105 Abs. 4 AVSG) auf die Bestimmungen 
zum Ausschluss von am Verwaltungsverfahren Betei-
ligten (§§ 16, 17 SGB X), verweist Abs. 4 künftig auf 
die Regelungen zum Ausschluss und zur Ablehnung 
von Richtern in der Zivilprozessordnung (§§ 41 ff. der 
Zivilprozessordnung). Abs. 4 orientiert sich damit an 
§ 60 AVSG (Schiedsstelle bezüglich der Umsetzung 
der Regelungen zur sozialen Pflegeversicherung). 
Das Schiedsverfahren ist auf Grund seiner schlichten-
den und richtenden Funktion dem Gerichtsverfahren 
(Zivilprozessordnung) ähnlicher als dem Verwaltungs-
verfahren (SGB X).  

Ausgenommen vom Verweis auf § 41 der Zivilpro-
zessordnung (Ausschluss von der Ausübung des 
Richteramts) ist – im Gegensatz zum vorsitzenden 
Mitglied und seinem Stellvertreter – bei den weiteren 
Mitgliedern und deren Stellvertretern die entsprechen-
de Anwendung des § 41 Nr. 4 der Zivilprozessord-
nung: Die Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter eines 
Betroffenen und die vorangegangene Tätigkeit als be-
vollmächtigte Person oder als Beistand einer Ver-
tragspartei berechtigen gerade nicht zur Ablehnung; 
die weiteren Mitglieder müssen anders als das vorsit-
zende Mitglied gerade nicht „neutral“ sein. 

Über das Ablehnungsgesuch entscheidet die Schieds-
stelle selbst, allerdings ohne Mitwirkung des abge-
lehnten Mitglieds (§§ 44 Abs. 1, 45 Abs. 1 der Zivil-
prozessordnung). An dessen Stelle nimmt ein Stell-
vertreter an der Beratung und Beschlussfassung über 
die Ablehnung teil.  

Zum neuen § 40 

§ 40 AVSG-neu übernimmt in komprimierter und re-
daktionell geänderter Form die bisher in § 39 AVSG 
normierten Regelungen zur Besetzung der Schieds-
stelle.  

Zum neuen § 40a 

In § 40a AVSG-neu wird der Inhalt des bisherigen 
§ 40f AVSG (vgl. auch § 107 AVSG) überführt, wobei 
sich die Regelung künftig auf den Inhalt des Antrags 
beschränkt. Wann das Schiedsverfahren mit einem 
Antrag einzuleiten ist, ergibt sich bereits aus der bun-
desrechtlichen Regelung. Der bisherige § 40f Satz 1 
AVSG (vgl. auch § 107 Satz 1 AVSG) kann daher 
entfallen. 

Zu Nr. 4 bis 6 (Teil 6 Abschnitt 4 (§§ 40b bis 40d)) 

Die bisherigen Regelungen zu den Verfahrensvor-
schriften bei der Schiedsstelle in der Jugendhilfe 
(§§ 40g bis 40i AVSG) werden grundsätzlich unverän-
dert in die §§ 40b bis 40d AVSG-neu überführt. Im 
Einzelnen: 

─ § 40b AVSG-neu entspricht inhaltlich unverändert 
§ 40g AVSG.  

─ § 40c AVSG-neu entspricht mit geringfügigen 
redaktionellen Änderung in Abs. 2 und 5, die auf 
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Grund der Zusammenführung mit den Schieds-
stellen in der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe 
erforderlich sind, dem bisherigen § 40h AVSG. 

─ § 40d AVSG-neu entspricht im Wesentlichen dem 
bisherigen § 40i AVSG. Dadurch, dass das In-
krafttreten der Entscheidung bundesrechtlich ge-
regelt ist und diesbezüglich kein Gestaltungsspiel-
raum besteht, wird jedoch der bisherige Satz 2 
nicht in § 40d AVSG-neu übernommen. 

Zu Nr. 7 (Teil 6 Abschnitt 4 (§§ 40e und 40f)) 

Zum neuen § 40e 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 entspricht im Wesentlichen § 40k Abs. 1 AVSG 
(vgl. auch § 111 Abs. 1 AVSG).  

In Angleichung an § 111 Abs. 1 AVSG wird künftig 
aber auch für die Schiedsstelle in der Jugendhilfe ge-
setzlich geregelt, dass nicht nur das vorsitzende Mit-
glied, sondern ebenfalls dessen Stellvertreter eine 
Fallpauschale für den sonstigen Zeit- und Arbeitsauf-
wand erhält, die sich bei Antragsrücknahme oder Er-
ledigung auf andere Weise ermäßigt. In den Verhinde-
rungsfällen des vorsitzenden Mitglieds nimmt an den 
Schiedsverfahren sein Stellvertreter teil, dem dann 
anstelle des vorsitzenden Mitglieds ein Zeit- und Ar-
beitsaufwand entsteht. 

Im Übrigen kann an dem bisherigen Verweis auf die 
Besoldungsgruppe A 16 bei der Reisekostenvergü-
tung nicht festgehalten werden. Im aktuellen Bayeri-
schen Reisekostengesetz wird eine Unterscheidung 
nur zwischen den Besoldungsgruppen A 1 bis A 7 
einerseits und den übrigen Besoldungsgruppen ande-
rerseits gemacht. Dadurch, dass den „übrigen Besol-
dungsgruppen“ in Art. 5 Abs. 2 Satz 3 des Bayeri-
schen Reisekostengesetzes „Ehrenbeamte“ gleichge-
stellt sind, wird aus diesem Grund künftig auf die „Eh-
renbeamte“ anstelle der Besoldungsgruppe A 16 bei 
der Reisekostenvergütung Bezug genommen.  

Die weiteren Mitglieder und deren Stellvertreter erhal-
ten im Gegensatz zum vorsitzenden Mitglied und des-
sen Stellvertreter keine Entschädigung nach den Vor-
schriften des Bayerischen Reisekostengesetzes. Rei-
sekosten sowie Ersatz für sonstige Auslagen und 
Zeitversäumnis erhalten sie vielmehr von den Mit-
gliedsverbänden der Gruppen, die sie bestellt haben, 
nach deren Regelungen (vgl. bisherige §§ 40k Abs. 2, 
111 Abs. 2 AVSG). Inwiefern die weiteren Mitglieder 
und deren Stellvertreter für ihre Zeitversäumnis einen 
Ersatz erlangen können, liegt damit in der Gestal-
tungsmacht ihrer Mitgliedsverbände. 

Zu Abs. 2 und 3 

Abs. 2 und 3 übernehmen § 40k Abs. 3 und 4 AVSG 
(vgl. auch § 111 Abs. 3 und 4 AVSG). 

Zum neuen § 40f 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 übernimmt im Wesentlichen unverändert § 40l 
Abs. 1 AVSG (vgl. auch § 112 Satz 1 und 2 AVSG).  

Satz 4 wird in Angleichung an § 112 Satz 2 AVSG 
eingefügt. Mit dem Verweis auf Art. 11 bis 15 und 
Art. 19 des Kostengesetzes wird künftig auch bei der 
Schiedsstelle in der Jugendhilfe unter anderem klar 
geregelt, dass der Kostenanspruch mit der Beendi-
gung der kostenpflichtigen Amtshandlung oder mit der 
Rücknahme oder Erledigung des Antrags entsteht und 
mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung fällig 
wird.  

Zu Abs. 2 

Abs. 2 entspricht redaktionell geändert § 40l Abs. 2 
AVSG (vgl. auch § 112 Satz 3 AVSG). 

Zu Nr. 8 (Teil 7) 

Zu Buchst. a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum Bundesteilhabegesetz, in dem das SGB IX den 
Titel „Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen“ trägt. 

Zu Buchst. b 

Zu Abschnitt 1 (Erstattung der Fahrgeldausfälle) 

Die Einfügung des Abschnitts dient der besseren 
Übersichtlichkeit auf Grund der in Teil 7 durch das 
Bayerische Teilhabegesetz II ab dem Jahr 2020 beab-
sichtigten neuen Abschnitte (Arbeitsgemeinschaft, In-
strument zur Bedarfsermittlung). 

Zu Buchst. c 

Die Änderung der Bezugsvorschriften ist der neuen 
Bezeichnung der Vorschriften durch das Bundesteil-
habegesetz geschuldet; sie ist rein redaktioneller Na-
tur. 

Zu Buchst. d 

Zu Abschnitt 2 (Schiedsstelle in der Eingliede-
rungshilfe) 

Aufgrund der durch das Bundesteilhabegesetz veran-
lassten Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der 
Sozialhilfe wird es neben dem Vertragsrecht für den 
Bereich des SGB XII (Sozialhilferecht) ab dem Jahr 
2018 auch ein Vertragsrecht für die Leistungen der 
Eingliederungshilfe im SGB IX (Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) geben. In 
beiden Bereichen ist die Konfliktlösung durch eine 
Schiedsstelle gesetzlich vorgesehen. 

In beiden Bereichen (§ 133 Abs. 5 SGB IX-neu (ab 
2018) und § 81 Abs. 2 SGB XII (bis 2020) bzw. § 81 
Abs. 5 SGB XII-neu (ab 2020)) sind die Landesregie-
rungen wie bisher ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung das Nähere über: 

─ die Zahl der Schiedsstellen, 

─ die Zahl der Mitglieder und deren Bestellung, 

─ die Amtsdauer und Amtsführung, 

─ die Erstattung der baren Auslagen und die Ent-
schädigung für den Zeitaufwand der Mitglieder der 
Schiedsstelle, 

─ die Geschäftsführung, 
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─ das Verfahren, 

─ die Erhebung und die Höhe der Gebühren sowie 

─ die Verteilung der Kosten sowie die Rechtsauf-
sicht  

zu bestimmen. 

Neu im Vergleich zur Schiedsstelle in der Sozialhilfe 
ist allerdings, dass im Bereich der Eingliederungshilfe 
zukünftig auch die Beteiligung der Interessenvertre-
tungen der Menschen mit Behinderungen an den 
Schiedsverfahren durch Rechtsverordnung bestimmt 
werden kann.  

Zum neuen § 41a 

Die §§ 35 ff. AVSG-neu (Schiedsstelle in der Jugend-
hilfe) dienen für die Schiedsstellen in der Eingliede-
rungshilfe (SGB IX) und in der Sozialhilfe (SGB XII) 
künftig als Muster. In § 41a AVSG-neu wird daher auf 
dieses „Musterverfahren“ verwiesen. Nur die jeweili-
gen Abweichungen und Ergänzungen für die Schieds-
stelle in der Eingliederungshilfe werden in den §§ 41b 
bis 41e AVSG-neu geregelt.  

Die Schiedsstelle für den Bereich des SGB IX wird 
damit, wie auch die bisherige und die künftige 
Schiedsstelle für den Bereich des SGB XII, bei der 
Regierung von Niederbayern eingerichtet. Dadurch 
dass die neue Schiedsstelle auch bei der Regierung 
von Niederbayern gebildet wird, kann auf vorhande-
nes Fachwissen und bestehende Organisationsstruk-
turen aufgebaut werden.  

Diejenigen Schiedsverfahren, die sich auf Einrichtun-
gen oder Dienste der Behindertenhilfe und Leistungen 
der Eingliederungshilfe beziehen, werden ab dem 
01.01.2020 vollständig von der Schiedsstelle für den 
Bereich des SGB XII auf die neu errichtete Schieds-
stelle für den Bereich des SGB IX verlagert.  

In der Zeit von Januar 2018 bis Dezember 2019 ist die 
neue Schiedsstelle für den Bereich des SGB IX aus-
schließlich für Schiedsverfahren zuständig, die sich 
auf das neue Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) 
beziehen. Das neue Vertragsrecht (Achtes Kapitel des 
Teil 2 SGB IX) tritt bereits zum 01.01.2018 in Kraft, 
um bereits im Vorfeld des Inkrafttretens des neuen 
Eingliederungshilferechts (Teil 2 SGB IX) Regelungen 
auf vertraglicher Basis mit Wirkung zum 01.01.2020 
treffen zu können. Im Rahmen der Verhandlungen 
dieser Verträge kann es strittige Punkte geben, über 
die dann von der Schiedsstelle für den Bereich des 
SGB IX entschieden werden kann. Für Schiedsverfah-
ren, die die alten Leistungen der Eingliederungshilfe 
nach den §§ 53 ff. SGB XII betreffen, bleibt in der Zeit 
von Januar 2018 bis Dezember 2019 die Schiedsstel-
le für den Bereich des SGB XII (§ 100 AVSG-neu) 
zuständig. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind 
bis zum 01.01.2020 weiterhin Leistungen des Sozial-
hilferechts (SGB XII).  

Zum neuen § 41b 

§ 41b AVSG-neu überträgt vor allem die bisherigen 
Regelungen in § 102 Abs. 2 und 3 AVSG zur Bestel-
lung der Mitglieder bei der Schiedsstelle in der Sozial-
hilfe mit einigen Änderungen auf den Bereich des 
SGB IX. Im Einzelnen: 

Zu Abs. 1 

Die in Abs. 1 genannten Gruppen können insgesamt 
neben dem vorsitzenden Mitglied 14 „normale“ Mit-
glieder (weitere Mitglieder) für die Schiedsstelle in der 
Eingliederungshilfe vorschlagen, die dann von der Ge-
schäftsstelle bestellt werden.  

Zu Nr. 2 Buchst. a 

Anstelle der Gruppe der überörtlichen und örtlichen 
Träger der Sozialhilfe (bisher in der Schiedsstelle in 
der Sozialhilfe) schlägt bei der Schiedsstelle in der 
Eingliederungshilfe die Gruppe der Träger der Ein-
gliederungshilfe nach Nr. 2 Buchst. a die Mitglieder 
der Kostenträger vor. Eine zusätzliche Beteiligung der 
Landkreise und kreisfreien Städte sowie der kreisan-
gehörigen Gemeinden an diesen Schiedsverfahren 
auf Seite der Kostenträger ist entbehrlich, da die Zu-
ständigkeit für Leistungen der Eingliederungshilfe bei 
den Bezirken liegt und diese damit auch die Träger 
der Eingliederungshilfe sind (vgl. § 241 Abs. 8 
SGB IX-neu). Eine direkte eigene Betroffenheit insbe-
sondere der örtlichen Träger der Sozialhilfe (Land-
kreise/kreisfreie Städte) im Zusammenhang mit den 
Leistungen des SGB IX ist nicht gegeben.  

Zu Nr. 2 Buchst. b bis d 

Infolge der mit dem Bundesteilhabegesetz vollzoge-
nen Aufhebung der Unterscheidung zwischen „ambu-
lanten“ und „stationären“ Leistungsformen, wird statt 
der Bezeichnung „Träger der Einrichtung“ bei der 
Schiedsstelle in der Eingliederungshilfe die Bezeich-
nung „Leistungserbringer“ verwendet.  

Im Übrigen werden künftig die Mitgliedsverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege Bayern und der Lebenshilfe 
Landesverband Bayern, die bereits aktuell sehr eng 
zusammenarbeiten, als Gruppe der freigemeinnützi-
gen Leistungserbringer zusammengefasst. Dadurch, 
dass die Gruppe der freigemeinnützigen Leistungser-
bringer insgesamt sieben Mitglieder bestellen kann, 
kann damit an der bisherigen Bestellungspraxis (sechs 
Mitglieder von der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, 
ein Mitglied von dem Lebenshilfe Landesverband 
Bayern) festgehalten werden. Diese Änderung ist mit 
Blick auf die Zusammenführung der Schiedsstellenre-
gelungen in der AVSG erforderlich, da dort künftig 
einheitlich auf die Gruppen der freigemeinnützigen, 
privat-gewerblichen und kommunalen Leistungser-
bringer und nicht auf die einzelnen Verbände abge-
stellt wird. Bei den der jeweiligen Gruppe der frei-
gemeinnützigen, privat-gewerblichen und kommuna-
len Leistungserbringer zugehörigen Mitgliedsverbän-
den unterscheiden sich die Schiedsstellen jedoch: 
Anders als bei der Bestellung der Mitglieder und der 
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Besetzung der Schiedsstelle im Bereich der Jugend-
hilfe zählt beispielsweise im Bereich der Eingliede-
rungshilfe/Sozialhilfe der Lebenshilfe Landesverband 
Bayern zu den Mitgliedsverbänden der Gruppe der 
freigemeinnützigen Leistungserbringer. 

Um der zunehmenden Bedeutung der privat-gewerb-
lichen Leistungserbringer Rechnung zu tragen, kön-
nen sie künftig zwei Mitglieder, und damit ein Mitglied 
mehr bestellen. Dies ermöglicht, dass neben dem 
Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste 
e. V., Landesgruppe Bayern, auch der Verband Deut-
scher Alten- und Behindertenhilfe e. V., Landesgruppe 
Bayern, sich angemessen an den Schiedsverfahren 
beteiligen kann.  

Darüber hinaus werden künftig die zu den Gruppen 
der kommunalen und privat-gewerblichen Leistungs-
erbringer im Bereich der Eingliederungshilfe (und 
auch Sozialhilfe) gehörenden Verbände, die jeweils 
ein Mitglied vorschlagen dürfen, näher konkretisiert. 
Dies erfolgte bisher nur indirekt über die Aufzählung 
der beteiligten Organisationen in § 102 Abs. 7 AVSG.  

Zu Abs. 2 

Durch den Verweis in § 41a Satz 2 AVSG-neu gilt 
auch der Inhalt des § 36 Abs. 2 bis 4 AVSG-neu, der 
sich im Wesentlichen mit dem bisherigen Inhalt der 
§ 102 Abs. 1, 2, 4 bis 6 AVSG (Schiedsstelle in der 
Sozialhilfe) deckt, für die Schiedsstelle in der Einglie-
derungshilfe entsprechend.  

Im Vergleich zu den Regelungen bei der Schiedsstelle 
in der Jugendhilfe bedarf es jedoch bei der Schieds-
stelle in der Eingliederungshilfe (und künftig auch in 
der Sozialhilfe) keiner Bestellung eines ersten, zwei-
ten und dritten Mitglieds, das einem Mitgliedsverband 
der Gruppe der freigemeinnützigen Leistungserbringer 
entstammt. Aus diesem Grund findet § 36 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2, Abs. 3 Satz 2 Alternative 3 
keine Anwendung. 

Bei der Schiedsstelle in der Eingliederungshilfe (und 
künftig auch in der Sozialhilfe) werden vielmehr sie-
ben Mitglieder von der Gruppe der freigemeinnützigen 
Leistungserbringer ohne eine bestimmte Reihenfolge 
vorgeschlagen und von der Geschäftsstelle bestellt. 
Jedem Mitgliedsverband der Freien Wohlfahrtpflege 
Bayern und dem Lebenshilfe Landesverband Bayern 
kann damit potenziell eines der sieben Mitglieder ent-
stammen.  

Welche zwei bzw. drei von den sieben für die Gruppe 
der freigemeinnützigen Leistungserbringer bestellten 
Mitglieder dann an den jeweiligen Schiedsverfahren 
teilnehmen, wird im Rahmen der Regelung zur Beset-
zung nach § 41c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4 Buchst. b 
i. V. m. Satz 2 AVSG-neu bestimmt.  

Zum neuen § 41c 

Die Vorschrift überträgt den bisherigen § 101 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 3 AVSG mit einigen Änderungen auf 
den Bereich des SGB IX. Im Einzelnen: 

Zu Abs. 1  

Allgemeines zur Besetzung 

An der im Bereich der Schiedsstelle in der Sozialhilfe 
bisher gesetzlich vorgegebenen Anzahl der Sitze der 
Schiedsstelle orientiert sich auch die künftige 
Schiedsstelle in der Eingliederungshilfe. Die Schieds-
stelle hat auch neun Sitze: ein Sitz für das vorsitzende 
Mitglied, sowie jeweils vier Sitze für die Mitglieder aus 
den Gruppen der Leistungserbringer sowie die Mit-
glieder der Gruppe der Träger der Eingliederungshilfe. 
Aus dem Kreis der nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 AVSG-neu 
bestellten „normalen“ 14 Mitgliedern (weiteren Mitglie-
dern) besetzen demzufolge jeweils acht Personen 
zusätzlich neben dem vorsitzenden Mitglied als neun-
tem Mitglied die Schiedsstelle (vgl. § 41c Abs. 1 
AVSG-neu).  

Die Ausweitung der Sitze allein für eine Bank würde 
die der Schiedsstelle immanente paritätische Beset-
zung aufheben und die Ausgewogenheit der Ent-
scheidungen der Schiedsstelle gefährden. Eine 
gleichzeitige Aufstockung der Sitze für beide Bänke 
würde eine einvernehmliche Entscheidung innerhalb 
der Schiedsstelle erheblich erschweren und die Funk-
tionalität des gesamten Konfliktlösungsverfahrens ge-
fährden. Eine Vergrößerung der Schiedsstelle er-
scheint darüber hinaus nicht erforderlich, da von den 
in den einzelnen Schiedsverfahren vertretenen Ver-
bänden der Gruppen erwartet werden kann, dass sie 
die nicht vertretenen Verbände ihrer Gruppe über 
wichtige Erkenntnisse aus der Verhandlung informie-
ren.  

Bei den Verbänden der Gruppe der Leistungserbrin-
ger ist eine Informationsweitergabe unter Einhaltung 
der Regelung zur Verschwiegenheit nach § 41a 
Satz 2 i. V. m. § 39 Abs. 3 AVSG-neu möglich. Alle 
Mitgliedsverbände der Gruppen der freigemeinnützi-
gen, der privat-gewerblichen und der kommunalen 
Leistungserbringer können entweder ein Mitglied oder 
zumindest einen Stellvertreter für die Schiedsverfah-
ren vorschlagen. Diese können – da es sich bei ihnen 
um Mitglieder der Schiedsstelle handelt – daher von 
den jeweils mit einem Mitglied an den konkreten 
Schiedsverfahren vertretenen Verbänden der Leis-
tungserbringer über die wesentlichen Erkenntnisse 
informiert werden.  

Konkretes zur Besetzung 

Die Sitzverteilung auf der Seite der Gruppen der Leis-
tungserbringer wird künftig im Vergleich zu den bishe-
rigen Regelungen bei der Schiedsstelle in der Sozial-
hilfe gesetzlich eindeutiger geregelt. Künftig wird eine 
klare Reihenfolge bei der Besetzung der vier Sitze für 
die Gruppen der Leistungserbringer vorgegeben: 

Ein Vertreter der Gruppe der privat-gewerblichen Leis-
tungserbringer besetzt künftig Sitz 1 als festen Sitz in 
der Schiedsstelle (vgl. § 41c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
AVSG-neu). Durch den festen Sitz wird die zuneh-
mende Bedeutung auch der privat-gewerblichen An-
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bieter im Bereich der Leistungen der Behindertenhilfe 
gesetzlich abgebildet.  

Von der Gruppe der freigemeinnützigen Leistungser-
bringer werden die Sitze 2 und 3 besetzt (vgl. § 41c 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AVSG-neu).  

Sitz 4 wird wie folgt besetzt: 

─ Ist ein Leistungserbringer vom Schiedsverfahren 
betroffen, der der Gruppe der kommunalen Leis-
tungserbringer angehört, wird Sitz 4 von der 
Gruppe der kommunalen Leistungserbringer be-
setzt (vgl. § 41c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchst. a 
AVSG-neu). 

─ Ist stattdessen ein Leistungserbringer vom 
Schiedsverfahren betroffen, der einem Mitglieds-
verband der Gruppe der freigemeinnützigen oder 
privat-gewerblichen Leistungserbringer angehört, 
ist Sitz 4 mit einem diesem Mitgliedsverband ent-
stammenden Mitglied zu besetzen, sofern der 
Mitgliedsverband nicht bereits durch ein Mitglied 
auf den Sitzen 1 bis 3 vertreten ist (vgl. § 41c Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 AVSG-neu).  

─ Um zu verhindern, dass Sitz 4 dann unbesetzt ist, 
wenn kein kommunaler Leistungserbringer vom 
Schiedsverfahren betroffen ist oder der Mitglieds-
verband der Gruppe der freigemeinnützigen oder 
privat-gewerblichen Leistungserbringer, dem der 
betroffene Leistungserbringer angehört, bereits 
einen der Sitze 1 bis 3 besetzt, wird vorgesehen, 
dass dieser Sitz dann einem Mitgliedsverband der 
Gruppe der freigemeinnützigen Leistungserbringer 
zufällt, der noch nicht auf den Sitzen 2 oder 3 ver-
treten ist (vgl. § 41c Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AVSG-
neu).  

Die bisherige Regelung im Bereich der Schiedsstelle 
in der Sozialhilfe (vgl. § 101 Abs. 3 Satz 2 AVSG), 
dass der vom Schiedsverfahren betroffene Leistungs-
erbringer nach Möglichkeit durch den Landesverband, 
dem er angehört, in der Schiedsstelle vertreten ist, 
wird somit auch für den Bereich des SGB IX im We-
sentlichen unverändert beibehalten (vgl. § 41c Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 Buchst. a und Satz 2 Nr. 1).  

Zu Abs. 2 

Eine namentliche Benennung der die Gruppe der frei-
gemeinnützigen Leistungserbringer in der Schieds-
stelle auf den Sitzen 2 und 3 sowie dem ggf. vierten 
Sitz vertretenden Mitglieder durch Landesgesetz un-
terbleibt. Die Gruppe der freigemeinnützigen Leis-
tungserbringer kann zukünftig in eigener Zuständigkeit 
bestimmen, welche von ihr vorgeschlagenen Mitglie-
der nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b und damit auch 
welche Mitgliedsverbände den zweiten und dritten 
sowie den ggf. vierten Sitz besetzen werden. Damit 
kann innerhalb der Gruppe der freigemeinnützigen 
Leistungserbringer flexibler zum Beispiel auf personel-
le Änderungen in den Mitgliedsverbänden oder auf 
strukturelle Veränderungen in der bestehenden Ein-
richtungs- bzw. Angebotslandschaft reagiert werden. 

Für den Fall, dass die Mitgliedsverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege Bayern und der Lebenshilfe Landes-
verband Bayern keine Einigung darüber erzielen kön-
nen, welche Mitglieder und damit auch welche Mit-
gliedsverbände der Gruppe der freigemeinnützigen 
Leistungserbringer die Sitze zwei und drei sowie den 
ggf. vierten Sitz besetzen, entscheidet die Regierung 
von Niederbayern. Diese Entscheidung erfolgt auf der 
Grundlage der Zahl der durch die Mitgliedsverbände 
jeweils betreuten Personen: Diejenigen Mitglieder, die 
den Mitgliedsverbänden entstammen, die die größte 
Zahl an nach dem SGB IX leistungsbeziehenden Per-
sonen betreuen, übernehmen die Vertretung der frei-
gemeinnützigen Leistungserbringer. Dieser Konfliktlö-
sungsmechanismus stellt sicher, dass die größtmögli-
che Zahl an leistungsbeziehenden Personen interes-
senmäßig in der Schiedsstelle vertreten wird.  

Dieser Konfliktlösungsmechanismus gelangt auch bei 
der Gruppe der privat-gewerblichen Leistungserbrin-
ger entsprechend zur Anwendung, wenn diese keine 
Einigung darüber erzielen können, welcher Mitglieds-
verband den ersten Sitz fest besetzt. 

Um eine Kontinuität in der Besetzung der Schiedsstel-
le und damit auch die Funktionsfähigkeit der Schieds-
stelle sicherzustellen, soll die Zuordnung der jeweili-
gen Mitglieder zu den Sitzen für die gesamte Amtspe-
riode der Schiedsstelle erfolgen. Die Zuordnung der 
Mitglieder zu den jeweiligen Sitzen muss mit dem 
Vorschlag der die Gruppe der freigemeinnützigen und 
privat-gewerblichen Leistungserbringer vertretenden 
Mitgliedern nach § 41a Satz 2 i. V. m. § 36 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 AVSG-neu bis spätestens zwei Monate 
vor Beginn der neuen Amtsperiode gegenüber der 
Geschäftsstelle mitgeteilt werden. Eine Änderung der 
benannten Mitgliedsverbände während der Amtsperi-
ode ist nur aus wichtigem Grund zulässig.  

Zum neuen § 41d 

Zu Abs. 1 

Die beteiligten Organisationen werden künftig nicht 
mehr, anders als bisher bei der Schiedsstelle in der 
Sozialhilfe (§ 102 Abs. 7 AVSG), abschließend aufge-
listet, sondern durch den Verweis auf die Verbände 
der in § 41b Abs. 1 genannten Gruppen näher erläu-
tert. Neu aufgenommen in den Kreis der beteiligten 
Organisationen wird die LAG SELBSTHILFE Bayern 
e. V., die damit ebenfalls Einflussmöglichkeiten auf 
die Person des vorsitzenden Mitglieds und seines 
Stellvertreters erhält. Als Dachverband vertritt die LAG 
SELBSTHILFE Bayern e. V. die Interessen der Men-
schen mit Behinderungen bei den Schiedsverfahren 
(vgl. § 41e AVSG-neu), so dass sie auch als Verband 
der Menschen mit Behinderungen bei den beteiligten 
Organisationen mitaufzunehmen ist.  

Ebenfalls aufgenommen in den Kreis der beteiligten 
Organisationen sind durch den Verweis auf § 41b 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c weiterhin die zur Gruppe der 
kommunalen Leistungserbringer gehörenden Verbän-
de. Dies ist konsequent, da auch sie ein Mitglied und 
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dessen Stellvertreter für die Schiedsstelle bestellen 
und daher auch als beteiligte Organisationen ihre 
Interessen wahrnehmen können müssen. Auf Seiten 
der Kostenträger werden künftig hingegen auf kom-
munaler Seite allein die Träger der Eingliederungshilfe 
über den Bayerischen Bezirketag als beteiligte Orga-
nisation herangezogen.  

Nicht deckungsgleich mit dem Kreis der beteiligten 
Organisationen ist bei der Schiedsstelle in der Ein-
gliederungshilfe der Kreis der Verbände, die die „nor-
malen“ Mitglieder für die Schiedsstelle vorschlagen 
dürfen. Der Kreis dieser Verbände ist in § 41b Abs. 1 
Nr. 2 (Gruppen der Leistungserbringer, Gruppe der 
Träger der Eingliederungshilfe) abschließend ge-
nannt. Die LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. zählt da-
her nicht zu den Verbänden, die ein weiteres Mitglied 
der Schiedsstelle vorschlagen dürfen. Dies ist bun-
desrechtlich durch § 133 Abs. 2 und 3 SGB IX-neu so 
vorgegeben. 

Zu Abs. 2 

Mit Abs. 2 wird der bisherige § 103 AVSG auf den 
Bereich des SGB IX übertragen. Damit gilt auch für 
die dortige Schiedsstelle eine Amtsperiode von drei 
Jahren. 

Zu Abs. 3 

Die Abweichungen basieren darauf, dass im Gleich-
lauf zur Schiedsstelle in der Sozialhilfe die bisherigen 
Regelungen zur Entschädigung in § 111 Abs. 1 und 3 
AVSG auch im Bereich der Eingliederungshilfe inhalt-
lich möglichst unverändert zur Anwendung gelangen 
sollen. 

Zu Abs. 4 

Die Abweichungen dienen dazu im Gleichlauf zur 
Schiedsstelle in der Sozialhilfe die bisherigen Rege-
lungen zu den Kosten und der Kostentragung in § 112 
und § 111 Abs. 3 AVSG weitestgehend unverändert 
aufrechtzuerhalten.  

In den Fällen des Vergleichs, der Antragsrücknahme 
oder der Erledigung des Antrags in sonstiger Weise, 
ist jedoch künftig – ebenso wie bei der Schiedsstelle 
in der Jugendhilfe – über die Kosten nach billigem 
Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen 
Sach- und Streitstands zu entscheiden. Die Mindest-
gebühr beträgt jedoch auch in diesen Fällen grund-
sätzlich 400 Euro (vgl. § 40f Abs. 1 Satz 2 AVSG-
neu). Wenn bis zur Antragsrücknahme das Ruhen des 
Verfahrens angeordnet war, ermäßigt sich diese Min-
destgebühr auf 200 Euro.  

Die Festlegung der Kosten nach billigem Ermessen 
ermöglicht in den Fällen des Vergleichs, der Antrags-
rücknahme oder der sonstigen Erledigung des An-
trags eine flexiblere und eventuell sachgerechtere 
Lösung als die bisher in § 112 Satz 3 AVSG (Quoten-
bildung nach Obsiegen und Unterliegen im Ver-
gleichsfall) und § 112 Satz 4 AVSG (komplexe Ge-
bührenberechnung bei Antragsrücknahme oder Erle-

digung auf sonstige Weise) vorgesehenen Regelun-
gen.  

Zum neuen § 41e  

§ 133 Abs. 5 Nr. 10 SGB IX-neu ermächtigt die Lan-
desregierungen, durch Rechtsverordnung das Nähere 
zur Beteiligung der Interessenvertretungen der Men-
schen mit Behinderungen an den Schiedsverfahren zu 
bestimmen. Zwar ist eine mit Stimmberechtigung ver-
bundene Vollmitgliedschaft der Interessenvertretun-
gen der Menschen mit Behinderungen an der Schieds-
stelle bundesrechtlich nicht vorgesehen, jedoch ob-
liegt die Entscheidung über die Beteiligung und deren 
Ausgestaltung dem Landesgesetzgeber.  

Die Staatsregierung beabsichtigt, die Rolle der Inte-
ressenvertretungen der Menschen mit Behinderungen 
im Vergleich zum Status quo zu stärken; getreu dem 
Motto „Nicht ohne uns über uns“ sollen Betroffenen-
vertreter zukünftig auch bei den Vertragsverhandlun-
gen über die sie betreffenden Hilfeleistungen stärker 
eingebunden werden. Daher wird für den Bereich des 
SGB IX eine verpflichtende Beteiligung der Interes-
senvertretungen der Menschen mit Behinderungen an 
den Verfahren der Schiedsstelle normiert. 

Zu Abs. 1  

Die Interessen der Menschen mit Behinderungen 
werden in den Verhandlungen der Schiedsstelle grund-
sätzlich durch eine Vertretungsperson auf Seiten der 
Betroffenenverbände wahrgenommen. Die regelmä-
ßige Beteiligung einer größeren Zahl an Betroffenen-
vertretern würde die Funktionsfähigkeit der Schieds-
stelle beeinträchtigen und hätte den Nachteil, dass 
möglicherweise verbandliche Einzelinteressen gegen-
über den allgemeinen Betroffeneninteressen überwie-
gen würden.  

Wie in den Beteiligungsgesprächen im Vorfeld der 
Erarbeitung dieses Gesetzes zwischen den Betroffe-
nenverbänden vereinbart, werden die Interessen der 
Menschen mit Behinderungen in den Schiedsverfah-
ren von der LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. vertre-
ten.  

Diese Vertretungsaufgaben erfordern ein hohes zeitli-
ches Engagement, fundierte Fachkenntnisse und eine 
gute Vernetzung innerhalb der Betroffenenszene. 
Sowohl die Staatsregierung als auch die im Rahmen 
des Beteiligungsprozesses beteiligten Vertreter der 
Betroffenen, der Leistungserbringer und auch der 
Kostenträger sind der Auffassung, dass diese Aufga-
ben bestmöglich aus den Reihen der LAG SELBST-
HILFE Bayern e. V. als Dachorganisation von knapp 
110 Selbsthilfeverbänden behinderter und chronisch 
kranker Menschen und ihren Angehörigen in Bayern 
wahrgenommen werden kann.  

Mit der Benennung der LAG SELBSTHILFE Bayern 
e. V. als Interessenvertretung der Menschen mit Be-
hinderungen in den Verhandlungen der Schiedsstelle 
gibt es für die Leistungserbringer, die Kostenträger 
und die Staatsregierung künftig einen klaren An-
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sprechpartner auf Seiten der Betroffenenorganisatio-
nen, die Teilnehmerzahl an den Verhandlungen der 
Schiedsstelle bleibt überschaubar und die Schieds-
stelle wird gezielt durch eine fachkundige Stimme der 
Betroffenenseite ergänzt.  

Die LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. hat die Aufgabe, 
die Interessen aller ihr angehörenden Betroffenen-
gruppen und Mitgliedsverbände wahrzunehmen und 
im Nachgang zu den Schiedsverfahren die anderen 
Organisationen im Rahmen der Regelungen zur Ver-
schwiegenheit (vgl. § 41e Abs. 5 AVSG-neu) über die 
wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse zu unter-
richten.  

Zu Abs. 2 

Um die Beteiligung der Interessenvertretung der Men-
schen mit Behinderungen auch im Fall der Verhinde-
rung des Hauptvertreters sicherzustellen, werden von 
Seiten der LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. bis zu 
drei weitere Interessenvertreter benannt und der Ge-
schäftsstelle der Schiedsstelle gemeldet. Alle Vertre-
tungspersonen müssen zuvor mehrheitlich von den 
Mitgliedsverbänden der LAG SELBSTHILFE Bayern 
e. V. bestätigt worden sein und somit ein klares Man-
dat zur Vertretung der Mitgliedsverbände in den Ver-
handlungen der Schiedsstelle besitzen. 

Um den Verwaltungsaufwand für die LAG SELBST-
HILFE Bayern e. V. möglichst gering zu halten, be-
stellt sie die Interessenvertreter auf unbestimmte Zeit. 
Dadurch muss sie nicht – wie die anderen Verbände, 
die die Mitglieder der Schiedsstelle alle drei Jahre neu 
benennen müssen – vor Beginn jeder Amtsperiode 
die Geschäftsstelle der Schiedsstelle über die (wie-
der)bestellten Interessenvertreter unterrichten. Ein 
Wechsel der Interessenvertreter ist durch den Verweis 
auf die Regelungen in § 38 Abs. 2 bis 4 AVSG-neu 
aber jederzeit möglich.  

Zu Abs. 3 

Das Beteiligungsrecht der Interessenvertretung der 
Menschen mit Behinderungen erstreckt sich über das 
gesamte Schiedsverfahren.  

An den Verhandlungen der Schiedsstelle nimmt 
grundsätzlich nur der Hauptvertreter teil. Da bereits 
der Hauptvertreter die Aufgabe hat, für die gesamten 
Mitgliedsverbände zu sprechen, wird – auch im Inte-
resse der Funktionsfähigkeit der Schiedsstelle – re-
gelmäßig eine Teilnahme eines zweiten Interessen-
vertreters nicht erforderlich sein. Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz kann gegeben sein, wenn bei-
spielsweise die Komplexität des Sachverhalts eine 
Aufteilung der Vertretungslast auf mehrere Personen 
oder die erfolgreiche Interessenwahrnehmung ein im 
Einzelfall besonderes Spezialwissen (z. B. bei den 
Verhandlungen über die Vergütungsvereinbarungen in 
Werkstätten für behinderte Menschen über die Kosten 
des Werkstattrates) erfordern.  

Die Ladung zu einer Sitzung der Schiedsstelle hat an 
den Hauptvertreter zu erfolgen (vgl. Sätze 1, 3 und 4). 

Die Beschlussfähigkeit der Schiedsstelle in der Ein-
gliederungshilfe setzt voraus, dass neben den Mitglie-
dern der Schiedsstelle auch der Hauptvertreter der 
Menschen mit Behinderungen ordnungsgemäß gela-
den wurde (Satz 2).  

Durch diese Regelungen soll die Bedeutung der Rolle 
der Interessenvertreter klar zum Ausdruck kommen 
und der Grundsatz des „Nicht ohne uns über uns“ 
Verwirklichung finden: Ohne die ordnungsgemäße 
Information der Interessenvertreter über Sitzungster-
min und Sitzungsinhalte kann die Schiedsstelle künftig 
keine wirksamen Entscheidungen mehr treffen.  

Im Übrigen haben alle Interessenvertreter der Men-
schen mit Behinderungen ein Einsichtsrecht in die bei 
der Geschäftsstelle der Schiedsstelle für das anste-
hende Schiedsverfahren eingereichten Unterlagen 
(Satz 6).  

Zu Abs. 4 

Den Interessenvertretern kommt im Schiedsverfahren 
eine beratende Funktion zu; sie haben das Recht, die 
Anliegen und Interessen der Menschen mit Behinde-
rungen vorzutragen und eine fachliche Einschätzung 
zu den vorgetragenen Streitfällen abzugeben. 

Allerdings besitzen nur die Mitglieder der Schiedsstel-
le ein Stimmrecht. Die Interessenvertreter der Men-
schen mit Behinderungen, so ist dies bundesgesetz-
lich vorgesehen, sind zwar an den Verhandlungen der 
Schiedsstelle zu beteiligen, den Status eines Mitglieds 
der Schiedsstelle haben sie jedoch nicht (vgl. § 133 
Abs. 2 und Abs. 5 Nr. 10 SGB IX-neu).  

Einer entsprechenden Anwendung der § 41a Satz 2 
i. V. m. § 39 Abs. 4 AVSG-neu auf die Interessenver-
treter der Menschen mit Behinderungen bedarf es 
daher nicht.  

Satz 2 sieht außerdem vor, dass die über die mündli-
che Verhandlung zu erstellende Niederschrift neben 
dem Namen der am Schiedsverfahren teilnehmenden 
Interessenvertreter die wesentlichen Inhalte der Aus-
sagen der Interessenvertreter der Menschen mit Be-
hinderungen enthalten muss. Dadurch sollen die Ar-
gumente der Interessenvertreter auch noch nach den 
Sitzungen nachvollzogen werden können.  

Zu Abs. 5 

Da bei den Verfahren der Schiedsstelle sowohl Ver-
tragsinhalte (Fragen der Finanzierung und zu Leis-
tungsinhalten) als auch vertrauliche betriebswirt-
schaftliche Details über einzelne Leistungsangebote 
der Behindertenhilfe offengelegt und diskutiert wer-
den, ist über die Verhandlungen grundsätzlich absolu-
te Vertraulichkeit zu wahren. Für die Mitglieder der 
Schiedsstelle ist die Pflicht zur Verschwiegenheit in 
§ 41a Satz 2 i. V. m. § 39 Abs. 3 AVSG-neu normiert. 
Für die Interessenvertreter der Menschen mit Behin-
derungen bedarf es hingegen einer speziellen Rege-
lung, die einen angemessenen Ausgleich schafft zwi-
schen dem Geheimhaltungsinteresse der Parteien 
und den an dem Schiedsverfahren beteiligten anderen 
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Organisationen auf der einen Seite und dem Informa-
tionsinteresse der Betroffenenverbände auf der ande-
ren Seite. Die bundes- und landesrechtlich vorange-
triebene Beteiligung der Menschen mit Behinderun-
gen im Rahmen des Schiedsverfahrens und die lan-
desrechtlich aus Gründen der Funktionalität normierte 
Vertretung allein durch die LAG SELBSTHILFE Bay-
ern e. V. machen eine dosierte Informationsweiterga-
be an die unter dem Dachverband der LAG SELBST-
HILFE Bayern e. V. vereinten Mitgliedsverbände un-
entbehrlich. In welchem Umfang auch die Interessen-
vertreter der Menschen mit Behinderungen daher der 
Verschwiegenheit unterliegen und Informationen an 
die Mitgliedsverbände weitergegeben werden dürfen, 
ist in der Geschäftsordnung der Schiedsstelle zu be-
stimmen. In Betracht kommen beispielsweise eine 
Festlegung der von der Vertraulichkeit ausgenomme-
nen Informationen (nur bestimmte Dinge dürfen wei-
terkommuniziert werden (z. B. Inhalt der Niederschrift, 
Entscheidung etc.)), eine weitergehende Beschrän-
kung des informationsberechtigten Personenkreises 
(z. B. nur Information der vom Schiedsverfahren be-
troffenen Mitgliedsverbände der LAG SELBSTHILFE 
Bayern e. V.) oder eine Vorgabe bezüglich der vor 
Weitergabe erforderlichen Anonymisierung der Daten 
des Schiedsverfahrens. 

Der Erlass einer Geschäftsordnung durch die beteilig-
ten Organisationen (§ 41a Satz 2 i. V. m. § 35 Abs. 3 
Satz 1 AVSG-neu) ist daher zwingend. Um eine zu 
weite Einschränkung der Informationsweitergabe an 
die Mitgliedsverbände der LAG SELBSTHILFE Bay-
ern e. V. zu verhindern, kann auf die Zustimmung der 
LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. zur Geschäftsord-
nung nicht verzichtet werden. Sollten die beteiligten 
Organisationen nicht zu einer einvernehmlichen Lö-
sung kommen, soll sich auf Bitte einer der beteiligten 
Organisationen die Regierung von Niederbayern 
schlichtend einschalten. 

Zu Nr. 9 (§ 63) 

Es wird künftig die Abkürzung „KG“ für Kostengesetz, 
die in § 40f Abs. 1 AVSG-neu eingeführt wird, ver-
wendet. 

Zu Nr. 10 (§ 98) 

Die Abkürzung des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB XII) wird eingeführt. 

Zu Nr. 11 (Teil 9) 

Abschnitt 2 (Instrument zur Bedarfsermittlung) 

Der Gesamtplanung kommt im Kontext der personen-
zentrierten Ausrichtung der Leistungen durch das 
Bundesteilhabegesetz eine Schlüsselfunktion zu. Mit 
dem Gesamtplanverfahren werden die Bedarfe des 
leistungsberechtigten Personenkreises (§ 53 SGB XII 
(bis 2020), § 99 SGB IX-neu (ab 2020)) an Leistungen 
der Eingliederungshilfe ermittelt. Es bildet einen Be-
standteil des Teilhabeplanverfahrens (trägerübergrei-
fendes Verfahren zur Ermittlung des gesamten Reha-
bilitationsbedarfs des Menschen mit Behinderungen). 

Durchgeführt wird das Gesamtplanverfahren von den 
für die Leistungen der Eingliederungshilfe zuständigen 
Trägern. 

Das Bundesteilhabegesetz sieht ab dem 01.01.2018 
für das Gesamtplanverfahren detaillierte Regelungen 
in den §§ 141 ff. SGB XII-neu (§§ 117 ff. SGB IX-neu 
ab dem Jahr 2020) vor. Dabei ist zwischen dem Ver-
fahren an sich und dem Instrument zur Bedarfsermitt-
lung zu unterscheiden. Das Instrument zur Bedarfs-
ermittlung ist dabei in § 142 SGB XII-neu (§ 118 SGB 
IX-neu ab dem Jahr 2020) geregelt. Dort ist abstrakt 
in Abs. 1 vorgeschrieben, dass die Ermittlung des 
individuellen Bedarfs des Einzelnen durch ein Instru-
ment erfolgen muss, das sich an der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF) orientiert. Das Instrument hat daher 
die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden 
Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in den 
folgenden Lebensbereichen vorzusehen: 

─ Lernen und Wissensanwendung, 

─ allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 

─ Kommunikation, 

─ Mobilität, 

─ Selbstversorgung, 

─ häusliches Leben, 

─ interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 

─ bedeutende Lebensbereiche und 

─ gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 
Leben. 

Weitergehende Vorgaben zum Instrument zur Be-
darfsermittlung enthält § 13 SGB IX-neu, der für alle 
Rehabilitationsträger – und damit auch für die für Leis-
tungen der Eingliederungshilfe zuständigen Träger – 
Bestimmungen über die Instrumente zur Ermittlung 
der Rehabilitationsbedarfe verbindlich festlegt (vgl. § 7 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX-neu). Instrumente zur Bedarfs-
ermittlung müssen demnach systematische Arbeits-
prozesse und standardisierte Arbeitsmittel sein, die 
eine individuelle und funktionsbezogene Bedarfser-
mittlung gewährleisten und die Dokumentation und 
Nachprüfbarkeit der Bedarfsermittlung sicherstellen. 
Die Instrumente müssen insbesondere erfassen: 

─ ob eine Behinderung vorliegt oder einzutreten 
droht, 

─ welche Auswirkungen die Behinderung auf die 
Teilhabe der Leistungsberechtigten hat, 

─ welche Ziele mit Leistungen der Teilhabe erreicht 
werden sollen und 

─ welche Leistungen im Rahmen einer Prognose 
zur Erreichung der Ziele voraussichtlich erfolg-
reich sind. 

Durch Rechtsverordnung haben die Länder nach 
§ 142 Abs. 2 SGB XII-neu (§ 118 Abs. 2 SGB IX-neu 
ab dem Jahr 2020) die Möglichkeit, Konkretes bezüg-
lich des Instruments zur Bedarfsermittlung im Bereich 
der Eingliederungshilfe zu bestimmen.  
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Um der Schlüsselfunktion der Bedarfsermittlung auch 
auf Landesebene gerecht zu werden, werden in den 
§§ 99 und 99a AVSG-neu nähere Vorgaben zur Ent-
wicklung und auch bezüglich des zukünftigen Instru-
ments zur Bedarfsermittlung selbst normiert. Ziel der 
Vorgaben ist es, ein transparentes und einheitliches 
Verfahren zur Bedarfsermittlung sicherzustellen und 
den dynamischen Prozess der Entwicklung des In-
struments zur Bedarfsermittlung voranzutreiben.  

Bei den §§ 99 und 99a AVSG-neu handelt es sich um 
Übergangsregelungen für die Zeit von Januar 2018 
bis Dezember 2019. Im Januar 2020 wird im Gleich-
lauf mit dem Bundesrecht, bei dem der Inhalt der 
§§ 141 ff. SGB XII in die §§ 117 ff. SGB IX-neu trans-
feriert wird, der Inhalt der §§ 99 und 99a AVSG-neu 
mit dem Bayerischen Teilhabegesetz II in Teil 7 der 
AVSG überführt. Hintergrund dafür ist die Herauslö-
sung der Eingliederungshilfe aus dem Sozialhilferecht 
und deren Integration in das SGB IX-neu. 

Zum neuen § 99  

Die bisherige Regelung des § 99 AVSG zur Zustän-
digkeit des Zentrums Bayern Familie und Soziales für 
die Erstattungsverfahren des Bundes für Leistungen 
nach dem Vierten Kapitel SGB XII und über den Bar-
betrag kann künftig entfallen. In Art. 81 Abs. 4 und 5 
AGSG-neu und Art. 87 Abs. 4 AGSG-neu wird das 
Zentrum Bayern Familie und Soziales direkt als zu-
ständige Stelle bestimmt. 

Zu Abs. 1 

In § 99 AVSG-neu wird daher künftig für die Arbeits-
gruppe, die sich in Bayern bereits in den letzten Jah-
ren mit der Erarbeitung und Weiterentwicklung des 
Instruments zur Bedarfsermittlung befasst hat, eine 
gesetzliche Grundlage geschaffen. Damit soll die Kon-
tinuität der Erarbeitung und Weiterentwicklung des 
Instruments zur Bedarfsermittlung auf Landesebene 
gewährleistet und auf das Expertenwissen der Mit-
glieder dieser Arbeitsgruppe zurückgegriffen werden.  

Bei der Besetzung orientiert sich Abs. 1 Satz 2 im 
Wesentlichen an der bereits bestehenden Arbeits-
gruppe.  

Zur Sicherstellung, dass alle maßgeblichen Interessen 
bei der Entwicklung des Instruments zur Bedarfser-
mittlung hinreichend berücksichtigt werden, setzt sich 
die Arbeitsgruppe weiterhin aus Vertretern der für die 
Leistungen der Eingliederungshilfe zuständigen Trä-
ger, der Leistungserbringer und der Menschen mit 
Behinderungen zusammen.  

Im Vergleich zur bestehenden Arbeitsgruppe werden 
statt drei Vertretern aus dem Bereich der Betroffenen- 
und der Angehörigenverbände der Menschen mit 
Behinderungen künftig fünf Vertreter beteiligt. Damit 
haben die Vertreter der Menschen mit Behinderungen 
(fünf Vertreter aus dem Bereich der Betroffenen- und 
der Angehörigenverbände der Menschen mit Behinde-
rungen und ein Vertreter der Geschäftsstelle der Be-
hindertenbeauftragten) eine Sperrminorität (25 Pro-

zent), die es ihnen künftig ermöglichen kann, wesent-
liche Entscheidungen der Arbeitsgruppe zu blockie-
ren. Die Einflussnahme der Vertreter der Menschen 
mit Behinderungen in der Arbeitsgruppe wird dadurch 
erhöht und ihre Mitwirkungsrechte werden effektiv 
ausgestaltet. Von den fünf Mitgliedern der Arbeits-
gruppe aus dem Bereich der Betroffenen- bzw. der 
Angehörigenverbände ist in jedem Fall eines ein Mit-
glied des Dachverbands – der LAG SELBSTHILFE 
Bayern e. V. Daneben haben aber auch andere Be-
troffenen- bzw. Angehörigenverbänden (z. B. Vereini-
gung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen 
mit Behinderung in Bayern e. V.) die Möglichkeit, sich 
in der Arbeitsgruppe zu engagieren. Welche Verbän-
de neben der LAG SELBSTHILF Bayern e. V. am 
besten als „Sprachrohr“ der Menschen mit Behinde-
rungen in der Arbeitsgruppe teilnehmen und die An-
liegen der Menschen mit Behinderungen repräsentie-
ren können, bleibt den Verbänden selbst überlassen. 
Sie sind die besten Experten in eigener Sache. 

Da das zu entwickelnde Instrument zur Bedarfsermitt-
lung künftig auch auf Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen anwendbar sein soll (vgl. § 99a Abs. 1 
Satz 3 Nr. 1 AVSG-neu), wird die bestehende Ar-
beitsgruppe zudem um zwei Vertreter der Regierun-
gen in Bayern erweitert. Diese Erweiterung ist erfor-
derlich, da sich die Ergebnisse der Bedarfsermittlung 
auf die konzeptionellen Ziele sowie die personelle und 
strukturelle Ausstattung der Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche (z. B. Heilpädagogische Tagesstät-
ten) auswirken. Für diese Einrichtungen sind die Re-
gierungen in Bayern als zuständige Behörde nach 
§ 45 SGB VIII Fachberatungs-, Aufsichts- und Ge-
nehmigungsbehörde. 

Die einzelnen Mitglieder und deren Stellvertreter wer-
den durch den Bayerischen Bezirketag, die für die 
Leistungen der Eingliederungshilfe zuständigen Trä-
ger (Bezirke), die Verbände der Leistungserbringer, 
die Regierungen in Bayern, die Geschäftsstelle der 
Behindertenbeauftragten in Bayern sowie die Verbän-
de der Menschen mit Behinderungen entsandt. Die 
Mitglieder und Stellvertreter werden grundsätzlich 
unbefristet entsandt, um die kontinuierliche Arbeit der 
Arbeitsgruppe sicherzustellen. Ein entsandtes Mitglied 
oder ein entsandter Stellvertreter scheiden jedoch aus 
der Arbeitsgruppe aus, wenn es oder er die Organisa-
tion, die es oder ihn entsandt hat, verlässt oder die 
Organisation es oder ihn aus der Arbeitsgruppe abbe-
ruft. Im Fall des Ausscheidens eines Mitglieds oder 
Stellvertreters hat die betroffene Organisation unver-
züglich ein neues Mitglied oder einen neuen Stellver-
treter zu entsenden.  

Die Mitglieder oder deren Stellvertreter sind in der 
Arbeitsgruppe ehrenamtlich tätig und die Kosten, die 
ihnen durch die Teilnahme an der Arbeitsgruppe ent-
stehen, tragen sie entweder selbst oder werden von 
der sie entsendenden Organisation getragen. Damit 
wird die bestehende Praxis aufgegriffen. Mehrkosten 
entstehen durch diese Regelung den Mitgliedern oder 
Stellvertretern nicht.  
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Die Vorbereitung und Leitung der Arbeitsgruppe über-
nimmt das vorsitzende Mitglied, das vom Bayerischen 
Bezirketag nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 entsandt wird. 
Auch dies spiegelt die Praxis der bestehenden Ar-
beitsgruppe wider.  

Zu Abs. 2 

Die Entwicklung des Instruments zur Bedarfsermitt-
lung ist äußerst komplex und kann unter Umständen 
die Hinzuziehung weiterer Experten erfordern. Abs. 2 
Satz 1 ermöglicht daher für Einzelthemen die Bildung 
von Unterarbeitsgruppen, an denen Mitglieder von 
Organisationen beteiligt werden können, die der ei-
gentlichen Arbeitsgruppe nach Abs. 1 nicht angehö-
ren.  

Angestrebt wird, dass das Instrument zur Bedarfser-
mittlung die bestmöglichen Ergebnisse für jede Ziel-
gruppe und jede Leistungsart liefert. Fehlt es den 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe nach Abs. 1 in speziel-
len Bereichen dafür an Expertenwissen, sind diese 
verpflichtet, eine Unterarbeitsgruppe einzurichten und 
Experten mit diesem besonderen Wissen zu beteili-
gen (Abs. 2 Satz 2). Davon erfasst ist beispielsweise 
die Errichtung einer Unterarbeitsgruppe unter Hinzu-
ziehung eines Mitglieds der Organisation Vereinigung 
für interdisziplinäre Frühförderung (VIFF e. V.) im Fall 
der Entwicklung des Instruments zur Bedarfsermitt-
lung von Kindern vor dem Schuleintritt. Bei der Ent-
wicklung des Instruments zur Bedarfsermittlung bei 
Kindern in dieser Altersgruppe bedarf es wegen der 
dort typischen Entwicklungsdynamik einer besonde-
ren Expertise. 

Zu Abs. 3 

Die Arbeitsgruppe gibt sich eine Geschäftsordnung, in 
der notwendige Verfahrensfragen – insbesondere die 
Beschlussfassung – geregelt werden. 

Zum neuen § 99a  

Zu Abs. 1 

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe ist gemäß Abs. 1 
Satz 1 die Erarbeitung und Weiterentwicklung (u. a. 
Evaluation) des Instruments zur Bedarfsermittlung. 
Darüber hinaus ist die Arbeitsgruppe aber auch für die 
Begleitung der Anwendung des entwickelten Instru-
ments zur Bedarfsermittlung in der Praxis zuständig. 
Die Arbeitsgruppe soll insbesondere in der ersten 
Phase der Anwendung entsprechende Maßnahmen 
(z. B. Modellprojekte, Durchführung von Schulungen, 
Benennung von Ansprechpartnern für auftretende 
Probleme etc.) ergreifen, um für eine ordnungsgemä-
ße Nutzung des Instruments zur Bedarfsermittlung in 
der Praxis zu sorgen. Bei den Maßnahmen steht der 
Arbeitsgruppe ein weiter Gestaltungsspielraum zu.  

Insbesondere von den Menschen mit Behinderungen 
wurde im Rahmen des Beteiligungsprozesses kriti-
siert, dass die in Bayern für die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe zuständigen Träger die Bedarfsermitt-
lung aktuell nicht einheitlich vornehmen würden und 
es so je nach Wohnort zu zum Teil gravierenden Un-

terschieden komme. Abs. 1 Satz 2 sieht daher vor, 
dass die Arbeitsgruppe Orientierungshilfen erstellt, die 
eine einheitliche Anwendung des Instruments zur 
Bedarfsermittlung gewährleisten sollen. In Kombinati-
on mit der in Abs. 1 Satz 1 statuierten Anwendungs-
begleitung soll dies zukünftig eine möglichst einheitli-
che Nutzung des Instruments zur Bedarfsermittlung 
sicherstellen. 

Abs. 1 Satz 3 normiert die abstrakten Mindestkriterien, 
an denen sich die Arbeitsgruppe bei der Erarbeitung 
und Entwicklung des Instruments zur Bedarfsermitt-
lung bis zum Jahr 2020 zu orientieren hat. Im Jahr 
2020 werden die maßgeblichen Normen für den Sys-
temwandel in der Eingliederungshilfe in Kraft treten, 
weshalb spätestens dann ein systemgerechtes In-
strument zur Bedarfsermittlung entwickelt sein muss.  

Mit Abs. 1 Satz 3 wird das Instrument zur Bedarfser-
mittlung landesrechtlich nicht konkret festgelegt, son-
dern letztlich lediglich der Rahmen für die von der 
Arbeitsgruppe zukünftig zu entwickelnden Instrumente 
abgesteckt. Die konkrete Ausgestaltung des Instru-
ments zur Bedarfsermittlung liegt somit in den Händen 
der Mitglieder der Arbeitsgruppe (vor allem der Vertre-
ter der für die Leistungen der Eingliederungshilfe zu-
ständigen Träger, der Leistungserbringer und der 
Menschen mit Behinderungen), denen bezüglich der 
Umsetzung der Mindestkriterien ein weiter Gestal-
tungsspielraum zukommt. Dadurch wird ein angemes-
sener Ausgleich zwischen dem bestehenden Interes-
se an einer flexiblen Entwicklung und Anpassung des 
Instruments im Laufe der Umsetzung der Reform der 
Eingliederungshilfe und dem Interesse an einer ge-
setzlichen Steuerung und Legitimation des Instru-
ments hergestellt. 

Klarzustellen ist, dass mit den nachfolgenden Vorga-
ben nicht beabsichtigt ist, die Gestaltungsfreiheit der 
für die Leistungen der Eingliederungshilfe zuständigen 
Träger und der Leistungserbringer bezüglich der den 
vertraglichen Vereinbarungen zugrundeliegenden Ver-
fahren zur Vergütung und Abrechnung einzuschrän-
ken (vgl. § 125 SGB IX-neu, § 76 Abs. 3 SGB XII-
neu). Hier sieht § 125 Abs. 3 SGB IX-neu vor, dass 
die Vergütung (Leistungspauschalen) nach Gruppen 
von Leistungsberechtigten mit vergleichbarem Bedarf 
oder Stundensätzen zu kalkulieren ist. Eine Abwei-
chung davon (andere geeignete Verfahren zur Vergü-
tung und Abrechnung der Fachleistung) können allein 
die Vertragsparteien unter Beteiligung der Menschen 
mit Behinderungen vornehmen. 

Zu den Nummern im Einzelnen: 

─ Nr. 1 sieht vor, dass das Instrument nicht nur die 
Bedarfe und Ressourcen von Erwachsenen, son-
dern auch die Bedarfe und Ressourcen von Kin-
dern und Jugendlichen erfassen muss. Das Ge-
samtplanverfahren findet für Menschen mit Behin-
derungen jeden Alters Anwendung. Aktuell sind 
die Instrumente zur Bedarfsermittlung in Bayern 
jedoch nur auf die Bedarfsermittlung von Erwach-
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senen ausgerichtet. Um auch die Bedarfe und 
Ressourcen der Kinder und Jugendlichen adäquat 
erfassen zu können, muss ein passendes Instru-
ment entwickelt werden.  

─ Nr. 2 betont die personenzentrierte Ausrichtung 
des Instruments zur Bedarfsermittlung. Entschei-
dend sind die Bedarfe und Ressourcen des Ein-
zelnen, weshalb bei der Bedarfsermittlung eine 
Orientierung an den Angeboten von Leistungser-
bringern oder an bestimmten Wohnformen aus-
scheidet.  

─ Mit Nr. 3 wird die in § 142 Abs. 1 Satz 2 SGB XII-
neu (§ 118 Abs. 1 Satz 2 SGB IX-neu ab 2020) im 
Bundesteilhabegesetz vorgeschriebene Orientie-
rung des Instruments zur Bedarfsermittlung an der 
Internationalen Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF) im Lan-
desrecht aufgegriffen. Die Orientierung beinhaltet, 
dass das Instrument zukünftig die folgenden un-
terschiedlichen Facetten der ICF berücksichtigt:  

─ Beeinträchtigung von Körperstrukturen und 
Körperfunktionen, 

─ Umweltfaktoren, 

─ personenbezogene Faktoren, 

─ nicht nur vorübergehende Beeinträchtigung der 
Aktivität und Teilhabe in den in § 142 Abs. 1 
Satz 3 SGB XII-neu (§ 118 Abs. 1 Satz 3 SGB 
IX-neu ab 2020) vorgegebenen neun Lebens-
bereichen. 

─ Bei Nr. 4 handelt es sich um eine Konkretisierung 
der allgemein gefassten Nr. 3. Das Instrument zur 
Bedarfsermittlung muss abbilden, inwiefern die 
Menschen mit Behinderungen durch Selbsthilfe 
oder das soziale Umfeld, d. h. Nachbarn, Fami-
lienangehörige etc., bereits zur Beseitigung oder 
zumindest Abmilderung der Beeinträchtigung bei-
tragen können. Damit soll ICF-konform (§ 142 
Abs. 1 SGB XII-neu, § 118 Abs. 1 SGB IX-neu ab 
2020) und lebensweltbezogen sowie sozialraum-
orientiert (§ 141 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. f und g 
SGB XII-neu, § 117 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. f und g 
SGB IX-neu ab 2020) die Leistung bzw. Leis-
tungsfähigkeit des Menschen mit Behinderungen 
in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen der 
Unterstützung (Umweltfaktoren) und seinem eige-
nen Willen (personenbezogene Faktoren) ermittelt 
werden. Individuelle Fähigkeiten und Entwick-
lungspotenziale sowie Umweltressourcen sollen 
so stärker an Gewicht gewinnen. Zusätzlich legt 
Nr. 4 aber auch fest, dass das Instrument abbil-
den muss, welche Art der Leistung erforderlich ist 
(z. B. bloße Information, Anleitung, begleitende 
Unterstützung, regelmäßige Hilfe etc.), um die 
Beeinträchtigung zu beseitigen oder zumindest 
abzumildern. Damit soll transparent für alle Betei-
ligten bereits im Rahmen der Bedarfsermittlung 
zumindest in abstrakter Weise eine möglichst 
aussagekräftige Grundlage für die spätere Fest-

stellung der konkreten Leistungen geschaffen 
werden.  

─ Nr. 5 regelt, dass das Instrument zur Bedarfser-
mittlung eine Gewichtung der Beeinträchtigung 
der Aktivität und Teilhabe ermöglichen muss. Dies 
ist insbesondere mit Blick auf die in Art. 25a Bun-
desteilhabegesetz bereits abstrakt definierten 
neuen Zugangskriterien (Beeinträchtigung in einer 
größeren/kleineren Anzahl der Lebensbereiche) 
ab dem Jahr 2023 für den Bezug von Leistungen 
der Eingliederungshilfe sachdienlich.  

─ Mit Nr. 6 wird festgelegt, dass das Instrument die 
Einschätzung des groben Umfangs der Bedarfe 
zur Beseitigung oder Abmilderung der Beeinträch-
tigung vorsehen muss. Damit soll wiederum 
transparent für alle Beteiligten eine – wenn auch 
nur abstrakte und grobe – Aussage darüber ge-
troffen werden, in welcher Bandbreite sich die 
später konkret festzustellenden Leistungen aller 
Voraussicht nach bewegen werden. Orientiert 
werden kann sich diesbezüglich beispielsweise an 
der bereits im Rahmen der aktuellen Bedarfser-
mittlung in Bayern anzugebenden Schätzung ei-
nes Betreuungsschlüssels, der Stundenzahl pro 
Woche oder der Fachleistungsstunden pro Wo-
che.  

─ Nr. 7 schreibt eine Orientierung des auf Landes-
ebene zu entwickelnden Instruments zur Bedarfs-
ermittlung in der Eingliederungshilfe an den In-
strumenten zur Ermittlung der Rehabilitationsbe-
darfe (§ 13 SGB IX-neu) sowie den bezüglich die-
ser Instrumente von den anderen Rehabilitations-
trägern vereinbarten gemeinsamen Empfehlungen 
(§ 26 SGB IX-neu) vor. Hintergrund dieser Rege-
lung ist, dass das Bundesteilhabegesetz in § 13 
SGB IX-neu zukünftig auch allgemeine Bestim-
mungen für die Instrumente zur Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfs normiert, die wegen § 7 
Abs. 2 SGB IX-neu für alle Rehabilitationsträger – 
und damit auch die Träger der Eingliederungshilfe 
– gelten. Diese allgemeinen Bestimmungen für al-
le Rehabilitationsträger werden durch die Rege-
lung in § 142 SGB XII-neu (§ 118 SGB IX-neu ab 
2020) und die in diesem Gesetz enthaltenen lan-
desrechtlichen Vorgaben bezüglich des Instru-
ments zur Bedarfsermittlung in der Eingliede-
rungshilfe spezifisch ergänzt. Die Rehabilitations-
träger – mit Ausnahme der Träger der Eingliede-
rungshilfe und der öffentlichen Jugendhilfe – ver-
einbaren nach § 26 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX-neu ver-
bindlich gemeinsame Empfehlungen zu den 
Grundsätzen der Instrumente zur Ermittlung der 
Rehabilitationsbedarfe (§ 13 SGB IX-neu). Mit 
Nr. 7 wird daher zum einen klargestellt, dass das 
„bayerische Instrument zur Bedarfsermittlung“ die 
Vorgaben des § 13 SGB IX-neu zu beachten hat. 
Zum anderen soll durch die Orientierung – soweit 
möglich – ein Gleichlauf mit den Instrumenten zur 
Ermittlung der Rehabilitationsbedarfe (§ 13 
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SGB IX-neu) und den dazu ergangenen gemein-
samen Empfehlungen (§ 26 SGB IX-neu) der an-
deren Rehabilitationsträger hergestellt werden. Es 
ist wichtig, dass gemeinsam gewonnene bundes-
weite Erkenntnisse auch auf Landesebene be-
rücksichtigt und unnötige „Doppelbedarfsermitt-
lungen“ vermieden werden. 

Zu Abs. 2 

Durch die Vorgaben in Abs. 1 Satz 3 verbleibt der 
Arbeitsgruppe ein Gestaltungsspielraum. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, vor allem für die anderen be-
troffenen Verbände und die Staatsregierung, die nicht 
in der Arbeitsgruppe vertreten sind, die Erarbeitung 
und Entwicklung des Instruments zur Bedarfsermitt-
lung transparent zu machen. Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 sieht 
daher zum einen vor, dass die Arbeitsgruppe dem 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration und dem Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege sowie dem Landesbehindertenrat in den 
Jahren 2018 und 2019 jährlich über ihre Arbeit berich-
tet. Die Berichtspflicht gegenüber dem Staatsministe-
rium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
und dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
soll dabei neben Informationszwecken auch dem Aus-
tausch mit der Staatsregierung dienen und so die 
Umsetzung der landesrechtlichen Vorgaben bis zum 
Jahr 2020 vorantreiben. Daneben statuiert Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 eine Pflicht zur Berichterstattung gegen-
über dem Landesbehindertenrat, dessen Mitglieder-
kreis über den der Arbeitsgruppe hinausgeht. Die im 
Landesbehindertenrat vertretenen Verbände sollen so 
automatisch über den Fortschritt der Arbeitsgruppe 
auf dem Laufenden gehalten werden und ihre Mei-
nung einbringen können.  

Ergänzt wird Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 durch Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2, der vorsieht, dass die wesentlichen Informatio-
nen, die die Entwicklung des Instruments zur Be-
darfsermittlung betreffen, der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen sind (z. B. Veröffentlichung im Internet). 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich alle Ver-
bände und Betroffenen, die sich für das Thema inte-
ressieren, und weder in der Arbeitsgruppe noch im 
Landesbehindertenrat vertreten sind, über den aktuel-
len Stand informieren können. Bezüglich des Inhalts, 
der Häufigkeit und der Art und Weise der Veröffentli-
chung steht der Arbeitsgruppe ein Handlungsspiel-
raum zu. Bei der Umsetzung der Verpflichtung hat sie 
sich allerdings am Sinn und Zweck der Regelung zu 
orientieren. 

Anders als bisher soll es sich bei der zukünftigen Be-
darfsermittlung für die Betroffenen selbst nicht mehr 
um ein „Buch mit sieben Siegeln“ handeln. Deshalb 
enthält Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 die Vorgabe, dass die Ar-
beitsgruppe der Öffentlichkeit das Instrument zur Be-
darfsermittlung, das letztlich in der Praxis zur Anwen-
dung gelangt, einfach auffindbar zugänglich macht 
(z. B. Veröffentlichung auf Homepage des Bayeri-
schen Bezirketag). Um zu gewährleisten, dass vor 
allem die Betroffenen selbst, die im Mittelpunkt der 

Bedarfsermittlung stehen, das Instrument zur Be-
darfsermittlung verstehen, bedarf es einfach verständ-
licher Erläuterungen (soweit möglich in leichter Spra-
che). Diese sind zusammen mit dem Instrument zur 
Bedarfsermittlung zu veröffentlichen.  

Zu Abschnitt 3 (Schiedsstelle in der Sozialhilfe) 

Unter Beibehaltung der bisherigen Regelungssyste-
matik würde es infolge der Einführung einer weiteren 
Schiedsstelle für den Bereich der Eingliederungshilfe 
durch das Bundesteilhabegesetz im Landesrecht zu-
künftig für die Schiedsstellen in der Jugendhilfe (Teil 6 
Abschnitt 4), in der Eingliederungshilfe (Teil 7 Ab-
schnitt 2 neu), der Sozialen Pflegeversicherung (Teil 8 
Abschnitt 2) sowie der Sozialhilfe (Teil 9 Abschnitt 3) 
jeweils vier sehr ähnliche Regelungen beispielsweise 
zur Amtsführung geben. Um zu vermeiden, dass sich 
ähnliche Regelungen mehrfach in der AVSG wieder-
holen, werden in einem ersten Schritt durch das Baye-
rische Teilhabegesetz I zumindest die Vorschriften zu 
den Schiedsstellen in der Jugendhilfe, Eingliede-
rungshilfe und Sozialhilfe regelungstechnisch künftig 
vereinheitlicht und zusammengeführt. Die Regelungen 
der Schiedsstelle bezüglich der Umsetzung des 
Rechts der Sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) 
bleiben vorerst unverändert und werden erst im kom-
menden Jahr in einem separaten Normgebungsver-
fahren in diese Systematik eingepasst.  

Zum neuen § 100 

Zukünftig orientiert sich das Schiedsverfahren in der 
Sozialhilfe an den „Musterregelungen“ in den §§ 35 ff. 
AVSG-neu (Schiedsstelle in der Jugendhilfe). In § 100 
Satz 2 AVSG-neu wird grundsätzlich auf dieses „Mus-
terverfahren“ verwiesen.  

Die Vorschriften für die Schiedsstellen für den Bereich 
des SGB IX (Eingliederungshilfe) und des SGB XII 
(Sozialhilfe) laufen sowohl von Systematik, Formulie-
rung und Inhalt im Wesentlichen gleich. Aus diesem 
Grund wird neben dem „Musterverfahren“ in der Ju-
gendhilfe bei der Schiedsstelle in der Sozialhilfe auch 
auf die §§ 41b bis 41d AVSG-neu verwiesen, die die 
Besonderheiten für die Schiedsstelle in der Eingliede-
rungshilfe regeln. 

Somit werden nur noch die jeweiligen Abweichungen 
und Ergänzungen für die Schiedsstelle in der Sozial-
hilfe im Vergleich zu den Schiedsstellen in der Ju-
gendhilfe und in der Eingliederungshilfe gesondert 
geregelt.  

Mit Blick auf die bisherigen Regelungen in den §§ 100 
ff. AVSG und im Vergleich zu den neuen Schiedsstel-
lenregelungen in der AVSG ergeben sich insbesonde-
re folgende wesentliche Änderungen: 

Besetzung der Schiedsstelle (§ 100 Satz 2 i. V. m. 
§ 41c, § 100 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a AVSG-neu) 

Auf Seiten der Kostenträger entsendet der Bayerische 
Bezirketag vier Mitglieder aus der Gruppe der überört-
lichen Sozialhilfeträger (Bezirke). 
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Wie bereits für den Bereich des SGB IX wird auch für 
den Bereich des SGB XII die Sitzverteilung auf Seiten 
der Gruppe der Einrichtungsträger künftig gesetzlich 
eindeutiger geregelt. Eine klare Reihenfolge bei der 
Besetzung der Sitze wird vorgegeben.  

Ein Vertreter der Gruppe der privat-gewerblichen Ein-
richtungsträger besetzt künftig Sitz 1 als festen Sitz in 
der Schiedsstelle. Durch den festen Sitz wird die zu-
nehmende Bedeutung auch der privat-gewerblichen 
Anbieter im Bereich der Sozialhilfe gesetzlich abgebil-
det.  

Von der Gruppe der freigemeinnützigen Einrichtungs-
träger werden die Sitze 2 und 3 besetzt.  

Sitz 4 wird wie folgt besetzt: 

─ Ist ein Einrichtungsträger vom Schiedsverfahren 
betroffen, der der Gruppe der kommunalen Ein-
richtungsträger angehört, wird Sitz 4 von der 
Gruppe der kommunalen Einrichtungsträger be-
setzt. 

─ Ist stattdessen ein Einrichtungsträger vom 
Schiedsverfahren betroffen, der einem Mitglieds-
verband der Gruppe der freigemeinnützigen oder 
privat-gewerblichen Einrichtungsträger angehört, 
ist Sitz 4 mit einem diesem Mitgliedsverband ent-
stammenden Mitglied zu besetzen, sofern der 
Mitgliedsverband nicht bereits durch ein Mitglied 
auf den Sitzen 1 bis 3 vertreten ist.  

─ Um zu verhindern, dass Sitz 4 dann unbesetzt ist, 
wenn kein kommunaler Einrichtungsträger vom 
Schiedsverfahren betroffen ist oder der Mitglieds-
verband der Gruppe der freigemeinnützigen oder 
privat-gewerblichen Einrichtungsträger, dem der 
betroffene Einrichtungsträger angehört, bereits ei-
nen der Sitze 1 bis 3 besetzt, wird vorgesehen, 
dass dieser Sitz dann einem Mitgliedsverband der 
Gruppe der freigemeinnützigen Einrichtungsträger 
zufällt, der noch nicht auf den Sitzen 2 oder 3 ver-
treten ist.  

Die bisherige Regelung im Bereich der Schiedsstelle 
in der Sozialhilfe (vgl. § 101 Abs. 3 Satz 2 AVSG), 
dass der vom Schiedsverfahren betroffene Einrich-
tungsträger nach Möglichkeit durch den Landesver-
band, dem er angehört, in der Schiedsstelle vertreten 
ist, gilt somit im Wesentlichen unverändert weiterhin.  

Eine namentliche Benennung der die Gruppe der 
freigemeinnützigen Einrichtungsträger in der Schieds-
stelle auf den Sitzen 2 und 3 sowie dem ggf. vierten 
Sitz vertretenden Mitgliedern durch Landesgesetz un-
terbleibt. Die Gruppe der freigemeinnützigen Einrich-
tungsträger kann zukünftig in eigener Zuständigkeit 
bestimmen, welche von ihr vorgeschlagenen Mitglie-
der und damit auch welche Mitgliedsverbände den 
zweiten und dritten sowie den ggf. vierten Sitz beset-
zen. Damit kann innerhalb der Gruppe der freige-
meinnützigen Einrichtungsträger flexibler zum Beispiel 
auf personelle Änderungen in den Mitgliedsverbänden 
oder auf strukturelle Veränderungen in der bestehen-

den Einrichtungs- bzw. Angebotslandschaft reagiert 
werden. Für den Fall, dass die Mitgliedsverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege Bayern und der Lebenshilfe 
Landesverband Bayern keine Einigung darüber erzie-
len können, welche Mitglieder und damit auch welche 
Mitgliedsverbände der Gruppe der freigemeinnützigen 
Einrichtungsträger die Sitze zwei und drei sowie den 
ggf. vierten Sitz besetzen, entscheidet die Regierung 
von Niederbayern. Diese Entscheidung erfolgt auf der 
Grundlage der Zahl der durch die Mitgliedsverbände 
jeweils betreuten Personen: Diejenigen Mitglieder, die 
den Mitgliedsverbänden entstammen, die die größte 
Zahl an nach dem SGB XII leistungsbeziehenden 
Personen betreuen, übernehmen die Vertretung der 
freigemeinnützigen Einrichtungsträger. Dieser Kon-
fliktlösungsmechanismus stellt sicher, dass die größt-
mögliche Zahl an leistungsbeziehenden Personen in-
teressenmäßig in der Schiedsstelle vertreten wird.  

Dieser Konfliktlösungsmechanismus gelangt auch bei 
der Gruppe der privat-gewerblichen Einrichtungsträ-
ger zur Anwendung, wenn diese keine Einigung dar-
über erzielen können, welcher Mitgliedsverband den 
ersten Sitz besetzt. 

Um eine Kontinuität in der Besetzung der Schiedsstel-
le und damit auch die Funktionsfähigkeit der Schieds-
stelle sicherzustellen, soll die Zuordnung der jeweili-
gen Mitglieder zu den Sitzen für die gesamte Amtspe-
riode der Schiedsstelle erfolgen. Die Zuordnung der 
Mitglieder zu den jeweiligen Sitzen muss mit dem 
Vorschlag der die Gruppe der freigemeinnützigen und 
privat-gewerblichen Einrichtungsträger vertretenden 
Mitglieder bis spätestens zwei Monate vor Beginn der 
neuen Amtsperiode gegenüber der Geschäftsstelle 
mitgeteilt werden. Eine Änderung der benannten Mit-
gliedsverbände während der Amtsperiode ist nur aus 
wichtigem Grund zulässig.  

Beteiligte Organisationen (§§ 100 Satz 2, 41d Abs. 1 
i. V. m. § 100 Satz 2 Nr.1 AVSG-neu) 

Abweichend vom Bereich des SGB IX (§ 41d Abs. 1 
AVSG-neu) wird in den Kreis der beteiligten Organisa-
tionen für den Bereich des SGB XII nicht die LAG 
SELBSTHILFE Bayern e. V. aufgenommen. Zum ei-
nen ist dies bundesrechtlich nicht vorgegeben, zum 
anderen sind zukünftig von den vor der Schiedsstelle 
für den Bereich des SGB XII zu verhandelnden Ver-
tragsangelegenheiten die Belange der Menschen mit 
Behinderungen nicht mehr betroffen. Durch die Her-
auslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII 
und die Verlagerung in das SGB IX werden ab 
01.01.2020 alle behinderungsspezifischen Leistungen 
nur noch vor der Schiedsstelle für den Bereich des 
SGB IX verhandelt.  

Da die Gruppe der kommunalen Leistungserbringer in 
Angelegenheiten der kommunalen Einrichtungsträger 
ein Mitglied der Schiedsstelle stellt, sind deren Mit-
gliedsverbände – ebenso wie bei § 41d Abs. 1 AVSG-
neu – weiterhin in den Kreis der beteiligten Organisa-
tionen aufzunehmen. Auf Seiten der Kostenträger und 
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Träger der Sozialhilfe wird hingegen von kommunaler 
Seite künftig allein der Bayerische Bezirketag (Gruppe 
der überörtlichen Sozialhilfeträger) als beteiligte Or-
ganisation herangezogen. Eine zusätzliche Beteili-
gung des Bayerischen Städtetags und des Bayeri-
schen Landkreistags an den Schiedsverfahren in der 
Sozialhilfe ist infolge der Bündelung der Zuständigkei-
ten für die Leistungen der Eingliederungshilfe, der 
Hilfe zur Pflege und weitestgehend der gleichzeitig zu 
gewährenden existenzsichernden sowie anderen 
Leistungen nach dem SGB XII bei den Bezirken ent-
behrlich. Eine Beteiligung der anderen kommunalen 
Spitzenverbände an den Schiedsverfahren als Kos-
tenträger mit dem damit verbundenen Verwaltungs-
aufwand steht auf Grund der durch die Bündelung bei 
den Bezirken nur noch marginalen Anknüpfungspunk-
te für sie in keinem Verhältnis. 

Abberufung des Vorsitzenden und seines Stellver-
treters (§ 100 Satz 2 i. V. m. § 38 AVSG-neu) 

Im Gegensatz zur bisherigen Regelung in § 104 
Abs. 1 Satz 1 AVSG richten die beteiligten Organisa-
tionen zur Abberufung des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters einen gemeinsamen Antrag an die Re-
gierung von Niederbayern. Bisher genügte es, wenn 
die beteiligten Organisationen das vorsitzende Mit-
glied oder dessen Stellvertreter einfach abberufen 
haben. Aus Transparenzgründen und um der Bedeu-
tung der Rolle des vorsitzenden Mitglieds in der 
Schiedsstelle Rechnung zu tragen, wird die bisher nur 
in der Schiedsstelle in der Jugendhilfe geregelte ge-
meinsame Antragstellung bei der Regierung von Nie-
derbayern auf den Bereich der Sozialhilfe übertragen.  

Geschäftsordnung (§ 100 Satz 2 i. V. m. § 35 Abs. 3 
Satz 1 AVSG-neu) 

Im Gegensatz zur bisherigen Regelung in § 106 Satz 2 
AVSG setzt die Geschäftsordnung nicht mehr die 
Zustimmung des Staatsministeriums für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration voraus, sondern viel-
mehr die Zustimmung der beteiligten Organisationen. 
Dadurch können die beteiligten Organisationen  
– ebenso wie bei den Schiedsstellen in der Jugendhil-
fe und Eingliederungshilfe – autonom über die Ge-
schäftsordnung entscheiden. Dies ist interessenge-
recht, da die beteiligten Organisationen letztlich dieje-
nigen sind, die von den Vorschriften der Geschäfts-
ordnung betroffen sind. 

Vorbereitung und Verhandlung (§ 100 Satz 2 
i. V. m. §§ 40b und 40c AVSG-neu) 

Im Vergleich zu den bisherigen Regelungen in §§ 108 
und 109 AVSG ändert sich im Wesentlichen Folgen-
des: 

─ Durch den Verweis auf § 40b Abs. 2 Satz 1 Halb-
satz 2 AVSG-neu kann künftig aus Gründen der 
Eilbedürftigkeit die Mindestladungsfrist von zwei 
Wochen (bisher § 108 Abs. 2 Satz 1 AVSG) ver-
kürzt werden. Dies ist in begrenzten Einzelfällen 
zielführend, in denen schnell eine Entscheidung 
der Schiedsstelle herbeigeführt werden muss. 

─ Abgesehen davon wird mit dem Verweis auf § 40c 
Abs. 1 Satz 5 AVSG-neu künftig geregelt, dass 
auch eine Mitwirkungspflicht der Parteien besteht. 
Die Mitwirkung am Verfahren ist auch im Eigenin-
teresse der Parteien und beschleunigt die Ent-
scheidungsfindung. 

─ Darüber hinaus wird mit dem Verweis auf § 40c 
Abs. 2 AVSG-neu klargestellt, dass die Be-
schlussfähigkeit auch die Anwesenheit des vorsit-
zenden Mitglieds oder seines Stellvertreters erfor-
dert. 

Entschädigung und Kosten (§ 100 Satz 2 i. V. m. 
§§ 40e, 40f und § 41d Abs. 3 und 4 AVSG-neu) 

Die bisherigen Regelungen zur Entschädigung in 
§ 111 Abs. 1 und 3 AVSG gelangen inhaltlich mög-
lichst unverändert zur Anwendung. Gleiches gilt be-
züglich der bisherigen Regelungen zu den Kosten und 
der Kostentragung in § 112 und § 111 Abs. 3 AVSG.  

In den Fällen des Vergleichs, der Antragsrücknahme 
oder der Erledigung des Antrags in sonstiger Weise, 
ist jedoch künftig – ebenso wie bei der Schiedsstelle 
in der Jugendhilfe und in der Eingliederungshilfe – 
über die Kosten nach billigem Ermessen unter Be-
rücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands 
zu entscheiden. Die Mindestgebühr beträgt jedoch 
auch in diesen Fällen grundsätzlich 400 Euro (vgl. 
§ 40f Abs. 1 Satz 2 AVSG-neu). Wenn bis zur An-
tragsrücknahme das Ruhen des Verfahrens angeord-
net war, ermäßigt sich diese Mindestgebühr auf 
200 Euro.  

Die Festlegung der Kosten nach billigem Ermessen 
ermöglicht in den Fällen des Vergleichs, der Antrags-
rücknahme oder der sonstigen Erledigung des An-
trags eine flexiblere und eventuell sachgerechtere Lö-
sung als die bisher in § 112 Satz 3 AVSG (Quotenbil-
dung nach Obsiegen und Unterliegen im Vergleichs-
fall) und § 112 Satz 4 AVSG (komplexe Gebührenbe-
rechnung bei Antragsrücknahme oder Erledigung auf 
sonstige Weise) vorgesehenen Regelungen.  

Träger der Einrichtung (§ 100 Satz 2 Nr. 2 Buchst. b 
AVSG-neu) 

Bis zum Jahr 2020 hält das Sozialhilferecht (SGB XII) 
im dortigen Vertragsrecht (§§ 75 ff. SGB XII) weiterhin 
an der Begrifflichkeit „Träger der Einrichtung“ fest. 
Aus diesem Grund wird auch im Landesrecht erst im 
Jahr 2020 diese Begrifflichkeit im Gleichlauf mit der 
Schiedsstelle in der Eingliederungshilfe (dort: „Leis-
tungserbringer“) umgestellt. 

Zum neuen § 101 

Durch die neugeschaffene Übergangsregelung wird 
sichergestellt, dass Klarheit über das für anhängige 
Schiedsverfahren anzuwendende Recht besteht. Oh-
ne diese Regelung bestünde Rechtsunsicherheit zum 
Beispiel dahingehend, wie die Schiedsstelle zu beset-
zen ist und ob ggf. eine Umbesetzung erforderlich ist.  
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Zu Nr. 12 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 40f 
AVSG-neu, in dem bereits die Abkürzung „KG“ für 
Kostengesetz eingeführt wird. 

 

Zu § 4 (Änderung des ArbGOrgG) 

Die Vorschrift dient der Rechtsvereinfachung. Die bis-
herigen Inhalte des ArbGOrgG werden ohne inhaltli-
che Änderung in die Form einer Tabelle überführt. 
Hierdurch können Gerichtsaufbau und örtliche Zu-
ständigkeiten auf einen Blick erfasst werden. In der 
zweiten Spalte der Tabelle ist das Gericht im Sinn der 
§§ 12 ff. Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt. Soweit 
in der dritten Spalte andere Standorte genannt sind, 
handelt es sich um Außenkammern. 

 

Zu § 5 (Änderung des BaySozKiPädG) 

Der bisherige Titel war zum Zwecke der Vereinfa-
chung und Reduzierung des Normtexts gekürzt: Der 
bisherige Kurztitel ist ausreichend, um das Gesetz 
eindeutig zu bezeichnen. 

 

Zu § 6 (Änderung des BayBGG) 

Mit der sprachlichen Änderung in Art. 6 Abs. 3 Satz 1 
BayBGG wird die Regelung an die Neuformulierung 
des § 6 Abs. 3 Satz 1 BGG angepasst.  

Ohne, dass sich inhaltliche Änderungen ergeben, wur-
de der Wortlaut der Art. 15 und 16 BayBGG bereinigt, 
indem aus den in Bezug genommenen Normen die 
Fundstellenangaben gestrichen wurden. Hierdurch 
wird klar, dass es sich bei den enthaltenen Verweisen 
um dynamische Verweisungen handelt. Art. 20 
BayBGG, in dem diese Klarstellung bisher enthalten 
war, kann damit ebenfalls entfallen. 

 

Zu § 7 (Änderung AGSGG) 

Die Art. 3 und 5 AGSGG wurden im Rahmen der 
Rechtsbereinigung aufgehoben, ohne dass sich hier-
durch inhaltliche Änderungen ergeben. Der Rege-
lungsgehalt der bisherigen Art. 3 und 5 AGSGG findet 
sich ebenso in Art. 15 Bayerisches Richtergesetz 
(BayRiG), im Organisationsplan des Bayerischen Lan-
dessozialgerichts und des Stellenplans im Haushalts-
gesetz. 

Art. 6 AGSGG wird aufgrund des in Bayern gepflegten 
Grundsatzes, dass stets nur Rechtsträger von Behör-
den beteiligtenfähig sind, aufgehoben. Die in Art. 6 
AGSGG erwähnte Rechtsverordnung wurde nie erlas-
sen.  

 

Zu § 8 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Entsprechend dem stufenweisen Inkrafttreten der 
Regelungen im Bundesteilhabegesetz bedarf es auch 
des stufenweisen Inkrafttretens der landesrechtlichen 

Regelungen, die das Bundesteilhabegesetz umset-
zen.  

Zu Abs. 1 

Abs. 1 Satz 1 regelt, dass die § 1 mit Ausnahme der 
Nr. 5 und §§ 3 bis 7 des Bayerischen Teilhabegeset-
zes I im Januar 2018 in Kraft treten werden.  

Im Januar 2018 treten damit insbesondere folgende 
wesentliche Änderungen in Kraft: 

─ Geänderte Ermächtigungsgrundlage zum Erlass 
von Verordnungen zur „Delegation“ von Aufgaben 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe auf die ört-
lichen Träger der Sozialhilfe (Art. 83 Abs. 3 
AGSG-neu). 

─ Kooperationspflicht der verschiedenen kommuna-
len Gebietskörperschaften in Bezug auf eine sozi-
alraumorientierte Wahrnehmung der aus dem 
SGB XII resultierenden Aufgaben (Art. 84 AGSG-
neu). 

─ Zulassung eines Einzelleistungsvergütungssys-
tems bei den interdisziplinären Frühförderstellen 
(Art. 66b Abs. 1 AGSG-neu). 

─ Erhöhung des maximalen Zahlbetrags beim 
Budget für Arbeit (Art. 66b Abs. 2 AGSG-neu). 

─ Zulassung auch anlassloser Qualitätsprüfungen 
bei den Leistungserbringern im Bereich des SGB 
IX-neu (Art. 66b Abs. 3 AGSG-neu). 

─ Benennung der LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. 
als Dachverband der Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderungen, der an der Erarbei-
tung und Beschlussfassung der Rahmenverträge 
zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und 
den Leistungserbringern mitwirkt (Art. 66c AGSG-
neu). 

─ Überarbeitete Regelungen zur Schiedsstelle in der 
AVSG-neu (u. a. Schaffung einer neuen Schieds-
stelle für den Bereich des SGB IX, Neuregelung 
der Besetzung der Schiedsstelle, Benennung der 
an den Schiedsverfahren in der Eingliederungshil-
fe teilnehmenden LAG SELBSTHILFE Bayern 
e. V. als Dachverband der Interessenvertretungen 
der Menschen mit Behinderungen). 

─ Normierung der landesrechtlichen Vorgaben zu 
dem Instrument zur Bedarfsermittlung (§§ 99, 99a 
AVSG-neu). 

§ 1 Nr. 5 und damit die Bündelung der Zuständigkei-
ten für die Leistungen der Eingliederungshilfe, der 
Hilfe zur Pflege (sowohl ambulant als auch (teil-)sta-
tionär) sowie grundsätzlich für ergänzende existenzsi-
chernde Leistungen (Ausnahme: in teilstationären Ein-
richtungen) bei den Bezirken (Art. 82 AGSG-neu) tritt 
erst im März 2018 in Kraft. Die neue Zuständigkeits-
verteilung – insbesondere die Verlagerung der ambu-
lanten Leistungen der Hilfe zur Pflege von der örtli-
chen auf die überörtliche Ebene – kann zur Sicherstel-
lung des verwaltungsmäßigen und reibungslosen Voll-
zugs nicht zeitgleich mit den geänderten „Delegations-
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möglichkeiten“ (Art. 83 Abs. 3 AGSG-neu), die erst 
eine Heranziehung der örtlichen Ebene zur Durchfüh-
rung der ambulanten Leistungen der Hilfe zur Pflege 
ermöglichen, in Kraft treten. Infolge des gestaffelten 
Inkrafttretens verbleibt den überörtlichen Trägern der 
Sozialhilfe nun bis März 2018 Zeit, gestützt auf die im 
Januar 2018 in Kraft tretende geänderte Ermächti-
gungsnorm, die für den reibungslosen Vollzug not-
wendigen Änderungen ihrer „Delegationsverordnun-
gen“ vorzunehmen. 

Zum 01.01.2019 treten nach Abs. 1 Satz 2 die Än-
derungen des § 2 (Änderung AGSG zum Jahr 2019) 
in Kraft, mit denen die bisher mögliche Heranziehung 
der örtlichen Träger zu Aufgaben der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe bis auf wenige Ausnahmen 
aufgehoben wird. 

Im Zusammenhang mit der Herauslösung der Einglie-
derungshilfe aus dem SGB XII (Sozialhilferecht) und 
der Integration in das SGB IX zum 01.01.2020 sollen 
im Laufe eines weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
(Bayerisches Teilhabegesetz II) insbesondere fol-
gende wesentliche Änderungen im Januar 2020 in 
Kraft treten: 

─ Bestimmung der Bezirke als Träger der Eingliede-
rungshilfe, 

─ Umstellung der Terminologie, um die wohnform-
unabhängige Leistungserbringung auch im Lan-
desrecht zum Ausdruck zu bringen, 

─ Zulassung auch anlassloser Qualitätsprüfungen 
bei den Leistungserbringern im Bereich des SGB 
XII-neu, 

─ Benennung der LAG SELBSTHILFE Bayern e. V. 
als Dachverband der Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderungen, der an der Erarbei-
tung und Beschlussfassung der Rahmenverträge 
zwischen den Trägern der Sozialhilfe und den 
Leistungserbringern mitwirkt, 

─ Institutionalisierung der zusätzlichen Arbeitsge-
meinschaft zur Förderung und Weiterentwicklung 
der Strukturen der Eingliederungshilfe. 

Zu Abs. 2 

Art. 32 2. Verwaltungsmodernisierungsgesetz (2. 
VerwModG) regelte den Übergang der Zuständigkeit 
der Hauptfürsorgestellen und der Integrationsämter 
der Regierungen sowie der Befugnisse des Landes-
amts für Versorgung und Familienförderung, der Äm-
ter für Versorgung und Familienförderung, des Baye-
rischen Landesjugendamts auf das Zentrum Bayern 
Familie und Soziales. Dieser Aufgabenübergang ist 
mittlerweile vollzogen. Die Zuständigkeiten des Zent-
rums Bayern Familie und Soziales sind in den jeweili-
gen Fachgesetzen geregelt (z. B. die Hauptfürsorge-
stellen in Art. 101 AGSG). Lediglich betreffend die 
Integrationsämter (künftig Inklusionsämter), für die 
bislang eine anderweitige Zuständigkeitsregelung 
fehlte, hatte Art. 32 2. VerwModG noch Bedeutung. 
Mit Inkrafttreten der durch dieses Gesetz eingeführten 
Zuständigkeitsregelung für die Inklusionsämter 
(Art. 66a AGSG-neu) kann Art. 32 2. VerwModG da-
her entfallen. 

  



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
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Abg. Gabi Schmidt
Abg. Kerstin Celina



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

für ein Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) (Drs. 17/18388) 

- Erste Lesung -

Den Gesetzentwurf begründet Frau Staatsministerin Müller.

Staatsministerin Emilia Müller (Sozialministerium): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bayern hat mit seiner Initiative für das Bun-

desteilhabegesetz eine der größten Sozialreformen der vergangenen Jahrzehnte an-

gestoßen. Das Bundesteilhabegesetz trägt die bayerische Handschrift. Wir haben die 

Verdoppelung des Arbeitsförderungsgeldes in Werkstätten erreicht, und zwar von 

26 Euro auf 52 Euro. Wir haben die Erhöhung des Vermögensschonbetrages im Sozi-

alhilferecht erreicht, und zwar von 2.600 Euro auf 5.000 Euro. Außerdem ist es ein 

personenzentriertes Gesetz, das wir genau auf den Menschen mit Behinderung abge-

stimmt haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den Verhandlungen zum Bundesteilhabegesetz 

haben wir uns für die Verbesserung der Belange von Menschen mit Behinderungen 

eingesetzt, ohne die kommunalen Finanzen aus dem Auge zu verlieren. Diesen Weg 

setzen wir jetzt mit den Bayerischen Teilhabegesetzen auf Landesebene konsequent 

fort. In einem groß angelegten Beteiligungsprozess, der von Januar bis April dieses 

Jahres dauerte, haben wir die künftigen Inhalte der Bayerischen Teilhabegesetze mit 

den Verbänden der Menschen mit Behinderungen, den Leistungserbringern und den 

kommunalen Spitzenverbänden intensivst diskutiert. Dem Leitgedanken der Politik für 

Menschen mit Behinderungen "Nicht ohne uns über uns" haben wir so Leben verlie-

hen.

Ein ganz wesentlicher Punkt in den Gesprächen war die Forderung aller Beteiligten 

nach Leistungen aus einer Hand. Das ist ein verständliches Anliegen, zumal die Ab-

grenzung von Eingliederungshilfe, Pflege und existenzsichernden Leistungen durch 
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das Bundesteilhabegesetz und die Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffes noch 

komplizierter geworden ist. Sie alle kennen aber auch den seit mehr als zehn Jahre 

andauernden erbitterten Streit der kommunalen Spitzenverbände um die Zuständig-

keiten für eben all diese Leistungen. Es ist daher ein großer Verhandlungserfolg mei-

nes Hauses, dass die Zuständigkeitsstreitigkeiten beigelegt und eine einvernehmliche 

Lösung gefunden werden konnte. Künftig werden die Leistungen der Eingliederungs-

hilfe, der Hilfe zur Pflege und die gleichzeitig gewährten existenzsichernden Leistun-

gen grundsätzlich bei den Bezirken gebündelt. Im Gegenzug werden die Bezirke mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf zu einer stärkeren interkommunalen Zusammenar-

beit verpflichtet. Dies soll den Landkreisen und den kreisfreien Städten unter anderem 

auch Erleichterungen im Bereich der Sozialraumplanung bieten. Bei den Kommunen 

bleiben beispielsweise noch existenzsichernde Leistungen per se, ebenso in den 

Landkreisen.

Ich möchte die landesrechtliche Verbesserung beim Budget für Arbeit hervorheben. 

Laut dem Willen der Staatsregierung soll das Budget für Arbeit in Bayern um 20 % 

besser ausgestattet werden, als dies vom Bund vorgesehen ist. Wir wollen Menschen 

mit Behinderungen damit eine echte Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt geben. 

Dazu brauchen wir eine für Arbeitgeber attraktivere Finanzierung. Darüber hinaus soll 

das Bayerische Teilhabegesetz die Teilhabe der Menschen mit Behinderungen und 

den Grundsatz "Nicht ohne uns über uns" stärken. Die Menschen mit Behinderungen 

sollen künftig unter anderem bei den Verhandlungen der Schiedsstelle über Inhalte 

von Leistungsangeboten der Behindertenhilfe mit am Tisch sitzen und in der Arbeits-

gruppe zur Bedarfsermittlung eine starke Stimme bekommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bayerische Teilhabegesetz I sollte bis Ende die-

ses Jahres im Landtag verabschiedet werden. Ich bitte Sie daher um Ihre Unterstüt-

zung für den ersten Gesetzentwurf der Staatsregierung zur landesrechtlichen Umset-

zung des Bundesteilhabegesetzes. Ich bitte um Unterstützung für das Bayerische 
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Teilhabegesetz I, weil ich glaube, die behinderten Menschen warten darauf, dass die-

ses Gesetz so schnell wie möglich in die Realität umgesetzt wird.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. Ich eröffne jetzt die Aussprache 

und möchte darauf hinweisen, dass nach der Geschäftsordnung eine Redezeit von 

24 Minuten vereinbart wurde. Als erste Rednerin bitte ich Frau Kollegin Deckwerth 

zum Rednerpult.

Ilona Deckwerth (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen hier im Landtag! Das Bundesteilhabegesetz ist im Dezember 2016 verabschiedet 

worden, und zwar auf Initiative von Selbsthilfegruppen und Verbänden. Sie haben hier 

etwas in Bewegung gebracht, und auch die SPD hat es auf Bundesebene stark unter-

stützt. Folgerichtig sind wir auch hier in Bayern mit unserer Fraktion gerne dabei, den 

Prozess der Umsetzung auf die Länder zu unterstützen. Vorneweg darf ich ein Kompli-

ment machen: Vieles an diesem Gesetzentwurf zum Bayerischen Teilhabegesetz I ist 

gut gelungen. Sowohl im Gesetzestext als auch bei der Entstehung wurde vieles gut 

gemacht, beispielsweise was die umfangreiche Beteiligung der Verbände und der 

Selbsthilfegruppen im ersten Halbjahr 2017 anbelangt. In diesem Rahmen wurden 

viele Anregungen und Forderungen aus diesen Reihen berücksichtigt. Zuletzt wurden 

am Wochenende zwei weitere Anregungen eingearbeitet.

Im Bundesteilhabegesetz haben wir einen Paradigmenwechsel vorgenommen. Nicht 

die Behinderung ist im Blickwinkel, sie ist nicht mehr der Maßstab für die Zuwendung, 

sondern es geht nun ausschließlich darum, was ein Mensch mit Behinderung braucht, 

um sein Leben möglichst selbstständig führen zu können und um auch an der Gesell-

schaft teilhaben zu können.In diesem Sinne haben wir einen gewaltigen Paradigmen-

wechsel, der große Anforderungen dahin gehend stellt, dieses Gesetz von Anfang an 

so gut umzusetzen, dass sich die betroffenen Menschen darauf verlassen können; 

denn sie sind darauf angewiesen, dass die Unterstützung gut funktioniert.
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(Beifall bei der SPD)

An dieser Stelle möchte ich allerdings auf einige Punkte hinweisen, die wir in dem ver-

bleibenden Prozess noch übernehmen und mit denen wir uns näher beschäftigen 

müssen. Da steht zum einen in der Präambel: keine finanziellen Mehrbelastungen für 

die Bürgerinnen und Bürger, Leistungsträger und Kostenträger, und nur eine geringe 

finanzielle Mehrbelastung des Staatshaushalts soll dabei geschehen. – Aber, liebe 

Kolleginnen und Kollegen: Inklusion ist ein Grundrecht. Inklusion muss es uns wert 

sein, dass wir das gelingend umsetzen, dass wir das gut umsetzen.

(Beifall bei der SPD – Horst Arnold (SPD): Das ist gute Pflicht!)

Darum kann Teilhabe, wenn sie gelingen soll – wir wollen für die Betroffenen Verbes-

serungen erreichen –, nicht ohne zusätzliche finanzielle Ressourcen erfolgen.

(Volkmar Halbleib (SPD): So ist es!)

Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Sonst ist es nur eine halbe Sache.

Außerdem ist in diesem Entwurf die Frage der Assistenzen noch nicht geklärt, jeden-

falls noch nicht so, dass man vernünftig damit umgehen kann. Es gibt bei der Finan-

zierung von außerschulischen Assistenzen keine Klärungen in Bezug auf erforderliche 

Qualifikationen oder die Entgeltbereiche. Das gilt im Übrigen zum großen Teil auch für 

die schulischen Assistenzen. Wir erleben schon seit Jahren, wie Inklusion in der Schu-

le zwar beabsichtigt sein mag, aber wie sie schlecht umgesetzt wird. Die mangelhafte 

Umsetzung der Inklusion in der Schule basiert auf unzureichender personeller Aus-

stattung, die Inklusion oft verhindert. Wir brauchen in der Schule, um bei dem Beispiel 

zu bleiben, mehr qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen, die die Kinder in kleinen 

Gruppen entsprechend fördern können; aber das Kultusministerium stellt keine ausrei-

chenden Ressourcen bereit und spart sich damit letztendlich das Geld. Die Eltern grei-

fen in ihrer Not auf die Möglichkeit zu, über Schulbegleitungen die Unterstützung zu 

bekommen, damit ihre Kinder in der Schule entsprechend gefördert werden. Diese 
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schulischen Assistenzen fallen aber in den Bereich des Teilhabegesetzes. Deswegen 

brauchen wir hier noch eine ausführliche Debatte. Es bleibt dabei: Diese Assistenzen 

müssen von Anfang an in Bezug auf Qualifikation und Entgelt klarer definiert werden.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme zu einem weiteren Punkt, nämlich den Bezirken als allzuständige Träger 

der Leistungen. Das ist von den Verbänden so begrüßt und gewünscht worden. Aber 

wenn das gelingen soll, dann muss diese gewaltige Aufgabe von Anfang an gut gelin-

gen. Das heißt, das ist eine Frage der personellen Ausstattung und der Umstrukturie-

rung im Bereich der Bezirke. Man hat dem Rechnung getragen, dass das eine große 

Aufgabe ist, und in den Entwurf reingeschrieben, dass die Bezirke Aufgaben noch bis 

zum 01.03.2018 an die bisherigen Träger delegieren können. Aber ich möchte auf Fol-

gendes hinweisen. Ich wurde von mehreren Seiten angesprochen und darf hier Isabell 

Zacharias zitieren, die mir gesagt hat, dass sie auf Anfragen an die Bezirke hin weder 

einen Vermerk bekommen hat, dass man diese Anfrage überhaupt bekommen hat, 

noch eine Antwort oder eine befriedigende Lösung, weil offensichtlich eine Überforde-

rungssituation da ist. Das dürfen wir uns nicht leisten. Wir müssen die Bezirke so aus-

statten, dass sie ihre Aufgabe wahrnehmen können.

(Beifall bei der SPD)

Insofern kündige ich hier zwei Änderungsanträge an. Es sind zwei weitere Punkte, und 

zwar einmal zum Artikel 66b Absatz 2. Wir möchten einen Änderungsantrag zur Erhö-

hung beim Budget für Arbeit einbringen. Es ist richtig: Wir haben hier statt 40 % 48 % 

der Referenzgröße eingetragen; aber gleichzeitig steht drin, dass die Assistenzleistun-

gen auch aus diesem Budget bezahlt werden sollen. Das führt zu einer Überforderung 

des Budgets. Unser Antrag lautet, dass die Assistenzleistungen zusätzlich finanziert 

werden müssen.

Der zweite Änderungsantrag betrifft den Artikel 41e: Hier wollen wir, dass die Schieds-

stellen durch Mitglieder von Werkstatträten und Frauenbeauftragten ergänzt werden. 
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Sie sollen nicht nur mitberaten, sondern auch mitbestimmen dürfen. Deshalb setzen 

wir uns dafür ein, dass der Prozess der Umsetzung weiterhin so konstruktiv verlaufen 

möge und auch unsere Anträge Gehör finden mögen.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende?

Ilona Deckwerth (SPD): Das ist mein letzter Satz. – Wir möchten, dass die Umset-

zung des Bundesteilhabegesetzes im Rahmen dieses Bayerischen Teilhabegesetzes I 

und dann folgend in II gut gelingt, von Anfang an zum Wohle der betroffenen Men-

schen mit Behinderung.

(Beifall bei der SPD – Volkmar Halbleib (SPD): Sehr gute Rede!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächster Redner ist der Kollege 

Unterländer.

Joachim Unterländer (CSU): Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Zunächst einmal möchte ich der Freude Ausdruck verleihen, dass wir überhaupt 

Gelegenheit haben, uns mit diesem Thema so auseinanderzusetzen, wie wir dies tun, 

weil es nämlich gelungen ist, mit Inkrafttreten im vergangenen Jahr das Bundesteilha-

begesetz zu schaffen. Das war nicht selbstverständlich, wenn man daran denkt, wel-

che Hürden und welche Hindernisse da waren, was teilweise von verschiedenen Kos-

tenträgern blockiert worden ist und was Beteiligte und Betroffene teilweise an 

Forderungen hatten, die zunächst als schwer realisierbar erschienen sind. Deswegen 

bin ich froh, dass dieses Bundesteilhabegesetz als Grundlage für das Bayerische Teil-

habegesetz ein Ausdruck dafür ist, dass anerkannt wird und der Verfassungsauftrag 

umgesetzt wird, dass Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft gleichbe-

rechtigt beteiligt werden, dass ein Nachteilsausgleich erfolgt und dass die Zielsetzun-

gen der EU-Behindertenrechtskonvention entsprechend umgesetzt werden.

Meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahrzehnten gab es in der Eingliede-

rungshilfe zweifellos Defizite, was die ganzen Verschiebebahnhöfe anbelangt. Die 
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Staatsministerin hat angesprochen, dass zwischen Eingliederungshilfe und Pflegekas-

se und zwischen Eingliederungshilfe und kommunalen Kostenträgern Probleme ent-

standen sind. Deshalb ist dieses Bundesteilhabegesetz ein Erfolg. Deshalb ist es im 

Gleichklang mit dem Bundesteilhabegesetz richtig und sinnvoll, dass in Bayern in zwei 

zeitlichen Schritten das Teilhabegesetz I zum 01.01.2018 und das Teilhabegesetz II 

zum 01.01.2020 realisiert werden sollen. Es handelt sich auch – die Frau Kollegin 

Deckwerth hat das zu Recht angesprochen – um einen beispielgebenden und bei-

spielhaften Dialogprozess, Frau Staatsministerin, den Ihr Haus mit den Verbänden, mit 

den Interesseninitiativen, mit den Selbsthilfegruppen und mit den Kostenträgern 

durchgeführt hat. Es hat in dem Diskussionsprozess niemals einen Zeitpunkt gege-

ben, zu dem irgendein Teil der Betroffenen nicht ausreichend gewürdigt und berück-

sichtigt worden ist. Deshalb denke ich, dass wir an dieser Stelle – wir kritisieren ja oft 

genug – dem Sozialministerium und Ihnen, Frau Staatsministerin, für diesen Dialog-

prozess von diesem Haus aus ein herzliches Dankeschön zurufen sollten.

(Beifall bei der CSU)

Wir haben uns im sozialpolitischen Ausschuss wiederholt sowohl mit dem Bundesteil-

habegesetz als auch mit den Zielsetzungen eines Bayerischen Teilhabegesetzes aus-

einandergesetzt, sodass wir hierauf aufbauen können. Die Bündelung der Zuständig-

keiten für die Leistungen der Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege sowohl ambulant 

als auch teilstationär sowie grundsätzlich die existenzsichernden Leistungen erfolgt 

bei den Bezirken. Ich halte das so für ausgesprochen gut. Ich denke, dass dort die 

Kompetenz vorhanden ist.

Ich glaube, da wir beim Dank sind, ist es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass die kom-

munalen Spitzenverbände, der Städtetag und der Landkreistag, sich konstruktiv in 

diese Richtung mitbewegt haben.Ich begrüße außerordentlich das Ziel der Kooperati-

onspflicht der verschiedenen kommunalen Gebietskörperschaften in Bezug auf eine 

sozialraumorientierte Wahrnehmung der resultierenden Aufgaben, die verankert wird. 

Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass zwar die Zuständigkeit nur bei einem 
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Kostenträger liegt, aber auch alle anderen, die in der Praxis, im Alltag damit zu tun 

haben, mit eingebunden sind, weil sonst die Beteiligung nicht ausreichend erfolgt.

Es ist gut, dass die interdisziplinären Frühförderstellen, auf denen in Bayern ein be-

sonderes Augenmerk liegt, die Einzelvergütungssysteme weiterführen können. Das ist 

ein ganz wichtiger Fortschritt.

Frau Kollegin Celina hat zwar noch nicht gesprochen, aber ich weiß, dass sie kritisie-

ren wird, dass der maximale Zahlbetrag beim Budget für Arbeit zu gering ausfällt. Ich 

glaube aber, dass die 48 % als monatliche Bezugsgröße realistisch errechnet worden 

sind. Diese 48 % sind deckungsgleich mit dem Lohnkostenzuschuss für Arbeitgeber, 

der maximal gewährt wird, und sie sind deckungsgleich mit der Höhe der Zahlungen 

an die Werkstätten. Ich glaube, dass hier der richtige Weg gegangen wird und dieser 

Weg allgemein, von allen Beteiligten, akzeptiert werden kann.

Die Assistenzleistung unterstütze ich nachhaltig wie Sie, Frau Kollegin Deckwerth. 

Wenn sich in der Praxis bei der Assistenzleistung ein zusätzlicher Bedarf ergibt, muss 

man sehen, wo man ansetzt. Das muss nicht zwangsläufig bei dem maximal gezahl-

ten Betrag der Fall sein.

Ich begrüße für meine Fraktion außerordentlich auch, dass die Landesarbeitsgemein-

schaft SELBSTHILFE als Dachverband der Interessenvertretungen der Menschen mit 

Behinderung an der Erarbeitung und Beschlussfassung der Rahmenverträge zwi-

schen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Leistungserbringern sowie an den 

Beratungen der Schiedsstelle im Bereich des SGB IX mitwirkt. Die Regelungen zur 

Gestaltung der Schiedsstellen sind übrigens ein großes Thema, das uns in der Ver-

gangenheit in der Praxis, im Alltag immer wieder beschäftigt hat. Die Schiedsstellenfä-

higkeit ist sehr wichtig, damit es bei Entwicklungen von Vergütungsvereinbarungen 

keine Blockaden mehr gibt, sondern dass wir hier weiterkommen. Das ist ganz not-

wendig; daran gilt es in der Praxis weiterzuarbeiten. Wir müssen uns insgesamt damit 
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befassen, wie sich der Vollzug des Gesetzes entwickelt. Diese Entwicklung müssen 

wir als Abgeordnete des Bayerischen Landtags begleiten.

Dass die Integrationsämter in Zukunft Inklusionsämter heißen werden, ist auch ein 

wichtiges Signal, wie insgesamt dieses Gesetz im Interesse der Menschen mit Behin-

derung ein großer Aufschlag ist, den wir positiv begleiten und unterstützen sollten. 

Meine Fraktion wird dies tun.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächste Rednerin ist die Kolle-

gin Schmidt.

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir sind in der Ersten Lesung zum Gesetzentwurf für ein Bayerisches Teil-

habegesetz. Sie erfolgt nach dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes, das wir 

FREIE WÄHLER sehr kritisch gesehen haben. Vielleicht war es der GroKo geschuldet, 

dass viele soziale Ansätze verloren gingen. Vielleicht ist der Gesetzentwurf dem Um-

stand geschuldet, dass viele Besonderheiten Bayerns bei der Beratung des Bundes-

teilhabegesetzes verloren gingen.

Wir begrüßen die Art und Weise, wie das Bayerische Teilhabegesetz vorbereitet 

wurde, und die dabei erfolgte Einbindung der Verbände. Wir freuen uns, dass die Leis-

tungen aus einer Hand sein sollen und dass unnötige Doppelstrukturen, die es noch 

oft gibt, abgebaut werden sollen. Wir freuen uns wie der Landesverband Bayern des 

Caritasverbandes über die Stärkung der Selbsthilfeorganisationen, über das Wahl-

recht der Menschen mit Behinderung zwischen einer Werkstatt und anderen Arbeits-

anbietern sowie über mehr Flexibilität und mehr Arbeitsintegration.

Jetzt kommen aber die Knackpunkte, Stichwort andere Leistungsanbieter. Wir wollen 

die Qualität beibehalten und stellen uns die Fragen, wie wir Qualitätsstandards setzen 

und wie wir die Bereithaltung von Werkstätten honorieren. Menschen mit Behinderung 
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müssen nämlich flexibel sein und sich am Arbeitsmarkt austesten können. Der Vorteil 

ist die künftige Kleinteiligkeit. Wir werden von den großen Einheiten wegkommen.

Aber es geht garantiert nicht – und das hat uns von Anfang an nicht gefallen –, dass 

es günstiger werden soll. Wie kann man denn auf Bundesebene eine Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung am tagtäglichen Leben fordern und erwarten, wenn man 

zugleich sagt, dass es nicht mehr als fünf Milliarden kosten darf? – Keiner von uns 

trägt ein Preisschild, auf dem steht, wie viel sein Leben kostet und wie hoch der Auf-

wand dafür ist. Aber hier bekommen Menschen mit Behinderung ein solches Preis-

schild angehängt und einen Deckel verpasst. Liebe Kollegin Deckwerth, ich hoffe, 

dass ihr von der SPD als Oppositionspartei in Berlin dafür kämpft, dass man an die-

sem Deckel schrauben kann, wie ihr das ursprünglich einmal vorhattet. Wir müssen 

erst prüfen, was das denn ausmachen würde und wo das Geld gebraucht wird. Wir 

schaffen ganz neue Strukturen und sicher auch einen Konkurrenzkampf zwischen 

Werkstätten; und wir nehmen vielleicht Anbieter vom Markt, die manchen Kampf nicht 

aushalten können. Generell stehen wir FREIE WÄHLER aber auch zu unserem be-

währten Werkstattsystem.

Es ist ein riesiges sozialpolitisches Vorhaben. Aber jetzt kommen unsere nächsten Be-

denken. Der Herr Josef Mederer sagt, in den Bezirken müssen nach diesem neuen 

Verteilvorhaben wieder die Gemeinden und die Landkreise Umlagediskussionen füh-

ren und betteln gehen. Unsere Kritik am Bundesteilhabegesetz besagte ja gerade, 

dass wir in Bayern darin die besondere Struktur der bayerischen Bezirke nicht einge-

arbeitet finden und die Bezirke, die die besten auf diesem Gebiet sind, nicht fester ein-

bezogen haben, liebe Ilona. Wenn sie jetzt wieder um Leistungen betteln müssen, die 

wir versprochen haben, und wenn die Verantwortung wieder auf Städte und Gemein-

den zurückfällt, dann haben wir beim Teilhabegesetz etwas falsch gemacht. Ich hoffe, 

dass es nicht so ausgeht wie beim Teilblindengeld, bei dem man seit Jahren um jeden 

Cent betteln muss.
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Ich möchte Ihnen noch eines mitgeben. Es ist nicht eine Entschädigung für das Leben, 

sondern Menschen mit Behinderung haben es einfach verdient, dass sie sich den 

Mehrkostenaufwand, der für die Betreuung und technische Geräte entsteht, genauso 

leisten können und dass sie genauso teilhaben können. Sie sollen nicht verarmen, 

bloß weil sie eine Behinderung haben. Es ist keine Entschädigung, sondern die Über-

nahme eines Lebensmehraufwandes, um den wir uns in dieser Gesellschaft kümmern 

müssen. Ich hoffe auf einen guten Weg.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Nächste Rednerin ist die Kolle-

gin Celina.

Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 

Herren! Joachim, ich weiß nicht, ob du Bingo spielst, aber wenn ja, dann hättest du 

jetzt wirklich gewonnen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich so leicht durch-

schaubar oder so klar in meiner Linie bin. Aber wie auch immer, das Thema werde ich 

nachher anbringen.

Ein umfangreiches Gesetzeswerk mit 48 Seiten liegt vor. Es ist kompliziert, zumindest 

für diejenigen, die sich bisher mit der Materie nicht befassen mussten. Genau deswe-

gen, weil sich das Bayerische Teilhabegesetz eben nicht auf drei Seiten zusammen-

fassen lässt, werden die Details in den Kreisen der Betroffenen und betroffenen Gre-

mien ausführlich diskutiert werden.Weil es so kompliziert ist, taugt das Gesetz auch 

nicht für eine emotionale parteipolitische Debatte. Ich bin davon überzeugt, dass es 

hier eine sehr lange, detaillierte und intensive sachliche Debatte über die einzelnen 

noch strittigen Punkte, zu denen auch dieser gehört, im Fachausschuss geben wird. 

Hoffentlich wird es auch die eine oder andere Nachbesserung geben, insbesondere 

bei den Punkten Budget für Arbeit, unabhängige Teilhabeberatung und Einbeziehung 

weiterer Akteure in die AG Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe.
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Das Bayerische Teilhabegesetz regelt die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, 

mit dem eine große sozialpolitische Reform in Angriff genommen wurde. Damit konn-

ten viele Details für die Betroffenen aber nicht zufriedenstellend gelöst werden, was 

unter anderem auch dem Zeitdruck geschuldet war, dieses Gesetz noch in der vergan-

genen Legislaturperiode zu verabschieden. Im Nachhinein war allen klar: Hätte man 

auf Bundesebene die Erarbeitung dieses Gesetzes früher in Angriff genommen und 

konsequenter verfolgt, wäre wohl ein besseres Gesetz herausgekommen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Jetzt ist es aber so, wie es ist, und der Gesetzgeber in Bayern wie in den anderen 

Bundesländern muss bei der Umsetzung die Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Die 

Staatsregierung und die Mitarbeiter im Ministerium haben uns dazu relativ zeitnah 

eine sehr umfangreiche Vorlage vorgelegt und die Interessenvertretungen umfang-

reich beteiligt. Das lief sehr gut. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den zustän-

digen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Ministeriums, zum Beispiel bei Frau Sell, 

dafür bedanken, dass das Verfahren so transparent und nachvollziehbar abgelaufen 

ist.

Wir Oppositionsabgeordnete wurden, anders als ich es aus vergangenen Gesetzge-

bungsverfahren kenne, frühzeitig über die vorliegenden Referentenentwürfe und über 

die Gespräche zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes informiert. Das sollte für 

die Zukunft Standard werden; in anderen Bundesländern klappt das schließlich auch.

Trotzdem gibt es an verschiedenen Punkten noch Nachbesserungsbedarf. Das im 

BTHG enthaltene Budget für Arbeit ist für die Inklusion behinderter Menschen in den 

regulären Arbeitsmarkt grundsätzlich ein ganz wichtiger Fortschritt; denn damit können 

die notwendigen Hilfsmittel und Assistenzleistungen für behinderte Arbeitnehmer und 

ein Minderleistungsausgleich für die Arbeitgeber finanziert werden. Allerdings beträgt 

die Höhe des vom Bund finanzierten Budgets für Arbeit maximal 1.190 Euro; das 

reicht gerade zur Refinanzierung des Mindestlohns. Die Länder haben die Möglichkeit, 
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dieses Budget für Arbeit aufzustocken. Bayern macht davon Gebrauch, stockt den Be-

trag des Bundes aber lediglich um 8 % bzw. maximal 238 Euro auf. Mit diesem Zu-

schuss von gerade einmal 8 % bleibt das Modell für einen nicht unerheblichen Teil der 

behinderten Menschen unattraktiv. Eine deutliche Erhöhung des Budgets für Arbeit 

durch den Freistaat Bayern, was übrigens auch die Behindertenbeauftragte der Baye-

rischen Staatsregierung fordert, würde diesem wichtigen Argument zur Eingliederung 

von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt Gewicht verleihen und einen 

Papiertiger zu einer erfolgreichen Maßnahme zur Eingliederung von Menschen mit Be-

hinderungen machen. Wir fordern deshalb eine deutliche Erhöhung des Budgets für 

Arbeit durch den Freistaat.

Im Ausschuss werden wir auch darüber reden müssen, wie eine wirklich unabhängige 

Teilhabeberatung aussehen könnte. Der jetzige Plan, diese Teilhabeberatung über die 

von mir hoch geschätzte offene Behindertenarbeit machen zu lassen, ist nicht befriedi-

gend; denn wenn die Beratung letztlich über die Verbände erfolgt, die gleichzeitig auch 

die wichtigsten Leistungsanbieter im Bereich der Eingliederungshilfe sind, ist die Un-

abhängigkeit der Beratung nicht quasi automatisch gegeben.

Als letzten Punkt möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass eine einzurichtende Ar-

beitsgruppe die Kontrolle über die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

ausüben soll. Frau Ministerin, da liegt es doch auf der Hand, dass die Landtagsfraktio-

nen eingebunden werden müssten. Die Umsetzung und Weiterentwicklung von Geset-

zen zu begleiten, ist doch unsere ureigene Aufgabe. Auch darüber werden wir in den 

Ausschüssen noch reden müssen und hoffentlich konstruktive Lösungen finden.

Ich freue mich schon jetzt auf spannende und sehr ausführliche Diskussionen zu die-

sem Gesetzeswerk.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Die Aussprache ist nun ge-

schlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Arbeit und Sozia-
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les, Jugend, Familie und Integration als federführendem Ausschuss zu überweisen. 

Besteht damit Einverständnis? – Das ist der Fall. Dann ist dies so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, 
Familie und Integration 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/18388 

für ein Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG 
I) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten I-
lona Deckwerth, Doris Rauscher, 
Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD 

Drs. 17/18909 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) 
(Drs. 17/18388) 
hier: Valides Instrument zur Bedarfserhebung 
entwickeln 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten I-
lona Deckwerth, Doris Rauscher, 
Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD 

Drs. 17/18910 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) 
(Drs. 17/18388) 
hier: Menschen mit Behinderungen besser an 
Schiedsverfahren beteiligen 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten I-
lona Deckwerth, Doris Rauscher, 
Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD 

Drs. 17/18911 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) 
(Drs. 17/18388) 
hier: Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt er-
möglichen 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Kathari-
na Schulze, Ludwig Hartmann, Kerstin Celina 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/18991 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) 
(Drs. 17/18388) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten 
Joachim Unterländer, Ingrid Heckner, Ju-
dith Gerlach u.a. CSU 

Drs. 17/19212 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Teilhabegesetz I  
(Drs. 17/18388) 
hier: Änderung des Bayerischen Blindengeld-
gesetzes 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Gabi Schmidt 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/19225 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Teilhabegesetz I 
(Drs. 17/18388) 
hier: Lebenshilfe Bayern in Arbeitsgruppe mit 
einbeziehen 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Gabi Schmidt 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/19226 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein 
Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) 
(Drs. 17/18388) 
hier: Budget für Arbeit modifizieren - modera-
ten Anreiz schaffen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g .  
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Berichterstatter zu 1: Joachim Unterländer 
Berichterstatterin zu 2-4: Ilona Deckwerth 
Berichterstatterin zu 5: Kerstin Celina 
Mitberichterstatterin zu 1: Ilona Deckwerth 
Mitberichterstatter zu 2-5: Joachim Unterländer 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und In-
tegration federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat 
den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf endbera-
ten. 
Zum Gesetzentwurf wurden die Änderungsan-
träge Drs. 17/18909; Drs. 17/18910, Drs. 
17/18911, Drs. 18991, Drs. 17/19212, Drs. 
17/19225 und Drs. 17/19226 eingereicht. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetz-
entwurf und die Änderungsanträge Drs. 
17/18909, Drs. 17/18910, Drs. 17/18911 und 
Drs. 17/18991 in seiner 74. Sitzung am 16. No-
vember 2017 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss e i n s t im m ig  Zustimmung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/18911 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/18909, 17/18910 und 17/18991 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Gesetzentwurf und die Ände-
rungsanträge Drs. 17/18909, Drs. 17/18910, Drs. 
17/18911, Drs. 17/18991, Drs. 17/19212, und 
Drs. 17/19225 in seiner 173. Sitzung am 28. No-
vember 2017 mitberaten.  
Den Änderungsantrag Drs. 17/19226 haben die 
Antragsteller zu r ü c k g e zo g e n .  
 
 
 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss e i n s t im m ig  Zustimmung empfohlen 
mit der Maßgabe dass folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 

1. Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt: 

„§ 8 
Änderung des  

Bayerischen Blindengeldgesetzes 

Art. 2 des Bayerischen Blindengeldgesetzes 
(BayBlindG) vom 7. April 1995 (GVBl. S. 150, 
BayRS 2170-6-A), das zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 7. November 2017 (GVBl. S. 506) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „ , mindes-
tens jedoch 176 Euro monatlich“ gestrichen. 

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„
1
Bei Berechtigten, die in einem Heim oder ei-

ner gleichartigen Einrichtung leben und bei 
denen die Kosten des Aufenthalts ganz oder 
teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher 
Leistungsträger getragen werden oder die 
Mittel einer privaten Pflegeversicherung im 
Sinne des SGB XI in Anspruch nehmen, ver-
ringert sich das Blindengeld um den aus 
diesen Mitteln übernommenen Betrag, 
höchstens jedoch um 50 %.““ 

2. Der bisherige § 8 wird § 9 und Abs. 1 Satz 2 
wird wie folgt gefasst: 

„
2
Abweichend von Satz 1 treten  

1. § 8 am 1. Februar 2018, 

2. § 1 Nr. 5 am 1. März 2018 und  

3. § 2 am 1. Januar 2019 

in Kraft.“ 

 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/19212 hat der Ausschuss einstimmig Z u -
s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in die Stellungnahme zum Gesetzentwurf sei-
ne Erledigung gefunden. 

 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/18911 und 17/18991 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/18909 und 17/18910 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/19225 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 17/18909,  
Drs. 17/18910, Drs. 17/18911, Drs. 17/18991, 
Drs. 17/19212 und Drs. 17/19225 in seiner 80. 
Sitzung am 30. November 2017 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss e i n s t im m i g  der Stellungnahme 
des Ausschusses für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen zugestimmt mit der Maßgabe, 
dass folgende Änderungen durchgeführt wer-
den: 

1. In § 3 Nr. 11 betreffend die Übergangsre-
gelung in § 101 wird nach den Wörtern 
„Verfahren, die am“ das Datum „17. Januar 
2018“ und nach den Wörtern „nach den bis 
zum“ das Datum „16. Januar 2018“ einge-
fügt. 

2. Im neuen § 9 Abs. 1 wird als Datum des 
Inkrafttretens der „17. Januar 2018“ und im 
neuen § 9 Abs. 2 als Datum des Außer-
krafttretens der „16. Januar 2018“ einge-
fügt. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/19212 hat der Ausschuss einstimmig Z u -
s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in die Stellungnahme des Ausschusses für 
Staatshaushalt und Finanzfragen seine Erle-
digung gefunden. 
 

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/18909, 17/18910, 17/18911 und 17/18991 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/19225 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/18388, 17/19342 

Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) 

§ 1 
Änderung des Gesetzes  

zur Ausführung der Sozialgesetze zum Jahr 2018 

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, 
BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes 
vom 5. Dezember 2017 (GVBl. S. 538) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. Teil 7a wird wie folgt gefasst: 

„Teil 7a  
Vorschriften für den Bereich  

des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

– Rehabilitation und Teilhabe  
von Menschen mit Behinderungen – 

 

Art. 66a 
Inklusionsamt 

Die Aufgaben des Integrationsamts nach dem 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) nimmt 
das Inklusionsamt beim Zentrum Bayern Familie 
und Soziales wahr. 

 

Art. 66b 
Abweichendes Landesrecht 

(1) Abweichend von § 46 Abs. 5 Satz 1 
SGB IX können die beteiligten Rehabilitationsträ-
ger und Verbände der Leistungserbringer bei Ent-
gelten für Komplexleistungen in interdisziplinären 
Frühförderstellen Einzelleistungsvergütungen ver-
einbaren. 

(2) Abweichend von § 61 Abs. 2 Satz 2 
SGB IX beträgt der Lohnkostenzuschuss an den 
Arbeitgeber höchstens 48 v. H. der monatlichen 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV. 

(3) Abweichend von § 128 Abs. 1 Satz 1 
SGB IX kann eine Prüfung der Qualität einschließ-
lich der Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen 
auch ohne tatsächliche Anhaltspunkte für eine 
Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflich-
ten durchgeführt werden. 

 

Art. 66c 
Interessenvertretung  

Rahmenvertragsverhandlungen 

Interessenvertretung nach § 131 SGB IX ist 
die Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von 
Menschen mit Behinderung und chronischer Er-
krankung und ihrer Angehörigen in Bayern e. V. 
(LAGH).“ 

3. Die Art. 80 und 81 werden wie folgt gefasst: 

„Art. 80 
Träger der Sozialhilfe 

(1) 
1
Überörtliche Träger der Sozialhilfe sind 

die Bezirke. 
2
Die Rechtsaufsicht obliegt den Re-

gierungen, obere Rechtsaufsichtsbehörde ist das 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Ver-
kehr. 

(2) Die Aufgaben des SGB XII werden im ei-
genen Wirkungskreis ausgeführt. 

(3) Über Widersprüche nach § 83 des Sozial-
gerichtsgesetzes entscheiden die Regierungen. 

 

Art. 81 
Vollzug des Vierten Kapitels SGB XII  
und Erstattungsverfahren Barbetrag 

(1) 
1
Für die Leistungen nach dem Vierten Ka-

pitel SGB XII ist vorbehaltlich des Art. 82 der örtli-
che Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig. 
2
Örtlich zuständig ist der Träger der Sozialhilfe, in 

dessen Bereich der gewöhnliche Aufenthaltsort 
des Leistungsberechtigten liegt. 

3
Diese Zustän-

digkeit bleibt bis zur Beendigung der Leistung 
auch dann bestehen, wenn die Leistung außer-
halb seines Bereichs erbracht wird. 

4
Im Übrigen 

gilt das Zwölfte Kapitel SGB XII entsprechend, 
soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes ge-
regelt ist.  
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(2) 
1
Abweichend von Art. 80 Abs. 2 werden 

Aufgaben nach dem Vierten Kapitel SGB XII, so-
weit es sich um die Erbringung von Geldleistun-
gen handelt, als Bundesauftragsverwaltung ausge-
führt. 

2
Obere Fachaufsichtsbehörde ist das Staats-

ministerium. 
3
§ 6 SGB XII gilt entsprechend. 

(3) Die zuständigen Träger der Sozialhilfe 

1. prüfen, dass die vom Bund zu erstattenden 
Ausgaben nach dem Vierten Kapitel SGB XII 
begründet und belegt sind und den Grundsät-
zen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
entsprechen, 

2. belegen dies rechtzeitig für das jeweilige 
Quartal dem Zentrum Bayern Familie und So-
ziales durch Nachweis der Bruttoausgaben, 
insbesondere der in § 46a Abs. 4 SGB XII ge-
nannten Ausgaben und Einnahmen, und be-
stätigen, dass die Geldleistungen rechtmäßig 
erbracht und vollständig erfasst wurden, 

3. erbringen gegenüber dem Zentrum Bayern 
Familie und Soziales im Folgejahr einen Jah-
resnachweis gemäß § 46a Abs. 5 SGB XII. 

(4) 
1
Die zuständigen Träger der Sozialhilfe 

weisen dem Zentrum Bayern Familie und Soziales 
rechtzeitig für den jeweiligen Meldezeitraum nach 
§ 136 Abs. 2 SGB XII die Zahl der gemäß § 136 
SGB XII meldefähigen Personen nach. 

2
Dabei be-

stätigen sie, dass die Angaben richtig und voll-
ständig sind.“ 

4. Art. 81a wird aufgehoben. 

5. Art. 82 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 82 
Sachliche Zuständigkeit  

der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe sind 
sachlich zuständig für  

1. die Leistungen des Sechsten Kapitels SGB XII, 

2. die Leistungen des Siebten Kapitels SGB XII, 

3. die Leistungen nach § 72 SGB XII,  

4. die übrigen Leistungen des Fünften, Achten 
und Neunten Kapitels SGB XII, sofern sie  

a) in stationären oder teilstationären Einrich-
tungen oder  

b) zugleich mit laufenden Leistungen des 
Sechsten oder des Siebten Kapitels SGB 
XII 

bezogen werden, und 

5. die Leistungen des Dritten und Vierten Kapi-
tels SGB XII, sofern  

a) sie zugleich mit laufenden oder stationä-
ren Leistungen nach den Nrn. 1 bis 4 und 

b) die laufenden Leistungen nach den Nrn. 1 
bis 4 nicht ausschließlich in teilstationären 
Einrichtungen  

bezogen werden.“ 

6. Art. 83 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „und örtli-
cher Träger, Verordnungsermächtigung“ ange-
fügt. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Der Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Satz 1 gilt für die örtlichen Träger der 

Sozialhilfe im Verhältnis zu den überörtli-
chen Trägern der Sozialhilfe entspre-
chend.“ 

c) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„
2
Die Heranziehung einer kreisangehörigen 

Gemeinde nach Satz 1 ist auf deren Antrag 
aufzuheben.“ 

d) Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) 
1
Die überörtlichen Träger der Sozial-

hilfe können durch Rechtsverordnung die örtli-
chen Träger der Sozialhilfe bei folgenden Auf-
gaben zur Durchführung und Entscheidung 
heranziehen: 

1. Leistungen des Siebten Kapitels SGB XII, 

2. Leistungen in Altenheimen und Alten-
wohnheimen einschließlich der Leistungen 
in Pflegeabteilungen von Altenheimen,  

3. Leistungen in Einrichtungen zur teilstatio-
nären Betreuung mit Ausnahme der Leis-
tungen der Eingliederungshilfe und der 
Leistungen in Tag- und Nachtkliniken, 

4. Leistungen des Fünften Kapitels SGB XII; 
ausgenommen sind Leistungen in psychi-
atrischen Fachkrankenhäusern, Fachab-
teilungen und Spezialeinrichtungen, 

5. Leistungen des Sechsten Kapitels SGB XII 
zur medizinischen Rehabilitation; ausge-
nommen sind Leistungen in Fachkranken-
häusern für Behinderte sowie der Hilfe in 
psychiatrischen Fachkrankenhäusern, 
Fachabteilungen und Spezialeinrichtun-
gen, 

6. Leistungen nach § 71 SGB XII, 

7. Leistungen, die nach Art. 82 zugleich mit 
den vorstehend genannten Leistungen be-
zogen werden; ausgenommen sind Leis-
tungen des Sechsten Kapitels SGB XII. 

2
§ 97 Abs. 4 SGB XII gilt entsprechend. 

3
Der 

herangezogene örtliche Träger der Sozialhilfe 
hat auch den Kostenbeitrag, den Aufwen-
dungsersatz, den Kostenersatz und den Kos-
tenerstattungsanspruch geltend zu machen, 
den Übergang von Ansprüchen gegen Dritte 
zu bewirken und die Beiträge einzuziehen so-
wie gegen den Träger der Sozialhilfe gerichte-
te Kostenerstattungsansprüche Dritter zu be-
friedigen. 

4
Er verfährt dabei nach den Grund-

sätzen, die für ihn selbst gelten.“ 
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e) Es wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Für die Durchführung der Aufgaben 
nach den Abs. 2 und 3 können die heranzie-
henden Träger der Sozialhilfe Richtlinien er-
lassen und, wenn das Wohl der Allgemeinheit 
oder berechtigte Ansprüche Einzelner das 
zwingend erfordern, Einzelweisungen ertei-
len.“ 

7. Die Art. 84 und 85 werden wie folgt gefasst: 

„Art. 84 
Kooperation 

(1) Die kreisangehörigen Gemeinden, die örtli-
chen und die überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
arbeiten eng und vertrauensvoll zur Erfüllung der 
Aufgaben nach dem SGB XII zusammen und un-
terstützen sich gegenseitig. 

(2) 
1
Wird bei einer kreisangehörigen Gemein-

de, in der ein Hilfesuchender sich tatsächlich auf-
hält, die Notwendigkeit der Gewährung von Sozi-
alhilfe bekannt oder ein Antrag auf Sozialhilfe ge-
stellt, so ist die Gemeinde, soweit sie nicht selbst 
nach Art. 83 Abs. 2 die Aufgaben durchführt, ver-
pflichtet, die genannten Voraussetzungen dem 
örtlichen Träger unverzüglich mitzuteilen oder ihm 
den Antrag unverzüglich zuzuleiten. 

2
Satz 1 gilt 

entsprechend zwischen dem örtlichen Träger und 
einer kreisangehörigen Gemeinde, die Aufgaben 
nach Art. 83 Abs. 2 durchführt, sowie für die Trä-
ger der Sozialhilfe untereinander. 

(3) Über ihre Zusammenarbeit schließen die 
überörtlichen Träger mit den jeweiligen örtlichen 
Trägern der Sozialhilfe Kooperationsvereinbarun-
gen ab.  

(4) Zur Zusammenarbeit der Träger der Sozi-
alhilfe mit den Kirchen, den als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts anerkannten Religions-
gemeinschaften und den Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege können Arbeitsgemeinschaften 
errichtet werden. 

 

Art. 85 
Einrichtungen und Dienste 

(1) 
1
Die Verpflichtungen nach § 17 Abs. 1 

Nr. 2 SGB I, § 124 Abs. 1 SGB IX und § 75 Abs. 2 
SGB XII obliegen  

1. für Einrichtungen der Altenhilfe den örtlichen 
Trägern der Sozialhilfe, 

2. im Übrigen dem Träger der Sozialhilfe, der für 
die Hilfe sachlich zuständig ist.  

2
Art. 48 Abs. 3 der Bezirksordnung gilt ergänzend. 

(2) Bevor Einrichtungen geschaffen werden, 
die Rahmenverträgen im Sinn von § 79 SGB XII 
unterliegen und in denen Leistungen nach dem 
SGB XII erbracht werden sollen, ist dem jeweili-
gen Bezirk rechtzeitig Gelegenheit zur gutachterli-
chen Äußerung zu geben.“  

8. Art. 86 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 
1
In den Fällen des Art. 83 Abs. 2 und 3 

hat der heranziehende Träger der Sozialhilfe 
die aufgewendeten Kosten zu ersetzen und 
auf Antrag angemessene Vorschüsse zu leis-
ten. 

2
Persönliche und sächliche Verwaltungs-

kosten werden nicht ersetzt.“ 

b) Abs. 3 wird aufgehoben. 

9. Art. 87 wird aufgehoben. 

10. Der bisherige Art. 88 wird Art. 87 und wird wie 
folgt geändert: 

a) In Abs. 3 werden nach den Wörtern „in Bay-
ern“ die Wörter „und die LAGH“ eingefügt. 

b) In Abs. 4 Satz 3 werden die Wörter „Staatsmi-
nisterium oder der von ihm durch Rechtsver-
ordnung bestimmten Stelle“ durch die Wörter 
„Zentrum Bayern Familie und Soziales“ er-
setzt. 

11. Der bisherige Art. 89 wird aufgehoben. 

12. Die bisherigen Art. 90 und 91 werden die Art. 88 
und 89. 

13. Der bisherige Art. 92 wird aufgehoben. 

14. Die bisherigen Art. 93 und 94 werden die Art. 90 
und 91. 

 

§ 2 
Änderung des Gesetzes  

zur Ausführung der Sozialgesetze zum Jahr 2019 

Art. 83 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze (AGSG), das zuletzt durch § 1 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Nrn. 1 bis 3 werden aufgehoben. 

2. Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 1. 

3. Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 2 und das Komma am 
Ende wird durch einen Schlusspunkt ersetzt. 

4. Die bisherigen Nrn. 6 und 7 werden aufgehoben. 
 

§ 3 
Änderung der Verordnung  

zur Ausführung der Sozialgesetze 

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, 982, 
BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes 
vom 5. Dezember 2017 (GVBl. S. 538) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In § 9 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „§ 148 
Abs. 1 Satz 1, § 158 Abs. 1 Satz 1 SGB V“ durch 
die Wörter „§ 148 Abs. 1 Satz 1, § 158 Abs. 1 
Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – 
SGB V“ ersetzt und werden vor der Angabe 
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„SGB XI“ die Wörter „des Elften Buches Sozialge-
setzbuch –“ eingefügt. 

3. Die §§ 35 bis 40f werden durch die folgenden 
§§ 35 bis 40a ersetzt: 

„§ 35 
Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII 

(1) 
1
Bei der Regierung von Niederbayern be-

steht eine Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII. 
2
Dort wird eine Geschäftsstelle für die Schieds-

stelle eingerichtet.  

(2) 
1
Die Rechtsaufsicht über die Schiedsstelle 

führt die Regierung von Niederbayern. 
2
Das 

Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration ist obere Rechtsaufsichtsbehörde. 

(3) 
1
Die Schiedsstelle gibt sich eine Ge-

schäftsordnung, die der Zustimmung der beteilig-
ten Organisationen bedarf. 

2
Beteiligt sind die Mit-

gliedsverbände der Gruppen nach § 36 Abs. 1. 

 

§ 36 
Bestellung der Mitglieder 

(1) Es werden bestellt: 

1. ein vorsitzendes Mitglied und 

2. weitere Mitglieder, von denen vorgeschlagen 
werden 

a) je zwei vom Bayerischen Landkreistag und 
Bayerischen Städtetag – Gruppe der örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe –, 

b) drei von der Gruppe der freigemeinnützi-
gen Einrichtungsträger; hierzu gehören die 
Mitgliedsverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege Bayern und 

c) je eines 

aa) von der Gruppe der kommunalen Ein-
richtungsträger; hierzu gehören der 
Bayerische Landkreistag und der 
Bayerische Städtetag und 

bb) vom Verband privater Kinderheime 
(VPK), Landesverband Bayern des 
VPK-Bundesverbands privater Träger 
der freien Kinder-, Jugend- und Sozi-
alhilfe e. V., als Vertreter der Gruppe 
der privat-gewerblichen Einrichtungs-
träger. 

(2) 
1
Die Geschäftsstelle bestellt 

1. das vorsitzende Mitglied und dessen Stellver-
treter auf gemeinsamen Vorschlag aller betei-
ligter Organisationen; die vorgeschlagenen 
Personen dürfen keiner beteiligten Organisati-
on angehören, 

2. die weiteren Mitglieder sowie mindestens ei-
nen Stellvertreter und bis zu zwei weitere 
Stellvertreter je Mitglied auf jeweiligen Vor-
schlag der in Abs. 1 genannten Gruppen; im 
Rahmen des Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b erfolgen 

Vorschlag und Bestellung als erstes, zweites 
und drittes Mitglied. 

2
Zu jedem Vorschlag muss der Geschäftsstelle ei-

ne schriftliche Einverständniserklärung der vorge-
schlagenen Person vorgelegt werden.

 

(3) 
1
Wenn zwei Monate vor Beginn einer 

Amtsperiode kein gemeinsamer Vorschlag nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 vorliegt, bestimmt 
die Regierung von Niederbayern das vorsitzende 
Mitglied und dessen Stellvertreter aus dem Kreis 
der vorgeschlagenen Personen durch Losent-
scheid. 

2
Wenn zum selben Zeitpunkt für ein weite-

res Mitglied oder dessen Stellvertreter kein Vor-
schlag nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 vor-
liegt, keine Personen für das Losverfahren nach 
Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 benannt 
wurden oder die Reihenfolge nach Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 Halbsatz 2 nicht bestimmt wurde, entschei-
det insoweit auf Antrag einer beteiligen Organisa-
tion die Regierung von Niederbayern.  

(4) Die Geschäftsstelle unterrichtet die betei-
ligten Organisationen über die erfolgten Bestel-
lungen und jede Änderung der Besetzung.  

 

§ 37 
Amtsperiode 

(1) Die Amtsperiode der Schiedsstelle beträgt 
vier Jahre.  

(2) 
1
Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertre-

ter vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist ein Nach-
folger für den Zeitraum bis zum Ablauf der Amts-
periode zu bestellen. 

2
§ 36 Abs. 2 bis 4 gilt ent-

sprechend. 

(3) § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 und 2 
des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) gilt für die Mit-
glieder der Schiedsstelle und deren Stellvertreter 
entsprechend. 

 

§ 38 
Abberufung und Amtsniederlegung 

(1) 
1
Auf gemeinsamen Antrag der beteiligten 

Organisationen hat die Regierung von Niederbay-
ern das vorsitzende Mitglied oder dessen Stellver-
treter abzuberufen. 

2
Beantragt nur eine der betei-

ligten Organisationen die Abberufung und kommt 
eine Einigung nicht zustande, kann die Regierung 
von Niederbayern die Abberufung aus wichtigem 
Grund vornehmen.  

(2) Die in § 36 Abs. 1 genannten Gruppen 
können die jeweils von ihnen bestellten weiteren 
Mitglieder und deren Stellvertreter jederzeit durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäfts-
stelle abberufen. 

(3) Die Mitglieder und Stellvertreter können ihr 
Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Geschäftsstelle niederlegen.  
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(4) Die Abberufung nach Abs. 2 und die Amts-
niederlegung nach Abs. 3 haben keine Auswir-
kung auf laufende Verfahren. 

§ 39 
Amtsführung 

(1) 
1
Die Mitglieder und deren Stellvertreter 

führen ihr Amt als Ehrenamt. 
2
Sie sind an Wei-

sungen nicht gebunden.   

(2) Sie sind verpflichtet, an den Sitzungen teil-
zunehmen oder bei Verhinderung ihre Stellvertre-
ter und die Geschäftsstelle zu benachrichtigen.  

(3) Die Mitglieder und deren Stellvertreter ha-
ben während und nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
über die ihnen bekannt gewordenen Angelegen-
heiten Verschwiegenheit zu bewahren. 

(4) 
1
Für den Ausschluss und die Ablehnung 

von Mitgliedern der Schiedsstelle gelten die §§ 41 
bis 45 Abs. 1 der Zivilprozessordnung mit Aus-
nahme des § 41 Nr. 7 und 8 der Zivilprozessord-
nung entsprechend. 

2
Die Eigenschaft als gesetzli-

cher Vertreter oder als Beistand einer Vertrags-
partei berechtigen bei den weiteren Mitgliedern 
und deren Stellvertretern nicht zum Ausschluss 
oder zur Ablehnung. 

 

§ 40 
Besetzung 

(1) Die Schiedsstelle ist besetzt mit den Mit-
gliedern nach § 36 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchst. a und b 
sowie dem Mitglied 

1. nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c Doppel-
buchst. aa in Angelegenheiten eines kommu-
nalen Einrichtungsträgers, 

2. nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c Doppel-
buchst. bb im Übrigen. 

(2) 
1
In Angelegenheiten eines Einrichtungsträ-

gers aus der Gruppe der freigemeinnützigen Ein-
richtungsträger ist nach Möglichkeit sicherzustel-
len, dass jedenfalls ein Sitz nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. b mit einer Person besetzt ist, die dem 
Verband entstammt, dem der Einrichtungsträger 
angehört. 

2
Hierzu werden zunächst die Stellvertre-

ter des ersten Mitglieds nach ihrer Reihenfolge, 
dann diejenigen der weiteren Mitglieder herange-
zogen. 

3
Ersetzt wird das Mitglied, dessen Stellver-

treter herangezogen wird. 

 

§ 40a 
Antrag 

1
In dem Antrag zur Einleitung des Schiedsver-

fahrens sind die Ergebnisse der vorausgegange-
nen Verhandlungen, die Gegenstände, über die 
keine Einigung erzielt werden konnte, sowie die 
Mitgliedschaft in einer beteiligten Organisation an-
zugeben. 

2
Der Antrag ist schriftlich bei der Ge-

schäftsstelle einzureichen und soll ein bestimmtes 
Begehren enthalten.“ 

4. Der bisherige § 40g wird § 40b. 

5. Der bisherige § 40h wird § 40c und wird wie folgt 
geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Schiedsstelle ist beschlussfähig, 
wenn die Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
und von der Seite der Kostenträger (§ 36 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. a) sowie von der Seite der Ein-
richtungsträger (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b 
und c) je mindestens zwei Mitglieder oder 
Stellvertreter und das vorsitzende Mitglied o-
der dessen Stellvertreter anwesend sind.“ 

b) In Abs. 5 Satz 3 wird die Angabe „(§ 40l)“ ge-
strichen. 

6. Der bisherige § 40i wird § 40d und wird wie folgt 
geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

7. Die bisherigen §§ 40k bis 40m werden durch die 
folgenden §§ 40e und 40f ersetzt: 

 

„§ 40e 
Entschädigung 

(1) 
1
Nur das vorsitzende Mitglied und dessen 

Stellvertreter erhalten eine Reisekostenvergütung 
nach den Vorschriften des Bayerischen Reisekos-
tengesetzes wie ein Ehrenbeamter. 

2
Als Entschä-

digung für den sonstigen Zeit- und Arbeitsaufwand 
wird eine Fallpauschale von 200 € gewährt. 

3
Die 

Fallpauschale ermäßigt sich bei Antragsrücknah-
me oder Erledigung auf sonstige Weise auf 50 €. 

(2) Zeugen sowie Sachverständige, die von 
der Schiedsstelle hinzugezogen worden sind, er-
halten eine Entschädigung nach dem Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetz. 

(3) Ansprüche nach den Abs. 1 und 2 sind bei 
der Geschäftsstelle geltend zu machen. 

 

§ 40f 
Kosten 

(1) 
1
Für jedes Schiedsverfahren wird zur De-

ckung der Kosten, bestehend aus anteiligen Per-
sonal- und Sachkosten der Geschäftsstelle ein-
schließlich der Entschädigung nach § 40e sowie 
der Auslagen, eine Gebühr erhoben. 

2
Die Gebühr 

wird vom vorsitzenden Mitglied nach der Bedeu-
tung der Angelegenheit und des Zeit- und Verwal-
tungsaufwands festgesetzt; sie beträgt zwischen 
400 € und 7 700 €. 

3
Daneben werden Auslagen im 

Sinn von Art. 10 des Kostengesetzes (KG) festge-
setzt. 

4
Die Art. 11 bis 15 und 19 KG sind anzu-

wenden. 



Seite 6 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache  17/19535 

 

(2) 
1
Die Gebühren und Auslagen werden dem 

unterliegenden Teil auferlegt, bei teilweisem Ob-
siegen und Unterliegen sind sie verhältnismäßig 
zu teilen. 

2
Im Fall des Vergleichs, der Antrags-

rücknahme oder der Erledigung des Antrags in 
sonstiger Weise, ist über die Kosten nach billigem 
Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen 
Sach- und Streitstands zu entscheiden.“ 

8. Teil 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „behin-
derter Menschen“ durch die Wörter „Men-
schen mit Behinderungen“ ersetzt. 

b) Dem § 41 wird folgende Überschrift vorange-
stellt: 

„Abschnitt 1 
Erstattung der Fahrgeldausfälle“. 

c) § 41 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 150 Abs. 3 
und 4 SGB IX“ durch die Angabe „§ 233 
Abs. 4 und 5 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB IX)“ und die Angabe 
„§ 148 Abs. 4 SGB IX“ durch die Angabe 
„§ 231 Abs. 4 SGB IX“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 148 Abs. 4 
SGB IX“ durch die Angabe „§ 231 Abs. 4 
SGB IX“ ersetzt. 

d) Es wird folgender Abschnitt 2 angefügt: 

„Abschnitt 2  
Schiedsstelle in der Eingliederungshilfe 

 

§ 41a 
Schiedsstelle nach § 133 SGB IX 

1
Bei der Regierung von Niederbayern be-

steht eine Schiedsstelle nach § 133 SGB IX. 
2
Für sie gelten die §§ 35 bis 40f entsprechend, 

soweit nicht in diesem Abschnitt Abweichen-
des geregelt ist. 

 

§ 41b 
Bestellung der Mitglieder 

(1) Es werden bestellt: 

1. ein vorsitzendes Mitglied und 

2. weitere Mitglieder, von denen vorgeschla-
gen werden 

a) vier von dem Bayerischen Bezirketag 
– Gruppe der Träger der Eingliede-
rungshilfe –, 

b) sieben von der Gruppe der freige-
meinnützigen Leistungserbringer; hier-
zu gehören die Mitgliedsverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege Bayern und 
der Lebenshilfe Landesverband Bay-
ern, 

c) eines von der Gruppe der kommuna-
len Leistungserbringer; hierzu gehören 
die kommunalen Spitzenverbände in 
Bayern und 

d) zwei von der Gruppe der privat-
gewerblichen Leistungserbringer; hier-
zu gehören der Bundesverband priva-
ter Anbieter sozialer Dienste e. V., 
Landesgruppe Bayern, und der Ver-
band Deutscher Alten- und Behinder-
tenhilfe e. V., Landesgruppe Bayern. 

(2) § 36 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 
und Abs. 3 Satz 2 Alternative 3 findet keine 
Anwendung. 

  

§ 41c 
Besetzung 

(1) 
1
Die Schiedsstelle ist besetzt mit  

1. den Mitgliedern nach § 41b Abs. 1 Nr. 1 
und 2 Buchst. a, 

2. einem Mitglied nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. d, 

3. zwei Mitgliedern nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. b und 

4. einem weiteren Mitglied 

a) nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c in 
Angelegenheiten eines kommunalen 
Leistungserbringers, 

b) nach § 41b Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b oder 
Buchst. d im Übrigen. 

2
Der Sitz nach Satz 1 Nr. 4 Buchst. b ist be-

setzt mit einem Mitglied, das 

1. dem Mitgliedsverband entstammt, dem der 
vom Schiedsverfahren betroffene Leis-
tungserbringer angehört, sofern der Ver-
band noch nicht in der Schiedsstelle ver-
treten ist, 

2. im Übrigen einem Mitgliedsverband der 
Gruppe der freigemeinnützigen Leistungs-
erbringer entstammt, der noch nicht in der 
Schiedsstelle vertreten ist. 

(2) 
1
Die Gruppe der freigemeinnützigen 

Leistungserbringer ordnet die von ihr vorge-
schlagenen Mitglieder den Sitzen nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Nr. 2 zu und unterrich-
tet darüber die Geschäftsstelle. 

2
Wenn zwei 

Monate vor Beginn einer Amtsperiode keine 
Zuordnung erfolgt ist, entscheidet auf Antrag 
einer beteiligten Organisation die Regierung 
von Niederbayern auf Grundlage der Zahl der 
betreuten Personen der Mitgliedsverbände, 
denen die Mitglieder entstammen. 

3
Eine Ände-

rung der Zuordnung während der Amtsperiode 
ist nur aus wichtigem Grund zulässig. 

4
Über 

das Vorliegen eines wichtigen Grundes ent-
scheidet die Regierung von Niederbayern. 
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5
Für die Gruppe der privat-gewerblichen Leis-

tungserbringer gelten für den Sitz nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 die Sätze 1 bis 4 entsprechend. 

 

§ 41d 
Abweichende Bestimmungen 

(1) Abweichend von § 35 Abs. 3 Satz 2 
sind die beteiligten Organisationen die Mit-
gliedsverbände der in § 41b Abs. 1 genannten 
Gruppen und die LAGH. 

(2) Abweichend von § 37 beträgt die Amts-
periode drei Jahre. 

(3) 
1
Es wird abweichend von § 40e Abs. 1 

eine Fallpauschale von 300 € gewährt, die 
sich auf 100 € bei Antragsrücknahme oder Er-
ledigung auf sonstige Weise ermäßigt. 

2
Wird 

die Schiedsstelle an einem gerichtlichen Ver-
fahren beteiligt, wird eine zusätzliche Fallpau-
schale von 100 € gewährt.  

(4) 
1
Die Mindestgebühr nach § 40f Abs. 1 

Satz 2 ermäßigt sich auf 200 €, wenn im Zeit-
punkt der Antragsrücknahme das Ruhen des 
Verfahrens angeordnet war. 

2
Abweichend von 

§ 40f Abs. 2 Satz 1 wird die Entschädigung 
nach § 40e Abs. 2 von der Partei getragen, die 
die Hinzuziehung beantragt hat.  

 

§ 41e 
Beteiligung  

der Menschen mit Behinderungen 

(1) Die LAGH vertritt die Interessen der 
Menschen mit Behinderungen bei den 
Schiedsverfahren. 

(2) 
1
Sie benennt dafür einen Hauptvertre-

ter und bis zu drei weitere Vertreter (Interes-
senvertreter). 

2
§ 36 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-

chend. 
3
Sie werden auf unbestimmte Zeit be-

stellt. 
4
Für die Abberufung und Amtsniederle-

gung gilt § 38 Abs. 2 bis 4 entsprechend.  

(3) 
1
Der Hauptvertreter ist entsprechend 

§ 40b Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 zu laden. 
2
Die Schiedsstelle ist nur beschlussfähig, 

wenn auch die Ladung nach Satz 1 ordnungs-
gemäß erfolgt ist. 

3
Die weiteren Interessenver-

treter haben im Einzelfall ebenfalls das Recht 
zur Teilnahme an Verhandlung, Beratung und 
Beschlussfassung. 

4
Sie teilen ihre Teilnahme 

unverzüglich nach Bekanntgabe des Sitzungs-
termins der Geschäftsstelle mit, die die betei-
ligten Organisationen unterrichtet. 

5
Alle Inte-

ressenvertreter dürfen sich bei Bedarf von As-
sistenzkräften begleiten lassen. 

6
§ 40b Abs. 2 

Satz 3 gilt für die Interessenvertreter entspre-
chend. 

(4) 
1
Den Interessenvertretern kommt im 

Schiedsverfahren eine beratende Funktion zu. 

2
Die Namen der am Schiedsverfahren teil-

nehmenden Interessenvertreter sowie der we-
sentliche Inhalt ihrer Aussagen sind in die 
Niederschrift aufzunehmen. 

(5) 
1
Sie haben während und nach Beendi-

gung ihrer Tätigkeit über die ihnen bekannt 
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegen-
heit zu bewahren. 

2
Dies gilt nicht gegenüber 

den der Geschäftsstelle benannten und den 
anderen beteiligten Organisationen mitgeteil-
ten Vertretern der Mitgliedsverbände der 
LAGH, sofern sie sich ebenfalls zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet haben. 

3
Das Nähe-

re regelt die Geschäftsordnung der Schieds-
stelle. 

4
Auf einen angemessenen Ausgleich 

zwischen dem Informationsinteresse der Mit-
gliedsverbände sowie dem Geheimhaltungsin-
teresse der Parteien und den an dem 
Schiedsverfahren beteiligten anderen Organi-
sationen ist zu achten.“ 

9. In § 63 Abs. 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter 
„des Kostengesetzes“ durch die Angabe „KG“ er-
setzt. 

10. In § 98 Abs. 1 wird die Angabe „§ 28 SGB XII“ 
durch die Wörter „§ 28 des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB XII)“ ersetzt. 

11. Teil 9 Abschnitt 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 

„Abschnitt 2 
Instrument zur Bedarfsermittlung 

 

§ 99 
Arbeitsgruppe 

(1) 
1
Für die Bestimmung und stetige Weiter-

entwicklung des Instruments zur Bedarfsermitt-
lung nach § 142 SGB XII wird eine Arbeitsgruppe 
gebildet. 

2
In diese Arbeitsgruppe werden folgende 

Mitglieder entsandt: 

1. das vorsitzende Mitglied vom Bayerischen Be-
zirketag, 

2. je eines von den für die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe zuständigen Trägern, 

3. acht von den Leistungserbringern; hierzu zäh-
len die freigemeinnützigen, die privat-gewerb-
lichen und kommunalen Leistungserbringer, 

4. zwei von den Regierungen, 

5. eines von der Geschäftsstelle der Behinder-
tenbeauftragten in Bayern, 

6. fünf von den Betroffenen- und Angehörigen-
verbänden der Menschen mit Behinderungen 
in Bayern.  

3
Es wird entsprechend Satz 2 jeweils mindestens 

ein Stellvertreter bestimmt. 
4
Scheidet ein Mitglied 

oder Stellvertreter aus, ist unverzüglich ein Nach-
folger zu entsenden. 

5
Die Mitglieder und Stellver-

treter sind ehrenamtlich tätig. 
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(2) 
1
Die Arbeitsgruppe kann Unterarbeitsgrup-

pen bilden und in diese Vertreter weiterer Organi-
sationen als Mitglieder berufen. 

2
Weitere Organi-

sationen sollen beteiligt werden, wenn ihr Mitwir-
ken auf Grund ihrer besonderen Sachkunde erfor-
derlich ist. 

(3) Die Arbeitsgruppe gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 

§ 99a 
Aufgaben 

(1) 
1
Die Arbeitsgruppe hat neben der Bestim-

mung und Weiterentwicklung des Instruments zur 
Bedarfsermittlung auch dessen Anwendung zu 
begleiten. 

2
Für einen einheitlichen Vollzug des In-

struments zur Bedarfsermittlung hat die Arbeits-
gruppe Orientierungshilfen zu erstellen. 

3
Dabei hat 

die Arbeitsgruppe sich im Entwicklungsprozess an 
folgenden Kriterien zu orientieren: 

1. Möglichkeit der Ermittlung der Bedarfe und 
Ressourcen von Erwachsenen und von Kin-
dern und Jugendlichen, 

2. Orientierung an den individuellen Ressourcen 
und am individuellen Bedarf des Menschen 
mit Behinderungen und nicht an Leistungser-
bringern oder Leistungsorten, 

3. Orientierung an der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit, 

4. Abbildung, inwiefern durch Selbsthilfe oder 
das soziale Umfeld des Menschen mit Behin-
derungen bei der jeweiligen Beeinträchtigung 
Unterstützung und Abhilfe geschaffen werden 
kann oder welche Art der Leistung notwendig 
ist, um die Beeinträchtigung zu beseitigen  
oder abzumildern, 

5. Vornahme einer Gewichtung der Beeinträchti-
gung der Aktivität und Teilhabe, 

6. Einschätzung des Umfangs des Bedarfs zur 
Beseitigung oder Abmilderung der Beeinträch-
tigung, 

7. Orientierung an den Instrumenten zur Ermitt-
lung des Rehabilitationsbedarfs nach § 13 
SGB IX und den bezüglich dieser Instrumente 
vereinbarten gemeinsamen Empfehlungen 
nach § 26 SGB IX. 

(2) 
1
Die Arbeitsgruppe hat die Bestimmung 

und Weiterentwicklung des Instruments zur Be-
darfsermittlung in einem transparenten Verfahren 
vorzunehmen. 

2
Dies umfasst: 

1. Die Arbeitsgruppe berichtet dem Staatsminis-
terium für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration und dem Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege sowie dem Landesbehin-
dertenrat jährlich über ihre Arbeit.  

2. Der Öffentlichkeit ist das durch die Arbeits-
gruppe erarbeitete Instrument zur Bedarfser-
mittlung sowie eine nähere Erläuterung dazu 

in verständlicher Form zugänglich zu machen. 
Entsprechendes gilt für die wesentlichen In-
formationen, die die Entwicklung des Instru-
ments zur Bedarfsermittlung betreffen. 

 

Abschnitt 3 
Schiedsstelle in der Sozialhilfe 

 

§ 100 
Schiedsstelle nach § 80 SGB XII 

1
Bei der Regierung von Niederbayern besteht 

eine Schiedsstelle nach § 80 SGB XII. 
2
Für sie 

gelten die §§ 35 bis 40f, 41b bis 41d mit folgenden 
Maßgaben entsprechend:  

1. Die LAGH ist abweichend von § 41d Abs. 1 
keine beteiligte Organisation.  

2. Es treten an die Stelle 

a) der Träger der Eingliederungshilfe die 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, 

b) der Leistungserbringer die Träger der Ein-
richtungen. 

 

§ 101 
Übergangsregelung 

Verfahren, die am 17. Januar 2018 anhängig 
sind, werden nach den bis zum 16. Januar 2018 
geltenden Vorschriften in der jeweiligen Beset-
zung fortgeführt.“ 

12. In § 112 Satz 1 Halbsatz 1 und 2 werden jeweils 
die Wörter „des Kostengesetzes“ durch die Anga-
be „KG“ ersetzt. 

 

§ 4 
Änderung des Gesetzes über die Organisation der 

Gerichte für Arbeitssachen im Freistaat Bayern 

Das Gesetz über die Organisation der Gerichte für 
Arbeitssachen im Freistaat Bayern (ArbGOrgG) in der 
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 32-1-A) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Art. 53a Abs. 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 
(GVBl. S. 222) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In der Überschrift werden vor der Angabe „ArbG-
OrgG“ die Wörter „Bayerisches Arbeitsgerichte-
Organisationsgesetz –“ eingefügt. 

2. Die Art. 1 bis 3 werden durch folgenden Art. 1 er-
setzt: 

„Art. 1 
Organisation der Gerichte 

Die Namen und Sitze der Gerichte für Arbeits-
sachen sowie ihre Gerichtsbezirke sind in Bayern 
nach der Anlage bestimmt.“ 
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3. Der bisherige Art. 4 wird Art. 2 und es wird folgen-
de Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

4. Es wird die Anlage in der aus dem Anhang zu 
diesem Gesetz ersichtlichen Fassung angefügt. 

 

§ 5 
Änderung des Bayerischen  

Sozial- und Kindheitspädagogengesetzes 

Die Überschrift des Bayerischen Sozial- und Kind-
heitspädagogengesetzes (BaySozKiPädG) vom 24. Juli 
2013 (GVBl. S. 439, 446, BayRS 800-21-3-A), das 
zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 497) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 

„Bayerisches Sozial- und Kindheitspädagogengesetz 
(BaySozKiPädG)“. 

 

§ 6 
Änderung des  

Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes 

Das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz 
(BayBGG) vom 9. Juli 2003 (GVBl. S. 419, BayRS 
805-9-A), das zuletzt durch § 1 Nr. 421 der Verord-
nung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 6 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „Hörbe-
hinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und 
Schwerhörige) und sprachbehinderte Menschen“ 
durch die Wörter „Menschen mit Hörbehinderung 
– gehörlose, ertaubte und schwerhörige Men-
schen – und Menschen mit Sprachbehinderung“ 
ersetzt. 

3. In Art. 15 Satz 1 werden die Wörter „§ 13 Abs. 3 
des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-
schen (Behindertengleichstellungsgesetz – BGG) 
vom 27. April 2002 (BGBl I S. 1468)“ durch die 
Wörter „§ 15 Abs. 3 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (BGG)“ ersetzt. 

4. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird nach dem Wort 
„Verwaltungsgerichtsordnung“ die Angabe 
„(VwGO)“ eingefügt. 

bb) In Nr. 2 werden die Wörter „– BayStrWG – 
(BayRS 91-1-I), Art. 4 Abs. 3 Sätze 3 und 4 
des Gesetzes über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Bayern (BayÖP-NVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 1996 (GVBl S. 336, BayRS 922-1-
W)“ durch die Wörter „(BayStrWG), Art. 4 
Abs. 3 Satz 3 und 4 des Gesetzes über 

den öffentlichen Personennahverkehr in 
Bayern“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 5 werden die Wörter „der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl I S. 686)“ durch die Angabe 
„VwGO“ ersetzt. 

5. In Art. 17 Abs. 2 Satz 2 werden die Spiegelstri-
che 1 bis 3 die Nrn. 1 bis 3. 

6. Art. 20 wird aufgehoben. 

 

§ 7 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung  

des Sozialgerichtsgesetzes in Bayern 

Das Gesetz zur Ausführung des Sozialgerichtsge-
setzes in Bayern (AGSGG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 33-1-A) veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Art. 53a Abs. 1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 222) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden vor der Angabe 
„AGSGG“ die Wörter „Bayerisches Sozialgerichts-
Ausführungsgesetz –“ eingefügt. 

2. Die Überschrift des Ersten Abschnitts wird gestri-
chen. 

3. In Art. 1 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Sozialgerichte“. 

4. Art. 3 wird aufgehoben. 

5. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts wird ge-
strichen. 

6. Der bisherige Art. 4 wird Art. 2 und es wird folgen-
de Überschrift eingefügt: 

„Landessozialgericht“. 

7. Der bisherige Art. 5 wird aufgehoben. 

8. Die Überschrift des Dritten Abschnitts wird gestri-
chen. 

9. Der bisherige Art. 6 wird aufgehoben. 

10. Die Überschrift des Vierten Abschnitts wird gestri-
chen. 

11. Der bisherige Art. 7 wird aufgehoben. 

12. Der bisherige Art. 8 wird Art. 3 und wird wie folgt 
geändert: 

a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Verordnungsermächtigung“. 

b) Im Wortlaut werden nach dem Wort „ermäch-
tigt,“ die Wörter „durch Rechtsverordnung“ 
eingefügt. 

13. Der bisherige Art. 9 wird Art. 4 und wird wie folgt 
geändert: 
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a) Es wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ 
gestrichen und die bisherige Fußnote 2 wird 
Fußnote 1. 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 

§ 8 
Änderung des  

Bayerischen Blindengeldgesetzes 

Art. 2 des Bayerischen Blindengeldgesetzes 
(BayBlindG) vom 7. April 1995 (GVBl. S. 150, BayRS 
2170-6-A), das zuletzt durch Gesetz vom 7. Novem-
ber 2017 (GVBl. S. 506) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „ , mindestens 
jedoch 176 Euro monatlich“ gestrichen. 

2. Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„
1
Bei Berechtigten, die in einem Heim oder einer 

gleichartigen Einrichtung leben und bei denen die 
Kosten des Aufenthalts ganz oder teilweise aus 
Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger ge-
tragen werden oder die Mittel einer privaten Pfle-
geversicherung im Sinne des SGB XI in Anspruch 
nehmen, verringert sich das Blindengeld um den 
aus diesen Mitteln übernommenen Betrag, höchs-
tens jedoch um 50 %.“ 

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 
1
Dieses Gesetz tritt am 17. Januar 2018 in 

Kraft. 
2
Abweichend von Satz 1 treten  

1. § 8 am 1. Februar 2018, 

2. § 1 Nr. 5 am 1. März 2018 und  

3. § 2 am 1. Januar 2019 

in Kraft. 

(2) Art. 32 des Zweiten Gesetzes zur Modernisie-
rung der Verwaltung – 2. Verwaltungsmodernisie-
rungsgesetz – (2. VerwModG) vom 26. Juli 2005 
(GVBl. S. 287) tritt mit Ablauf des 16. Januar 2018 
außer Kraft. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin  
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Anhang zu § 4 Nr. 4: Anlage 
 (zu Art. 1) 
Organisation der Gerichte für Arbeitssachen sowie ihre Gerichtsbezirke  

 

 

Landesarbeits-
gericht 

Arbeitsgericht  Kammern des in der zwei-
ten Spalte genannten Ar-
beitsgerichts bestehen in 

Zuständig für die Amtsgerichtsbezirke 

München Augsburg Augsburg Aichach, Augsburg, Dillingen a. d. Donau, 
Nördlingen 

 Neu-Ulm Günzburg, Neu-Ulm 

  Kempten  
(Allgäu) 

Kempten (Allgäu) Kaufbeuren, Kempten (Allgäu), Lindau 
(Bodensee), Memmingen, Sonthofen 

  München München Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, 
Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, 
Miesbach, München, Starnberg,  
Wolfratshausen 

  Ingolstadt Ingolstadt, Neuburg a. d. Donau,  
Pfaffenhofen a. d. Ilm 

  Weilheim i. OB Garmisch-Partenkirchen, Weilheim i. OB 

  Passau Passau Eggenfelden, Freyung, Passau  

  Deggendorf Deggendorf, Viechtach  

  Regensburg Regensburg Kelheim, Neumarkt i. d. OPf.,  
Regensburg, Straubing 

  Landshut Landau a. d. Isar, Landshut 

  Rosenheim Rosenheim Altötting, Mühldorf a. Inn, Rosenheim  

  Traunstein Laufen, Traunstein 

Nürnberg Bamberg Bamberg Bamberg, Forchheim  

  Coburg Coburg, Kronach, Lichtenfels 

  Bayreuth Bayreuth Bayreuth, Kulmbach  

  Hof Hof, Wunsiedel 

  Nürnberg Nürnberg Ansbach, Erlangen, Fürth, Hersbruck, 
Neustadt a. d. Aisch, Nürnberg,  
Schwabach, Weißenburg i. Bay. 

  Weiden 
i. d. OPf. 

Weiden i. d. OPf. Tirschenreuth, Weiden i. d. OPf. 

Schwandorf Amberg, Cham, Schwandorf 

  Würzburg Würzburg Gemünden a. Main, Kitzingen, Würzburg 

  Aschaffenburg Aschaffenburg, Obernburg a. Main 

  Schweinfurt Bad Kissingen, Bad Neustadt a. d. Saale, 
Haßfurt, Schweinfurt 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Joachim Unterländer
Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Ilona Deckwerth
Abg. Gabi Schmidt
Abg. Kerstin Celina
Abg. Thomas Huber
Staatssekretär Johannes Hintersberger
Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe gemeinsam die Tagesordnungs-

punkte 19 und 20 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

für ein Bayerisches Teilhabegesetz I (BayTHG I) (Drs. 17/18388) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Ilona Deckwerth, Doris Rauscher, Hans-

Ulrich Pfaffmann u. a. (SPD)

hier: Valides Instrument zur Bedarfserhebung entwickeln (Drs. 17/18909) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Ilona Deckwerth, Doris Rauscher, Hans-

Ulrich Pfaffmann u. a. (SPD)

hier: Menschen mit Behinderungen besser an Schiedsverfahren beteiligen 

(Drs. 17/18910) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Ilona Deckwerth, Doris Rauscher, Hans-

Ulrich Pfaffmann u. a. (SPD)

hier: Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen (Drs. 17/18911) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 

Kerstin Celina u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Drs. 17/18991) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, Ingrid Heckner, 

Judith Gerlach u. a. (CSU)
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hier: Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes (Drs. 17/19212) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Gabi 

Schmidt u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

hier: Lebenshilfe Bayern in Arbeitsgruppe mit einbeziehen (Drs. 17/19225) 

und

Antrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, Ingrid Heckner, Judith Gerlach 

u. a. (CSU)

Umsetzung Bayerisches Teilhabegesetz (Drs. 17/18938) 

Ich darf Sie davon in Kenntnis setzen, dass von der SPD-Fraktion zum Antrag Druck-

sache 17/18911 namentliche Abstimmung beantragt worden ist. – Ich eröffne die ge-

meinsame Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt gemäß der Verein-

barung im Ältestenrat 48 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich 

dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. – Erster Redner ist der Kollege Unterlän-

der von der CSU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Joachim Unterländer (CSU): Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Eine Gesellschaft ist nur so human und so menschenwürdig, wie sie mit ihren 

Menschen mit Behinderung umgeht. Das ist ein Gedanke und ein Leitsatz, den dieses 

Hohe Haus und die Bestrebungen der Staatsregierung hier insgesamt zum Ausdruck 

bringt. Wir müssen diesen Grundsatz bei der Realisierung eines Bayerischen Teilha-

begesetzes, das das Bundesteilhabegesetz mit Leben erfüllt, hier entsprechend um-

setzen.

Das Bundesteilhabegesetz ist eine gute Grundlage. Ich stehe noch unter dem Ein-

druck einer Podiumsdiskussion, die ich vorgestern zum Bayerischen Teilhabegesetz 

mit Menschen mit Behinderung, also mit unmittelbar Betroffenen, hatte. Ich musste 

feststellen, dass es zwar eine gute Grundlage ist. Dennoch müssen wir weiter an einer 
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behindertenfreundlichen Gesellschaft bauen. Wir benötigen noch stärker einen ganz-

heitlichen Ansatz und nicht nur die Orientierung an den Sozialsystemen, die weiterzu-

entwickeln nur ein Zwischenschritt im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sein 

kann.

Wir können erfreulicherweise auch feststellen, dass es durch die Umsetzung des 

Bayerischen Teilhabegesetzes sehr viele positive Erwartungen bei den Menschen mit 

Behinderung in unserer Gesellschaft gibt. Dies ist auch ausdrücklich und unabhängig 

von den Änderungsanträgen, die die Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen im 

federführenden Ausschuss gestellt haben, hier als eine gewisse Grundübereinstim-

mung zu konzedieren gewesen. Ich denke, das ist eine gute Grundlage für eine ge-

meinsame Behindertenpolitik in Bayern.

(Beifall von der CSU)

Die Ablehnung dieser zwei Änderungsanträge – ich komme darauf noch kurz zu spre-

chen – bezieht sich auf den sogenannten Erhöhungsbeitrag beim neu zu schaffenden 

Budget für Arbeit, wobei es da völlig verschiedene Ansätze gibt, Kolleginnen und Kol-

legen, nämlich auf der einen Seite die in Zukunft zuständigen Bezirke, die gesagt 

haben, eine Realisierung eines Erhöhungsbeitrages ist mit uns als zuständige Kosten-

träger eigentlich grundsätzlich nicht zu machen. Wir haben auf der anderen Seite die 

Position der Behindertenbeauftragten und die Position der Opposition und verschiede-

ner Behindertenverbände, die letztlich eine Verdoppelung auf 80 % vorsehen. Wir sind 

der Meinung, dass hier ein guter Kompromiss getroffen ist, eine ausgewogene Lösung 

gefunden wurde, die Einrichtungsträger und Betroffene umfasst und diese schwierige 

Umsetzung berücksichtigt.

Aufgrund eines – ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen, ich habe es 

schon in der Ersten Lesung und bei der Berichterstattung in den Ausschussberatun-

gen angesprochen – wirklich vorbildlichen Prozesses, wofür ich mich bei der Baye-

rischen Staatsregierung, beim Sozialministerium, sehr herzlich bedanken darf, weil sie 
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das, was wir unter Dialog, als tatsächliche Beteiligung im Sinne der Erfüllung der UN-

Behindertenrechtskonvention ansehen, bereits im Vorfeld dieses Gesetzes gelebt hat, 

nämlich die Kostenträger, die Behindertenorganisationen, Betroffene und auch die Po-

litik einzubinden –, ist dieser Gesetzentwurf herausgekommen, wo es außer ein paar 

Diskussionspunkten einen großen Konsens gibt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Paradigmenwechsel in der Politik 

für und mit Menschen mit Behinderung. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Es geht 

um mehr Selbstbestimmung, es geht um mehr Teilhabe. Es geht aber auch um eine 

gewisse finanzielle Souveränität, die bei allen Inanspruchnahmen der sozialen Siche-

rungssysteme zusätzlich geschaffen wird. Darin finden sich auch die Erkenntnisse 

langjähriger Diskussionsprozesse zu einer zweifellos notwendigen Reform der Einglie-

derungshilfe wieder. Ich denke, dass einer der wesentlichen Punkte, der auch bei den 

kommunalen Spitzenverbänden übereinstimmend zu dieser Lösung geführt hat, näm-

lich die Bündelung der Zuständigkeiten, ein wichtiger Beitrag für die Leistung der Ein-

gliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege sowohl ambulant als auch im teilstationären Be-

reich, grundsätzlich auf der Basis der existenzsichernden Leistungen bei den Bezirken 

erfolgt. Es wird – darauf wird der Kollege Thomas Huber im Weiteren noch eingehen – 

als Folge dieser Zuständigkeitsverlagerung eine Kooperationspflicht der verschiede-

nen kommunalen Gebietskörperschaften geben. Das ist dringend notwendig, um die 

Kompetenzen der Kommunen zu berücksichtigen.

Meine Damen und Herren, wir begrüßen außerordentlich, dass die bundesweit vorbild-

liche Förderung der Frühförderstellen im Freistaat Bayern – das ist übereinstimmende 

Position aller Experten – durch die Möglichkeit der Einzelleistungsvergütungssysteme 

in Zukunft weiter sichergestellt ist.

(Beifall bei der CSU)

Es wird mit dem Budget für Arbeit ein Ansatz geschaffen, der eine Parallelität in der 

Kostensituation zwischen den Werkstätten und der Beschäftigung auf dem regulären 
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Arbeitsmarkt betrifft. Dies wird durch diesen Erhöhungssatz auf 48 % hinsichtlich der 

Lohnkostenzuschüsse an die Arbeitgeber gewährleistet. Ich darf da ausdrücklich 

nochmal feststellen: In dieser Fragestellung des Budgets für Arbeit steckt eine ganz 

große Chance, für mehr Selbstständigkeit zu sorgen. Wir müssen nämlich feststellen, 

dass trotz des hervorragenden Arbeitsmarktes im Freistaat Bayern die Beschäftigung 

von Menschen mit Behinderung auf dem regulären Arbeitsmarkt, Herr Staatssekretär 

Hintersberger, eine der großen Zukunftsaufgaben bleibt. Da hoffe ich, dass uns das 

Bayerische Teilhabegesetz mit dieser Grundlage helfen wird.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Bedarfsermittlung und die Frage der Feststellung 

der Behinderung, die auf dem ICF-Status unter dem Schlagwort "Fünf aus neun Krite-

rien" im Bundesteilhabegesetz geregelt wird. Es ist gut – das ist auch ein Ergebnis 

dieses Dialogprozesses –, dass der Freistaat Bayern hier nicht sofort in diese Lösung 

einsteigt, weil sie höchst umstritten ist, sondern gemeinsam ein Konzept erarbeitet 

und die entsprechende Evaluierung berücksichtigt. Der Kollege Huber wird das noch 

vertiefen. Wir brauchen in diesem ganzen Prozess mit den weiteren Beteiligungen, mit 

den Schiedsstellen und mit dieser Veränderung der Paradigmen für die Förderung der 

Menschen mit Behinderung eine starke Stimme für die Betroffenen. Deswegen ist es 

sehr sinnvoll, dass die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe als Dachverband der In-

teressenvertretung an der Erarbeitung und Beschlussfassung der Rahmenverträge 

zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Leistungserbringern sowie bei 

den Beratungen der Schiedsstelle und den anderen Kompetenzen hier im Bereich des 

SGB IX mitwirken kann. Wir glauben, dass das eine praktikable Lösung sein wird.

Worauf es in Zukunft ankommt – auch da darf ich nochmal auf den Kollegen Huber 

verweisen –, ist die Umsetzung des Teilhabegesetzes. Wie setzen wir das bayerische 

Gesetz dann in der Praxis um? – Dies bedarf einer breiten Zusammenarbeit, aber 

nicht des Vorschreibens entsprechender Plätze und Sitze in allen Gremien, wie das in 

den Änderungsanträgen vorgeschlagen worden ist. Deswegen werden wir den ent-

sprechenden Änderungsanträgen der Opposition nicht zustimmen können.
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Meine Damen und Herren, heute ist – so fasse ich zusammen – ein guter Tag für Men-

schen mit Behinderung. Wir sollten dazu in der Praxis – ich darf das nochmal sagen 

und auf unseren Entschließungsantrag verweisen – die notwendige Begleitung im 

Sinne der Betroffenen vornehmen. Der Freistaat Bayern ist ein Land für und mit Men-

schen mit Behinderung par excellence.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke sehr, Kollege Unterländer. – Für die SPD-

Fraktion: Frau Kollegin Deckwerth. Bitte schön.

Ilona Deckwerth (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen 

hier im Parlament! Ja, es ist ein guter Tag heute für Menschen mit Behinderung in die-

sem Land. Da gehe ich ganz d‘accord mit Ihnen, Herr Unterländer, dass wir das jetzt 

geschafft haben, dass das Bundesteilhabegesetz, das im Dezember 2016 auf Bundes-

ebene verabschiedet wurde, in seinem Umsetzungsprozess in den Ländern und bei 

uns in Bayern so weit gediehen ist, dass wir hier und heute die Zweite Lesung machen 

können und dann rechtzeitig für 2018 die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen 

sind. Ja, insofern ist das ein guter Tag.

Im Besonderen – es ist wichtig, das zu erwähnen – ist das ein Gesetz, das entstanden 

ist durch die Initiative und mit Beteiligung von Betroffenen in Form der Selbsthilfegrup-

pen der verschiedenen Verbände und Organisationen. Natürlich stehen wir als SPD 

hier in einer Reihe mit diesen und begleiten gerne diesen Weg, dass nämlich künftig 

die Unterstützung für Menschen mit Behinderung nicht mehr von der Prämisse geleitet 

wird, dass die Behinderung allein der Blickwinkel und Maßstab allen Denkens für Zu-

wendung ist, sondern dass es in der Frage, wie man Hilfe gibt, vor allen Dingen darauf 

ankommt, was der Mensch mit Behinderung braucht, um ein selbstständiges Leben 

führen zu können und an der Gemeinschaft teilhaben zu können.

(Beifall bei der SPD)
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Unser Bayerisches Teilhabegesetz enthält etliche spezielle Regelungen. Eine Beson-

derheit in Bayern ist, dass die Bezirke für alle Leistungen zuständig sind, dass das gut 

ausgebaute Frühfördersystem in Bayern in seiner bisherigen Art erhalten bleiben soll 

und dass die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung an den verschie-

denen Verfahren und an den Schiedsstellenverfahren beteiligt werden. Alles das tra-

gen wir gerne mit. Das ist auch eine deutliche Verbesserung. Dafür spreche ich auch 

ein Lob aus. Im ersten Halbjahr wurden die Betroffenen gut beteiligt und konnten in 

Anhörungen diverse Anregungen geben. Das bleibt.

Umso mehr bin ich von Ihnen, Herr Unterländer und Ihrer gesamten Fraktion, ent-

täuscht. Nach dem hoffnungsvollen Start, bei dem wir so gut zusammengearbeitet 

haben, wurde bei den nachfolgenden Diskussionen im Sozialausschuss von den wich-

tigen Anregungen der Opposition zur Beseitigung von Schwachstellen, die auch in die-

sem Gesetzentwurf noch vorhanden sind, nichts, aber auch gar nichts angenommen. 

Sie, die CSU, haben diese Anregungen komplett abgelehnt. Jetzt haben Sie hier und 

heute noch einmal die Chance zuzuhören, auch wenn Sie, Herr Unterländer, schon 

angekündigt haben, dass Sie unsere Anregungen gar nicht gut finden. Vielleicht hören 

Sie uns trotzdem noch einmal zu. Im Einzelnen gibt es sehr wohl gute Gründe dafür, 

dass wir an diesem Gesetz noch etwas verändern müssen.

Damit gehe ich jetzt auf unsere Änderungsanträge ein. Wir, die SPD, haben zum 

einen den Antrag auf Drucksache 17/18909 eingebracht. Danach soll es ermöglicht 

werden, dass die Arbeitsgruppe, die das Instrument zur Bedarfserhebung entwickeln 

soll, also das eigentliche Prozedere dafür, wie Menschen mit Behinderung künftig ihre 

Unterstützung erhalten, durch wissenschaftlichen Sachverstand unterstützt wird. Uns 

ist es wichtig, dass diese Arbeitsgruppe frei darüber entscheiden kann, ob sie wissen-

schaftlichen Sachverstand hinzuzieht. Dafür braucht sie einen finanziellen Etat. Des 

Weiteren wollen wir, dass ein vom Staatsministerium für Arbeit und Soziales zu benen-

nendes Mitglied als beratendes Mitglied an dieser Arbeitsgruppe teilnimmt, um den 

Sachverstand, der im Arbeitsministerium vorhanden ist, auch in diese Arbeitsgruppe 
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einzubringen. Das wäre ein Änderungsantrag, der auch nicht viel kostet, aber ganz 

wichtige Qualitätsverbesserungen zur Folge hätte.

Mit dem zweiten Änderungsantrag auf Drucksache 17/18910 möchten wir erreichen, 

dass bei Schiedsverfahren, die Angelegenheiten einer Werkstätte betreffen, nicht nur 

die Möglichkeit besteht, betroffene Werkstattbeiräte hinzuzuziehen, sondern dass ver-

pflichtend ein Mitglied der Werkstattbeiräte, die sehr erfahren sind, bzw. die zuständi-

ge Frauenbeauftragte hinzugezogen wird. Dieser Vorschlag ist auch kostenneutral, 

qualitativ bedeutet er aber eine erhebliche Verbesserung des Schiedsstellenverfah-

rens.

Der entscheidende Änderungsantrag, über den wir nachher auch namentlich abstim-

men lassen wollen, ist der Antrag, bei dem es um den Arbeitsmarkt geht. Dazu muss 

ich ganz kurz ausholen. Wir haben in der vergangenen Woche die aktuellen Zahlen 

des Arbeitsmarktes erhalten. Demnach liegen wir in Bayern in einem sehr guten Rah-

men. Wir haben in vielen Regionen nahezu Vollbeschäftigung. Bei den Menschen mit 

Behinderung muss man jedoch festhalten, dass bei ihnen die Arbeitslosenquote über 

9 % liegt. Sie ist dreimal so hoch wie der Durchschnitt. Dass wir es in einem Land, in 

dem wir zur Zeit so gute Arbeitsmarktbedingungen haben, nicht schaffen, für Men-

schen mit Behinderung adäquate Lösungen in ausreichendem Maße zu finden, ist ein 

Skandal.

(Beifall bei der SPD)

Die Chance, einen Arbeitsplatz zu bekommen, hat zwei wichtige Aspekte. Zum einen 

hat man mit einem Arbeitsplatz eine Chance auf soziale Teilhabe. Wir sprechen hier 

von einem Teilhabegesetz. Im Berufsleben zu stehen und Kolleginnen und Kollegen 

um sich zu haben, ist aktive soziale Teilhabe. Zum anderen ist es auch ein Aspekt der 

Selbstständigkeit, wenn ich meinen Lebensunterhalt selbst verdienen und meine Exis-

tenz selbst sichern kann. Menschen mit Behinderung verdienen aber selbst dann, 

wenn sie Arbeit haben, in der Regel so schlecht, dass sie von ihrem eigenen Verdienst 
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nicht leben können, sondern in hohem Maße auf Sozialtransfers angewiesen sind. 

Auch daran muss etwas geändert werden. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass 

wir die betroffenen Menschen unterstützen.

Mit dem Budget für Arbeit wäre es auch möglich, einen großen Stein aus dem Weg zu 

räumen und die Menschen entsprechend zu unterstützen. Mit dem Budget für Arbeit 

könnten Menschen, die die Berechtigung für eine Arbeit in Werkstätten für Menschen 

mit Behinderung haben, auf den ersten Arbeitsmarkt gebracht werden. Herr Unterlän-

der, Sie haben den Kompromiss nur in Zahlen dargestellt. Auf der einen Seite sind es 

40 %, auf der anderen 80 %, also nehmen Sie eine Zahl dazwischen, nämlich 48 %. 

Begründet ist dieser Vorschlag durch nichts.

Die Begründung, dass wir 80 % brauchen, ist einfach und schlicht folgende: Der von 

Ihnen vorgeschlagene Anteil würde einen Zuschuss von 1.415 Euro monatlich bedeu-

ten, wenn Menschen aus einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in den ersten 

Arbeitsmarkt kommen. Das ist ein Lohnkostenzuschuss, der zum Ausgleich einer dau-

erhaften Minderleistung des Beschäftigten am Arbeitsplatz gewährt werden soll. Wir 

haben aber oft auch Menschen mit höheren Qualifikationen. In Betrieben, für die wir 

kämpfen, weil sie tarifgebundene Löhne bezahlen, und in einer Region wie München, 

wo die Preise insgesamt höher sind, haben wir Lohnniveaus, die mit 1.400 Euro nicht 

ausreichend gefördert werden können. Deswegen verfolgen wir den Ansatz von 80 % 

oder, in Zahlen ausgedrückt, einen Zuschuss in Höhe von bis zu 2.356 Euro im Monat. 

Dieser Betrag ist viel wirklichkeitsnäher, weil damit die Menschen effektiv darin unter-

stützt werden können, auf diesem schwierigen Arbeitsmarkt eine adäquate Beschäfti-

gung zu finden, mit der sie auch ihre Existenz sichern können.

(Beifall bei der SPD)

Die Mehrkosten, die dadurch entstehen, fürchten wir nicht. Ich will gar nicht von den 

Summen sprechen, über die im Nachtragshaushalt verhandelt wird. Gemessen an der 

Zahl der Menschen, von denen wir ausgehen, ist diese Förderung so überschaubar, 
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dass wir sie uns sicher leisten können. Deshalb ist das Beharren auf diesen niedrige-

ren Werten unverständlich.

Jetzt gehe ich noch kurz auf die Anträge der anderen Fraktionen ein. Den Antrag der 

GRÜNEN auf Drucksache 17/18991 können wir mittragen. Darin wird einer Forderung 

der Bezirkstage nachgekommen. Dass die örtlichen Träger der Sozialhilfe für be-

stimmte Fälle weiterhin sachlich zuständig bleiben, ist für uns völlig in Ordnung. Nicht 

mitgehen können wir beim Antrag der FREIEN WÄHLER, mit dem die zusätzliche Auf-

nahme der Lebenshilfe in die Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Instruments zur Be-

darfsermittlung gefordert wird. Wir können diesen Antrag deshalb nicht mittragen, weil 

diese Arbeitsgruppe arbeitsfähig bleiben muss und nicht zu groß werden darf. Sie ist 

mit Vertretern von Betroffenengruppen sehr gut austariert. Deshalb würden wir es be-

grüßen, wenn es so bleibt, wie es ist, zumal die Lebenshilfe, wie Sie in Ihrem Antrag 

selbst formuliert haben, mit der Freien Wohlfahrtspflege eng und vertrauensvoll zu-

sammenarbeitet. Lassen wir es also bei dem, und bringen wir dieses Gefüge nicht 

durcheinander.

Last but not least die beiden Änderungsanträge der CSU: Wir stehen bei Ihnen, wenn 

es wie im Änderungsantrag auf Drucksache 17/19212 darum geht, dass Berechtigte, 

die in Heimen leben, auch noch Anspruch auf Blindengeld haben. Wenn wir die Um-

setzung des Bayerischen Teilhabegesetzes als einen Prozess sehen, müssen wir den 

natürlich auch aktiv begleiten, wie Sie es formulieren. Damit wir das gut begleiten kön-

nen, muss darüber aber auch immer wieder berichtet werden.Da sind wir gerne dabei.

Insofern möchte ich zusammenfassen: Wir haben eine Gesetzesvorlage, die wir unter-

stützen. Wir wünschen uns, dass sie noch verbessert wird; denn Inklusion ist ein 

Grundrecht. Bei der Inklusion handelt es sich nicht nur um ein Wort, das man leicht 

dahinsagt. Dieses Grundrecht muss es uns wert sein. Wir können Teilhabe nicht zum 

Nulltarif verbessern. Wir müssen zusätzliche finanzielle Ressourcen bereitstellen.

(Beifall bei der SPD)
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Darauf zielen unsere Anträge. Der Neuansatz im Teilhabegesetz ist grundlegend. Er 

stellt eine große Herausforderung dar. Wenn wir das jetzt angehen, muss es von An-

fang an gut gelingen. Darum bitten wir Sie inständig: Helfen Sie mit, die nötigen Ver-

besserungen, die wir jetzt noch brauchen, hier und heute einzuarbeiten. Wir möchten, 

dass die Umsetzung des Bayerischen Teilhabegesetzes von Anfang an ab Janu-

ar 2018 zum Wohle der betroffenen Menschen mit Behinderung gut gelingt, nicht erst 

mit Verzögerung.

(Beifall bei der SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Frau Kollegin Deckwerth. – Frau 

Kollegin Schmidt für die Fraktion FREIE WÄHLER, bitte schön.

Gabi Schmidt (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen 

und Kollegen! Wir befinden uns in der Zweiten Lesung zum Bayerischen Teilhabege-

setz, einem Gesetz mit großer Wichtigkeit für bayerische Bürger, die ein Handicap 

haben. Den Behinderten gibt es nicht. Deshalb war es sicher sehr schwierig, ein pas-

sendes Gesetz zu entwickeln. Wir sprechen von körperlicher Behinderung, Sinnesbe-

hinderung, Sprachbehinderung, psychischer Behinderung, seelischer Behinderung, 

Lernbehinderung und geistiger Behinderung. Ziel muss es sein, dass alle Menschen in 

dieser Gesellschaft teilhaben können. Wir müssen ihre Sorgen und Nöte verstehen 

und sie in unsere Mitte nehmen. Wir dürfen sie nicht am Rande stehen lassen. Wir bit-

ten Sie, bei der ganzen Diskussion zu bedenken, dass man bei der Ermöglichung der 

Teilhabe von Menschen mit vielfältigen Behinderungen niemals von Lasten sprechen 

darf. Jeder Mensch hat das Recht, in der Mitte der Gesellschaft zu stehen.

Deshalb haben wir es von Anfang an sehr verwerflich gefunden, den Betrag zu de-

ckeln, der dazu beitragen soll, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und Men-

schen die Teilhabe zu ermöglichen. Wir hätten das Gesetz erst umsetzen müssen. In 

einem zweiten Schritt hätten wir schauen müssen, wie es sich entwickelt, um nachzu-

bessern. Jeder Mensch hat das Recht auf Teilhabe.
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Einen Vorteil sehen wir für Bayern. Die Umsetzung ist für Bayern deshalb so gut mög-

lich, weil wir das großartige Instrument der Bezirke haben. Ich bedanke mich herzlich 

bei den bayerischen Bezirken, weil sie großartige Arbeit leisten und ein großartiges 

Fundament schaffen. Diese Bezirksfamilie wird wiederum von unserer kommunalen 

Familie gestützt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir können uns noch so viel sel-

ber loben, aber ohne die Bezirke wäre das nicht so vorbildlich möglich – vielen Dank.

Unabhängig davon, wie das Teilhabegesetz umgesetzt wird, müssen wir den Bezirken 

und Kommunen zu 100 % Prozent zusagen, dass sie nicht auf den Mehrkosten sitzen 

bleiben, auch wenn der Betrag in Berlin gedeckelt wurde. Diese Zusage müssen wir 

garantieren. Das richtet sich auch an die Adresse der CSU. Das funktioniert nicht über 

die Bezirksumlage.

Liebe Kollegin Deckwerth, jetzt geht es um die Erhöhung der Bezugsgröße in § 18 Ab-

satz 1 SGB IV. Wir FREIE WÄHLER haben Ihr Ansinnen sehr wohl verstanden. Ich 

mag das Wort "erster Arbeitsmarkt" nicht. Sie wissen das. Wir sollten am freien Ar-

beitsmarkt mehr Anreize schaffen. Wir können dem bestimmt nicht zustimmen, solan-

ge das nicht bundesweit einheitlich geregelt ist. Wir haben sehr viele Arbeitgeber und 

Werkstätten an der Grenze zu anderen Bundesländern. Sobald wir verschiedene 

Sätze haben, wird das zu Fluktuation und zum Wechsel führen. Das wäre nicht gut für 

Bayern bzw. für den bayerischen Bezirk, der an der Umsetzung beteiligt ist.

Großartig ist – das habe ich eben schon gesagt –, dass die Betreuung durch die Bezir-

ke in einer Hand bleibt und keine Zersplitterung stattfindet. Logischerweise muss ich 

die Werkstätten nicht als zweiten Arbeitsmarkt bezeichnen. Für viele Menschen ist die 

Werkstatt genau der richtige Arbeitsplatz. Dort werden Dienstleistungen angeboten 

und Produkte hergestellt, die auch gebraucht werden. Sie wandern nicht in den Abfall-

eimer. Wie gehen wir mit diesen Trägern um? – Deshalb haben wir unseren Antrag 

gestellt. Ich möchte das noch einmal bestärken. Die Lebenshilfe in Bayern ist mit der 

größte Angehörigenverband und mit der größte Arbeitgeber für Menschen mit Behin-

derung. Die Lebenshilfe ist von Anfang an dabei, weil sie auch für die Betreuung der 
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Frühförderung zuständig ist. Selbstverständlich ist die Lebenshilfe gut mit der Freien 

Wohlfahrtspflege verbunden, Frau Kollegin. Trotzdem müssen wir die Menschen, die 

aus einer Eltern- und Bürgerbewegung heraus die Umsetzung der Teilhabe von Men-

schen mit Behinderung in Bayern und auf Bundesebene vorangebracht haben, mit an 

den Tisch holen. Für diesen Tisch werden wir schon noch ein paar Stühle finden. Das 

dürfte wirklich kein Problem sein. Das wäre ein Band. Uns wäre wichtig, dass wir das 

in Bayern nicht abreißen lassen.

Wie die Kollegen der SPD sind auch wir FREIE WÄHLER der Auffassung, dass Men-

schen mit Behinderung besser an Schiedsverfahren, die Angelegenheiten einer Werk-

statt für Menschen mit Behinderung betreffen, beteiligt werden sollten. Das ist absolut 

sinnvoll. Wir stehen voll dahinter. Deshalb können wir die Ablehnung der Einbindung 

der Lebenshilfe nicht verstehen.

Jetzt kommen wir wieder zurück. Wenn es um die Schiedsstellen für Menschen mit 

Behinderung geht, müssen wir daran denken, dass der Zeit- und Arbeitsaufwand, der 

in Einrichtungen und Behindertenvertretungen erbracht wird, die wir in Bayern schon 

überall haben, bis jetzt nicht entschädigt wird. Daran möchte ich auch erinnern. Wir 

haben diesen Mehraufwand zur Sicherstellung der Teilhabe nicht ausgeglichen. Für 

die Werkstättenvertretung in Bayern wären es vielleicht 30.000 Euro gewesen. Herr 

Unterländer, wir waren selber mal vor Ort. Das können wir in diesem Gesetz so nicht 

lassen. Sie haben gesagt, wir könnten immer weiter bauen. Wir bitten darum, dass 

von Anfang an ein festes Monitoring durchgeführt wird, auch mit Einbeziehung des 

Fachgremiums und des Bayerischen Bezirketags, damit sich keine Probleme ein-

schleichen. Ich richte meine Bitte vor allem an das Ministerium: Bitte begleiten Sie das 

gut, und nehmen Sie die Verbände mit. Herr Staatssekretär, die wissenschaftliche Be-

gleitung war uns auch ganz wichtig. Warum war nicht schon von Anfang an eine wis-

senschaftliche Begleitung dabei?Ich habe das Beispiel schon im Ausschuss gebracht: 

Vor 25, 30 Jahren war Autismus noch keine anerkannte Behinderung. Man hat den 

Menschen damals nichts zugetraut, man hat ihnen keine Bildung angeboten. Erst Wis-
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senschaft und Forschung haben das bewiesen. Oder nehmen wir das Asperger-Syn-

drom oder seelische Behinderungen. Deshalb ist es so wichtig, die Wissenschaft nicht 

auszuschließen.

Ich freue mich auf das Weiterbauen, Herr Kollege Unterländer. Ich freue mich darauf. 

An dieser Stelle vielen Dank an unser Fundament, die Bezirke. Ich hoffe auf eine kon-

struktive Weiterarbeit. Manches, was noch gebraucht wird, wäre nur so ein kleiner 

Schritt. Wenn es um die Sache geht, wenn es um die Teilhabe geht, ist es diesen 

Schritt wert.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Frau Kollegin Schmidt. – Für die 

Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN spricht jetzt Frau Kollegin Celina. Bitte 

schön.

Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 

Herren! Mit dem Bundesteilhabegesetz, das die letzte Bundesregierung gerade noch 

so verabschiedet hat, ist ein wichtiges Gesetz beschlossen worden, allerdings in einer 

Fassung, in der einige Punkte noch verbesserungsfähig gewesen wären. Ich habe mir 

noch einmal die konkreten Ziele bei der Verabschiedung dieses Gesetzes angesehen: 

Da ging es um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, um die Unterstüt-

zung von Selbstbestimmung und individueller Lebensplanung von Menschen mit Be-

hinderungen, die Fokussierung auf die Eingliederungshilfe, um die individuellen behin-

derungsspezifischen Bedürfnisse und um die Koordinierung der Träger, und es ging 

darum, Leistungen wie aus einer Hand zu gewähren. Bei einigen Punkten haben sich 

die Betroffenen weitere Verbesserungen gewünscht. Dazu kam es aber wegen des 

nahenden Endes der Legislaturperiode und der deshalb notwendigen Eile im Gesetz-

gebungsverfahren nicht mehr. Nachdem die alte Bundesregierung aber immer noch im 

Amt ist und vielleicht auch wieder die neue Bundesregierung wird, hätten wir rückbli-

ckend, vielleicht doch noch mehr Zeit gehabt, Verbesserungen zu erzielen. Aber gut, 
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so war es eben nicht. Jetzt liegt der Ball bei den Bundesländern, die das Gesetz um-

setzen müssen und es selbstständig verbessern können. Also liegt der Ball jetzt bei 

uns.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Staatsregierung hat den Ball aufgefangen und uns einen Gesetzentwurf zur Um-

setzung des Bundesteilhabegesetzes in Bayern vorgelegt. Das hat sie schnell und de-

tailliert getan, unter Einbeziehung der Fachverbände und der Organisationen der Men-

schen mit Behinderung, in einem transparenten Verfahren. Auch die 

Landtagsfraktionen wurden frühzeitig über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens 

informiert. Dafür geht ein großes Lob von mir an die Zuständigen. Es ist verbunden mit 

dem Wunsch, dass so ein partizipatives und transparentes Vorgehen in Zukunft häufi-

ger gewählt wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Heute geht es nun darum, zu beurteilen, welche Gestaltungsspielräume die Staatsre-

gierung gut genutzt hat und welche sie hätte besser nutzen können. Es geht nicht 

darum, das Haar in der Suppe zu suchen, sondern darum, die großen Punkte heraus-

zufinden, bei denen noch Verbesserungsbedarf besteht. Wir wollen die bayerischen 

Spielräume nutzen; darüber haben wir im Ausschuss ausführlich diskutiert.

Einige Punkte hat die Staatsregierung in ihrem Entwurf schon vorgelegt. Gut finden 

wir zum Beispiel die Bündelung der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe, der Hilfe 

zur Pflege und weiterer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bei den Bezir-

ken. Wir begrüßen das; denn so können Zuständigkeitskonflikte vermieden und Leis-

tungen wie aus einer Hand erbracht werden. Das ist im Interesse aller Beteiligten. Wir 

begrüßen auch die Verpflichtung der Gemeinden und der örtlichen sowie der überörtli-

chen Träger der Sozialhilfe zur Kooperation und zur Zusammenarbeit bei der Umset-

zung der Eingliederungshilfe. Bei der landesrechtlichen Umsetzung des Budgets für 

Arbeit hätte die Staatsregierung aber mutiger sein sollen. Das Budget für Arbeit eröff-
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net nämlich die große Chance, mehr Menschen den Übergang von einer Werkstatt in 

den regulären Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, eine 

Arbeit zu haben, wie wichtig es ist, außerhalb der Werkstätten arbeiten zu können, 

wenn das irgendwie geht. Die Menschen definieren sich nun einmal in hohem Maße 

über ihre Arbeit, und das gilt für Menschen mit und ohne Behinderungen gleicherma-

ßen.

Den Übergang von der Werkstatt zu einer normalen Arbeit zu schaffen, ist aber nicht 

leicht. Der Bundesgesetzgeber hat das Budget für Arbeit finanziell leider nur unzurei-

chend ausgestattet. Der vom Bund finanzierte Lohnkostenzuschuss an den Arbeitge-

ber beträgt höchstens 40 % der sozialversicherungsrechtlichen Bezugsgröße nach 

dem SGB IV. Aktuell sind das nur knapp 1.200 Euro. Damit lassen sich aber lediglich 

Beschäftigungsverhältnisse auf Mindestlohnniveau finanzieren. Es muss aber auch 

hochqualifizierten Werkstattbeschäftigten, zum Beispiel den im IT-Bereich Beschäftig-

ten, die Möglichkeit einer regulären Beschäftigung nach tariflichen Standards eröffnet 

werden. Die Staatsregierung schlägt nun vor, auf 48 % aufzustocken. Spätestens 

dann, wenn sich in der täglichen Praxis ein zusätzlicher Assistenzbedarf ergibt, wer-

den aber auch die 48 % Zuschuss nicht reichen. Da hätten wir uns mehr Mut und 

mehr Geld von der Bayerischen Staatsregierung gewünscht. Ich finde, Herr Söder 

hätte sich in seinen letzten Tagen als Finanzminister hier ruhig etwas spendabler zei-

gen können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ein umfangreiches Gesetzeswerk mit 48 Seiten liegt uns hier vor. Was wir darin aber 

auch vermissen: eine wirklich unabhängige Teilhabeberatung. Der jetzige Plan, die 

Teilhabeberatung über die von mir hochgeschätzte offene Behindertenarbeit machen 

zu lassen, ist pragmatisch, führt aber nicht zu einem wirklich unabhängigen Verfahren. 

Wenn die Beratung nämlich letzten Endes über die Verbände erfolgt, die gleichzeitig 

die wichtigsten Leistungsanbieter im Bereich der Eingliederungshilfe sind, dann ist die 

Unabhängigkeit in der Beratung nicht wirklich sicher.
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Als letzten Punkt möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass eine einzurichtende Ar-

beitsgruppe die Kontrolle über die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

ausüben soll. Herr Hintersberger, da liegt es doch auf der Hand, dass die Landtags-

fraktionen eingebunden werden müssen. Die Umsetzung und Weiterentwicklung von 

Gesetzen zu begleiten, ist doch unsere ureigenste Aufgabe.

(Beifall bei den GRÜNEN)

An diesen Punkten orientiert sich auch unser Änderungsantrag, den Sie, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen von der CSU, im Ausschuss leider schon abgelehnt haben. Das 

ist schade; denn was die Höhe des Budgets für Arbeit angeht, wissen wir die Behin-

dertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Frau Badura, auch an unserer 

Seite.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich will die Regelungen und Vorschläge nicht einzeln aufführen; denn die für die Frak-

tionen Zuständigen haben sie schon benannt. Hier deshalb nur ganz kurz zu unserem 

Änderungsantrag: Wir wollen mehr Geld für das Budget für Arbeit. Wir wollen eine un-

abhängige flächendeckende Teilhabeberatung, auch mit Beratung durch die Selbsthil-

fegruppen. Wir wollen einheitliche und gute Verfahren zur Bedarfsfeststellung.

Zum Änderungsantrag der SPD auf Drucksache 17/18909, "Valides Instrument zur Be-

darfserhebung entwickeln": Das haben wir in ähnlicher Form auch in unserem Antrag. 

Wir sind dafür.

Zum Änderungsantrag der SPD auf Drucksache 17/18910, "Menschen mit Behinde-

rungen besser an Schiedsverfahren beteiligen": Wir sind dafür.

Zum Änderungsantrag der SPD auf Drucksache 17/18911, "Inklusion in den ersten Ar-

beitsmarkt ermöglichen": Wir sind dafür.
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Der Änderungsantrag der CSU auf Drucksache 17/19212 behandelt ein weiteres 

Thema, und zwar Artikel 2 Absatz 2 des Bayerischen Blindengeldgesetzes. Auch hier 

stimmen wir zu.

Zum Änderungsantrag auf Drucksache 17/19225 der FREIEN WÄHLER, "Lebenshilfe 

Bayern in Arbeitsgruppe mit einbeziehen": Bei diesem Änderungsantrag sind wir skep-

tisch geblieben, wie wir das schon im Ausschuss dargelegt haben. Bei allem Respekt 

für die Lebenshilfe, Frau Schmidt, ein Sonderstatus in der Arbeitsgruppe ist schwierig; 

denn die Lebenshilfe wird sowieso einbezogen. Das wird sie eigentlich sogar schon 

bei den Leistungserbringern. Sie ist also quasi schon omnipräsent, was ihrer Bedeu-

tung auch gerecht wird. Mehr Präsenz braucht sie nicht.

Zusammengefasst kann man sagen: Das Gesetz ist gut, es könnte aber noch ein biss-

chen besser sein. Das belegen auch die vielen Punkte in den Änderungsanträgen der 

Fraktionen. Leider wird aber wieder nur der Antrag der CSU-Fraktion angenommen 

werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte mir ein bisschen mehr Kompro-

missfähigkeit gewünscht. Das hätte Ihnen gut zu Gesicht gestanden und den Betroffe-

nen gutgetan.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Aber das jetzige Ergebnis ist nicht in Stein gemeißelt; wir GRÜNE werden uns auch 

weiterhin für Verbesserungen einsetzen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Frau Kollegin Celina. – Für die 

CSU-Fraktion hat sich noch Herr Kollege Thomas Huber gemeldet. Bitte sehr.

Thomas Huber (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Frau Celina, 

Sie haben selbst gesagt, das Gesetz ist gut. Das haben auch viele andere Vorredner 

gesagt. Natürlich könnte das Gesetz immer besser sein. Wir arbeiten daran, auch im 

weiteren Prozess.
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Ergänzend zu den Ausführungen meines Kollegen Unterländer möchte ich noch 

sagen, dass das Bayerische Teilhabegesetz ein erster Meilenstein für die Interessen 

und damit auch für das Wohl der Menschen mit Behinderungen ist.

Ich schließe mich allen Dankesworten, auch denen an die Staatsregierung, für den Di-

alogprozess an. – Ergänzend möchte ich noch die folgenden Punkte aufzeigen.

Die Erarbeitung des Instruments zur Bedarfsermittlung wurde bereits angesprochen. 

Bisher existierten sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene keine gesetzlichen 

Vorgaben zur Ermittlung der Bedarfe für Menschen mit Behinderungen, und dieser 

Mangel wurde – Gott sei Dank – durch das im vergangenen Jahr in Kraft getretene 

Bundesteilhabegesetz behoben. Es legt fest, dass die Bedarfsermittlung an die inter-

nationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ange-

passt und in einem transparenten Verfahren auch für Kinder und Jugendliche fortent-

wickelt werden soll. Außerdem ermöglicht es uns, den Ländern, Konkretes bezüglich 

des Instruments zur Bedarfsermittlung zu bestimmen. Und genau das haben wir in 

Bayern jetzt getan. Unser neues Teilhabegesetz normiert die Vorgaben für ein Verfah-

ren, mit dem das zukünftige bayerische Bedarfsermittlungsinstrument erarbeitet wer-

den soll. Festgelegt wurden insbesondere die Errichtung und Besetzung einer Arbeits-

gruppe – da komme ich auf Sie zu sprechen, Frau Deckwerth –, die die Entwicklung 

des Instruments zur Aufgabe hat. Die Teilnahme an dieser Arbeitsgruppe setzt jedoch 

Expertenwissen voraus, Frau Celina. Neben fehlender Fachkenntnis würde auch eine 

zu große Teilnehmerzahl, wie Sie sie in Ihrem Antrag fordern, ihre Funktionsfähigkeit 

beeinträchtigen. Der Gesetzentwurf des Bayerischen Teilhabegesetzes berücksichtigt 

genau diese Umstände und schafft ein Gleichgewicht zwischen Fach- und Betroffe-

nenvertretern.

Zusätzlich werden abstrakte Kriterien aufgestellt, zum Beispiel die Anwendbarkeit des 

Bedarfsermittlungsinstruments auch auf Kinder und Jugendliche, an denen sich das 

künftige Instrument zur Bedarfsermittlung, das wir gerade entwickeln, zu orientieren 
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hat. Mit diesen Vorgaben soll künftig ein transparentes und einheitliches Verfahren zur 

Bedarfsermittlung sichergestellt werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns doch das bitte versuchen. Das, was 

wir jetzt in einem ersten Schritt erreicht haben, und die Erkenntnisse daraus können 

wir in den nächsten zwei Jahren in allen Bereichen in das sogenannte Bayerische Teil-

habegesetz II mit aufnehmen.

Abschließend – die Zeit läuft – noch ein Wort zur Schiedsstelle: Während die Arbeits-

gruppe zur Bedarfsermittlung über komplexe medizinisch-therapeutische und sozial-

pädagogisch-methodische Themen berät, berät die Schiedsstelle über sehr komplexe 

juristische und betriebswirtschaftliche Fragen der Vertragsgestaltung zwischen Leis-

tungserbringern und Kostenträgern. Vergleichbar mit den bisherigen Bestimmungen 

zur Schiedsstelle für den Bereich des Sozialhilferechts werden durch dieses Baye-

rische Teilhabegesetz I nun auch die Besetzung und das Verfahren der Schiedsstelle 

für das SGB IX normiert. Bei der Besetzung der Schiedsstellen werden künftig die Trä-

gervielfalt und auch die verbandliche Bedeutung im Hinblick auf die Zahl der betreuten 

Personen besser wiedergegeben, ohne die Zahl der Sitze auszuweiten. Deswegen 

begrüßen wir, meine Fraktion und ich, dass die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe 

künftig die Interessen der Menschen mit Behinderungen in den Schiedsstellenverfah-

ren im Bereich der Eingliederungshilfe vertreten kann. Frau Kollegin Deckwerth, im 

Übrigen kann nach dem aktuellen Gesetzentwurf die LAG Selbsthilfe auch die Werk-

statträte als weitere Vertreter in der Schiedsstelle benennen.

Abschließend möchte ich noch auf einen finanziellen Aspekt eingehen: Die staatlichen 

Fördermittel für die LAG Selbsthilfe, die bisher schon rund 400.000 Euro pro Jahr be-

tragen haben, werden – so viel zum Wunsch an den Finanzminister – zur Wahrneh-

mung der neuen Aufgaben um rund 100.000 Euro pro Jahr erhöht. Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren, ich denke, das ist ein klares Signal dafür, dass wir die 

Interessen der Menschen umfassend unterstützen und fördern wollen. In diesem 

Sinne danke ich für die angenehme Zusammenarbeit und hoffe, dass wir den Entwick-
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lungsprozess in der Vorbereitung des Bayerischen Teilhabegesetzes II gemeinsam 

nutzen.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Kollege Huber. – Meine Damen 

und Herren, bevor ich dem Herrn Staatssekretär das Wort erteile, darf ich einen Hin-

weis geben: Wir haben im Anschluss fünf Abstimmungen über die Änderungsanträge, 

eine davon namentlich. Ich schlage vor, die namentliche Abstimmung zuerst durchzu-

führen; denn dann kann ausgezählt werden, während wir die anderen Abstimmungen 

vornehmen. Dann können wir nahtlos fortfahren und über den Gesetzentwurf abstim-

men. – Herr Staatssekretär, bitte schön. Sie haben das Wort.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Sozialministerium): Sehr geehrter Herr 

Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen und wir gehen in Bayern den 

Weg zu einer Teilhabegesellschaft. Dies ist gut, und dies ist wichtig. Mit der heutigen 

Zweiten Lesung des Bayerischen Teilhabegesetzes I können wir diese Eckpunkte, 

diese Weichenstellung für die Zukunft der Behindertenhilfe in Bayern konkretisieren, 

noch mal deutlich verbessern und den Schwung nutzen, den das Bundesteilhabege-

setz in vielen Bereichen gibt.

Vor fast genau einem Jahr, im Dezember 2016, haben Bundestag und Bundesrat das 

Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Bis dahin war es über viele, viele Jahre ein 

langer und nicht ganz leichter Weg. Den Grundstein – lassen Sie mich dies heute ab-

schließend sagen – für diese wohl größte und wichtigste Sozialreform der vergange-

nen Jahrzehnte hat die bayerische Initiative zur Reform der Eingliederungshilfe von 

2013 gelegt. Zusammen mit dem Bund und den anderen Bundesländern haben wir für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen gekämpft, ohne die Kommunalfinan-

zierung aus dem Auge zu verlieren.

So konnten mit dem Bundesteilhabegesetz wesentliche Verbesserungen für die Men-

schen mit Behinderungen erreicht werden. Lassen Sie mich ganz kurz noch einige 
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wichtige nennen: Zum einen geht es um finanzielle Verbesserungen für die Menschen 

mit Behinderungen. Sie waren ein besonderes Anliegen. Bei der Eingliederungshilfe 

werden Einkommen und Vermögen von Ehe- und Lebenspartnern künftig nicht mehr 

herangezogen. Mit dieser Änderung konnte eine gute Grundlage für eine private Le-

bensgestaltung geschaffen werden. Ohne empfindliche Nachteile für den jeweiligen 

Partner oder die jeweilige Partnerin ist künftig ein Zusammenleben möglich.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Dies ist ein wichtiger Punkt.

Auch für eigenes Einkommen und Vermögen werden die Freiräume bei der Eingliede-

rungshilfe um ein Vielfaches größer. Zudem wurde der Schonbetrag für Vermögen in 

der Sozialhilfe im SGB XII von 2.600 Euro auf 5.000 Euro erhöht, ein wichtiges Ergeb-

nis gerade für schwerstbehinderte Menschen, das besonders auch auf Betreiben von 

Bayern seinen Weg in das Gesetz gefunden hat.

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben – das wurde heute 

schon mehrmals angesprochen, und das ist auch wichtig – wird gestärkt. Lassen Sie 

mich hier sagen: Das Budget für Arbeit hilft den Menschen, den Schritt aus der Werk-

statt auf den freien, allgemeinen Arbeitsmarkt zu tun. Ich weiß, dass viele Menschen 

mit Behinderung sich dort sehr gut aufgehoben fühlen. Wir brauchen – das möchte ich 

unterstreichen – diese guten und bewährten Werkstätten für Menschen mit besonders 

schwierigen Behinderungen auch weiterhin.

Ein dritter wichtiger Punkt: Die Eingliederungshilfe soll neu ausgerichtet werden, weg 

von einer einrichtungszentrierten Fokussierung hin zu einer Fokussierung auf eine 

personenzentrierte Leistung. Auch dies ist – das ist auch heute schon gesagt worden 

– in der Tat eine systemverändernde Weichenstellung. In Zukunft können Menschen 

mit Behinderung noch freier, noch selbstbestimmter entscheiden, wo und wie sie leben 

möchten, sei es zu Hause, sei es in einer Wohngemeinschaft oder im Heim. Die Un-
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terstützung wird nur noch am persönlichen, individualisierten Bedarf ausgerichtet, völ-

lig unabhängig von der gewählten Wohnform.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nach der Verkündung des Bundesteilhabege-

setzes haben wir in Bayern am gleichen Tag, am 29. Dezember 2016, sofort mit der 

Arbeit begonnen.Wir mussten zunächst die Grundlagen für einen erfolgreichen Vollzug 

des Bundesteilhabegesetzes erarbeiten, und zwar nach dem Leitsatz "Nicht ohne uns 

über uns" in einem engen echten Dialog – dafür bin ich allen Fraktionen hier im Hohen 

Haus dankbar – und mit maßgeblicher Beteiligung der Verbände der Menschen mit 

Behinderung, insbesondere auch der Angehörigenverbände, der Familien, die hier 

eine wichtige Rolle spielen, der Kostenträger, sprich der kommunalen Spitzenverbän-

de und insbesondere der Bezirke, sowie der Leistungserbringer, unserer Sozialver-

bände und Wohlfahrtsverbände und der privaten Anbieter.

Der Prozess war in seiner Ausprägung und Breite bislang einzigartig. Ich darf Ihnen 

sagen, es war ein großes Stück engagierter Arbeit; ich darf hier ein Danke an Sie zu-

rückgeben. Der Prozess war ausgesprochen konstruktiv. Ganz besonders möchte ich 

die Verantwortlichen der genannten Verbände, der kommunalen Spitzenverbände und 

der Bezirke, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses, nament-

lich Herrn Rappl sowie die Mitarbeiterinnen Frau Sell und Frau Schmid, erwähnen und 

ihnen herzlich für den ausgesprochen intensiven, engagierten und konstruktiven Pro-

zess danken.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Bei der Komplexität der Aufgabenstellung geht es nur in einem konstruktiven Miteinan-

der.

Wir können ein wenig stolz darauf sein, dass wir das Bayerische Teilhabegesetz I be-

reits in der Zweiten Lesung beraten und abschließen können. Kein anderes Bundes-

land hat einen so umfassenden und transparenten Beteiligungsprozess durchgeführt, 

und in keinem anderen Land ist die Umsetzung des Teilhabegesetzes so weit fortge-
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schritten wie hier in Bayern. Noch wichtiger ist, dass das Umsetzungsgesetz in keinem 

anderen Land so weitreichende Regelungen trifft und dabei alle landesrechtlichen Ge-

staltungsspielräume so intensiv aufgreift. Von daher noch einmal ein herzlicher Dank.

In den Ausschüssen wurden die Inhalte der bayerischen Teilhabegesetzgebung – das 

wurde heute schon vielfach erwähnt und besprochen – sehr intensiv beraten und ab-

schließend entschieden. Lassen Sie mich nur noch drei wichtige Punkte aufgreifen.

Wir machen ernst mit den Leistungen aus einer Hand und führen bei der Leistungsge-

währung Zuständigkeiten zusammen. Zukünftig werden die Leistungen der Eingliede-

rungshilfe, die Hilfe zur Pflege und grundsätzlich die gleichzeitig gewährten existenzsi-

chernden Leistungen bei den Bezirken gebündelt.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Im Gegenzug werden die Bezirke zu einer stärkeren interkommunalen Zusammenar-

beit und Kooperation nicht nur aufgefordert, sondern verpflichtet.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, diese drei schnell gesagten Sätze hören sich 

ganz gut an. Aber es ist eine riesige Arbeit, die Verbände hier zusammenzuführen. 

Lieber Kollege Walter Nussel, dies ist auch vor dem Hintergrund geschehen, einfache 

Wege zu gehen und präventiv bürokratische Hemmnisse gar nicht erst aufzubauen. 

Dies ist mir ein wichtiger Punkt, den ich ganz dick unterstreichen möchte. Für den Ver-

handlungserfolg möchte ich insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mei-

nes Hauses noch einmal ganz herzlich danken.

Beim Budget für Arbeit nutzen wir in Bayern die landesgesetzlichen Spielräume für 

eine erhebliche materielle Verbesserung zugunsten der Menschen mit Behinderung 

aus. Das ist heute mehrfach gesagt worden. Wir gehen um 20 % über die vom Bun-

desgesetzgeber festgelegte Marge und wollen den Menschen damit eine echte Chan-

ce auf dem freien, allgemeinen Arbeitsmarkt geben. Liebe Kollegin Celina, auch für 

die notwendige Assistenz für Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Ar-
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beitsmarkt haben wir vorgesorgt: Sie wird aus Mitteln der Ausgleichsabgabe als Er-

messensleistung der Integrationsämter finanziert.

Wir stärken die Beteiligungsrechte der Menschen mit Behinderung. Sie werden zu-

künftig eine starke Stimme im Bereich der Eingliederungshilfe haben, und bei den 

Rahmenvertragsverhandlungen werden die Menschen mit Behinderung zukünftig ge-

nauso am Tisch sitzen wie in der Arbeitsgruppe zur Bedarfsermittlung. Das ist mir 

wichtig, und das ist dick zu unterstreichen. Das bedeutet eine echte Teilhabe am Ver-

handlungstisch. Auch dies ist in der Tat ein ganz wichtiger Eckstein.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Verabschiedung des Bayerischen Teilhabege-

setzes I hat der Gesetzgeber, haben wir erst einmal unsere Hausaufgaben gemacht. 

Aber wir müssen im Blick behalten, was nun kommen wird – das ist ja schon ange-

sprochen worden – und welche Herausforderungen die Kostenträger und die Leis-

tungserbringer erwarten. Sie müssen den Systemwechsel in den nächsten Jahren mit 

vielen Neuerungen umsetzen. Dies ist nicht ganz leicht, es ist eine große Herausforde-

rung. Von daher ist es notwendig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl bei den 

Kostenträgern als auch bei den Leistungserbringern zu unterstützen und ihnen durch 

Schulungen und Fortbildungen zu helfen.

Aber auch für die Menschen mit Behinderung ändert sich viel. Auch sie müssen sich 

an neue Wege gewöhnen. Wir stellen Teilhabe und Selbstbestimmung in den Mittel-

punkt. Das bedeutet für viele Menschen mit Behinderung zugleich mehr selbstbes-

timmte Entscheidungsfreiheit, aber auch mehr Eigenverantwortung. Auch dies muss 

deutlich gesagt werden: Es bedeutet mehr Selbstständigkeit bei Fragen, wie und wo 

man leben möchte und wie und wo man arbeiten will. Das kann im ersten Moment 

auch eine gewisse Verunsicherung für die Menschen mit Behinderung bedeuten. Des-

halb ist es notwendig, die Menschen bei der Möglichkeit, die Freiräume echt zu nut-

zen, nicht alleine zu lassen. Eine passgenaue Beratung ist da nach wie vor wichtig 

und entscheidend.

Protokollauszug
118. Plenum, 07.12.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 25



Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I dürfen wir für 

2020 schon die Fortführung in einem Bayerischen Teilhabegesetz II als nächste Stufe 

der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ankündigen. Wir werden die Entwicklung 

der Eingliederungshilfe und die landesrechtliche Umsetzung des Bundesteilhabege-

setzes bis dahin sehr genau im Blick haben müssen. Es handelt sich um ein lernendes 

System.

Wir gehen mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I neue Wege. Sollten sich unsere be-

rechtigten Hoffnungen in diese Regelungen nicht ganz erfüllen, werden wir – das kann 

ich schon jetzt sagen – nachsteuern, wo das notwendig ist. Wir alle müssen daher 

sehr genau auf die Erfahrungen der Menschen mit Behinderung, der Kostenträger und 

der Leistungserbringer achten, auf sie hören und sensibel für sie sein.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Interesse der Menschen mit Behinderung hin zu 

mehr echter und lebendiger Teilhabe bitte ich Sie um Zustimmung zum Bayerischen 

Teilhabegesetz I.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Weitere Wort-

meldungen liegen nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen, und wir kommen 

zur Abstimmung.Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder getrennt.

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 19 abstimmen. Das ist der Gesetz-

entwurf der Staatsregierung auf Drucksache 17/18388.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 17/18388, die Änderungs-

anträge von Abgeordneten der SPD-Fraktion auf den Drucksachen 17/18909 bis 

17/18911, der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-

che 17/18991, der Änderungsantrag der CSU-Fraktion auf Drucksache 17/19212 und 

der Änderungsantrag der Fraktion FREIE WÄHLER auf Drucksache 17/19225 sowie 
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die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Arbeit und Soziales, 

Jugend, Familie und Integration auf Drucksache 17/19342 zugrunde.

Vorweg ist über die vom endberatenden Ausschuss für Verfassung, Recht und Parla-

mentsfragen zur Ablehnung empfohlenen Änderungsanträge von Abgeordneten der 

SPD-Fraktion, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der FREIEN 

WÄHLER abzustimmen.

Ich beginne jetzt mit der namentlichen Abstimmung. Es geht um den Änderungsantrag 

der SPD-Fraktion auf Drucksache 17/18911. Ich eröffne die Abstimmung. Fünf Minu-

ten!

(Namentliche Abstimmung von 13.11 bis 13.16 Uhr)

Meine Damen und Herren, ich schließe die Abstimmung und bitte, die Plätze einzu-

nehmen. Es folgen weitere Abstimmungen.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

– Ich bitte, für die Abstimmungen die Plätze einzunehmen.

Wir kommen zu den weiteren, vom Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlaments-

fragen zur Ablehnung empfohlenen Änderungsanträgen.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag von Abgeordneten der 

SPD-Fraktion auf Drucksache 17/18909 zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die 

Kollegen Muthmann (fraktionslos) und Felbinger (fraktionslos). Gegenstimmen, bitte! – 

CSU-Fraktion. Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag von Abgeordneten der 

SPD-Fraktion auf Drucksache 17/18910 zustimmen möchte, dem bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind auch wieder SPD-Fraktion, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN und Kollege Felbinger (fraktionslos). Gegenstimmen, bitte! – CSU-Frak-
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tion und Kollege Muthmann (fraktionslos). Enthaltungen? – Gibt es keine. Dann ist 

auch dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Wir kommen zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer entgegen 

dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag auf Drucksache 17/18991 zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind auch wieder SPD, FREIE 

WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Kollege Felbinger (fraktionslos). Gegen-

stimmen, bitte! – CSU-Fraktion und Kollege Muthmann (fraktionslos). Enthaltungen? – 

Keine.

Jetzt folgt noch die Abstimmung über den weiteren Änderungsantrag der Fraktion 

FREIE WÄHLER auf Drucksache 17/19225. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem 

Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktion FREIE WÄHLER und Kollege Felbinger (fraktionslos). Gegenstimmen, 

bitte! – CSU-Fraktion, SPD und Kollege Muthmann (fraktionslos). Enthaltungen? – 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist auch dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Jetzt gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung von soeben bekannt: Mit 

Ja haben 49 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 98; keine Stimmenthaltung. Damit ist der 

Antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. Der federführende Aus-

schuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration empfiehlt Zustim-

mung. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen stimmt bei seiner 

Endberatung dem Gesetzentwurf mit der Maßgabe, dass ein neuer § 8 zur Änderung 

des Bayerischen Blindengeldgesetzes eingefügt wird, ebenfalls zu. Diese Änderung 

des Blindengeldgesetzes soll am 1. Februar 2018 in Kraft treten. Ergänzend schlägt er 

vor, in § 101 der Übergangsregelung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung 

der Sozialgesetze sowie im nun neuen § 9 als Datum des Inkrafttretens den "17. Janu-
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ar 2018" und als Datum vor dem Inkrafttreten bzw. des Außerkrafttretens den "16. Ja-

nuar 2018" einzufügen. Im Einzelnen verweise ich hierzu auf Drucksache 17/19342.

Weiter weise ich noch darauf hin, dass aufgrund der letzten Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung der Sozialgesetze und der Verordnung hierzu, die der Landtag in sei-

ner Sitzung am 29. November beschlossen hat, die Datumsangaben der letzten Ände-

rung und die entsprechenden Seitenangaben des Gesetz- und Verordnungsblattes 

von der Staatsregierung bei der Veröffentlichung des genannten Gesetzes angepasst 

werden müssen.

Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER 

und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie die Kollegen Felbinger (fraktionslos) 

und Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen? – Ich sehe keine. Enthaltungen? – 

Auch keine. Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind augen-

scheinlich alle Abgeordneten in diesem Saal. Gegenstimmen gibt es demnach keine. 

Enthaltungen? – Auch keine. Die beiden fraktionslosen Kollegen haben ebenfalls zu-

gestimmt. Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Bayerisches Teilha-

begesetz I".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion auf Drucksache 17/19212 

seine Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis.

Wir kommen nun noch zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 20 – das ist 

der Antrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion betreffend "Umsetzung Bayerisches 

Teilhabegesetz" auf Drucksache 17/18938. Der federführende Ausschuss für Arbeit 
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und Soziales, Jugend, Familie und Integration empfiehlt Zustimmung mit der Maßga-

be, dass in Nummer 6 der Satz "In Zusammenhang mit dem Dialogprozess und der 

Beteiligung der Verbände zum Bayerischen Teilhabegesetz II wird diese Funktionsfä-

higkeit hinsichtlich der Zusammensetzung überprüft." angefügt wird. Wer dem Antrag 

mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 

Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE 

GRÜNEN sowie die Kollegen Felbinger (fraktionslos) und Muthmann (fraktionslos). 

Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch keine. Damit ist diesem Antrag zuge-

stimmt.

Die Tagesordnungspunkte 19 und 20 sind damit erledigt.

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. Ich schlage vor, dass wir die Sitzung um 

14.00 Uhr fortsetzen. – Danke schön.

(Unterbrechung von 13.24 bis 14.01 Uhr)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nehmen wir die 

Sitzung nach der Mittagspause wieder auf.
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